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Zensu r i s t unnötig 

W.i.A habe.n uno o6t ü.beJt cü.e. 
bay~che.n Vottzug~an~tatte.n 
au6ge.~e.gtl we.nn ~ie. ~ de.m 
Lichtblick Seite.n e.nt6e.~nt 
habe.nl weit ~ie. ange.bli ch 
d~ Vollzug~zie.t ge.6ä~de.n. 

auch ge.ge.n cü.e. Vo~e.nthattung 
du VUR.CHBLICK. übeJt Stil 
und A~ eine.~ Z wung läßt 
~ich ot~e.Ue.nl abeJt nicht 
übeJt Ze.MM. 

We.nn man w~kUch meint I cü.e. 
Zeitung e.nthält beteidige.nde. 
PM~age.nl kann dM in eine.m 
G~cht~veJt6a~e.n ge.kt~ 
weJtde.n . So abeJt e.~hätt cü.e. 

ge.wiue.nl daß w.i.A de.n DURCH
BLICK nicht a~ Konk~e.nz 
6 e.he.n . Oiu eJt Ant~ag !J.W!.de. 
abg e.te.hnt . 

W.i.A me.ine.n, hie.~ hat man mit 
Kanone.n au6 Spatze.n gucho6-
~ e.n. 

Nun ~t in Be.~lin cü.e. letzte. 
AMgabe. du DURCHBLICKS auch 
nicht aMge.händigt wo~de.n. 

Ze.Uung eine. unge.wotUe. r--------------1 

Oie. Be.ue.heJt be.kame.n eine.n 
Bucheid in de.m u hie.ß: 
"Oie. Zw~cWnt e.nthätt M 
We.t und AMoage.nl cü.e. dM 
Ue.l de.o Voltzuge.~ ( § 2 S. 1 
StVottzGJ und cü.e. SicheJtheit 
und O~dnung deJt JVA-Te.ge.l 
e.~he.bUch ge.6ah~de.n . " 

Eo 0otge.n noch naheJte. E~lau
teJtunge.n wMum cü.e. Zwung 
buchlagnahmt w.i.Ad . Ve.~ Ge.-
6ange.ne. kann nun cü.e. P~~age.n 
tu e.n I cü.e. zum Anhatte.n deJt 
Ze.Uung ge.6ü.W habe.n. Va~ 
~t nat~Uch ~e.h~ aniiJ.,antl 
kann abe.~ nicht iibeJt cü.e. Tat
~ache. deJt Ze.no~ hinwe.gt~öo
te.n. Wi~ ~ind ge.ge.n je.de. A~ 
deJt Ze.noM und de.mzu6olge. 

Schü.tze.nhil6e.~ weil nun je.de.~ 
tu e.n wilt I wMum ~ie. nicht 
a~ge.häncü.gt r.w..Me.. 

E~ gibt zwei MögUchke.Ue.n 
Ge.6ange.ne.nze.itunge.n zu ma
che.n . Entwe.deJt man motzt ode.~ 
man beJtichte.t oach.elch. W~ 
habe.n UM ~tatute.nge.mäß nü.~ 
d~ te.tzteJte. e.nuchie.de.n und 
bwchte.n ~achUch. We.nn da~ 
von einige.n a~ an~taU~kon-
6o~m be.zeichne.t w.i.Adl ~t u 
deJte.n Meinung . Be.~w~ am 
22 . Se.pte.mbeJt 1985 hatte. cü.e. 
Re.daktion~ge.meiMcha6t beim 
LeiteJt deJt JVA-Te.ge.l be.an
nagt de.n DURCHBLICK e.be.n-
6at~ in de.n Biichvteie.n aM
le.g e.n zu taM e.n. W.i.A hatte.n 
in cü.u e.m Bttie.6 da~au6 hin-
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2 ' der lichtblick' 

Wichtig! 
Wir wollen, müssen und sol
len sparen. In den letzten 
Jahren sind die Portokosten 
ständig gestiegen, weil im
mer mehr Lichtblicke versen
det wurden. 

Deshalb wollen wir die Kar
tei bereinigen und bitten 
unsere Leser uns mitzuteilen, 
ob sie den Lichtblick wei
terlesen wollen. 

Wer den Li chtb 1 i ck in den 
letzten 6 Monaten beste 11 t 
hat, oder im letzten Jahr 
etwas gespendet hat, braucht 
sichnicht zumelden,ererhält 
weiterhin den Li chtb 1 i ck. Un
se&~ anderen Leser bitten 
wir um eine Benachrichtigung, 
wenn sie den Lichtblick auch 
weiterhin kosten los zugesandt 
haben wollen. 

Wer sich bis zum 31 . März 86 
nicht gemeldet hat, bekommt 
ab April keinen Lichtblick 
mehr. Jeder kann a 1 so über
legen, ob er weiterhin am 
Bezug unserer Zeitung inter
ess i ert ist. 

Ihre Lichtblick-Redaktion 
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UwM veMpä.tet Uegt cUe Vezembvz.a.u..6gabe volt 
Ihnen. WJ.A wote.ten übvz. dM Bene6.<.zk.onzvz.t und 
dA..e H.<.n:tvz.gltünde bvz..<.c.hte.n und haben dtU ha.tb de.n 
VeMand um e..<.ne. Woche. ve.lt6chobe.n. 

Va.~.> Konzvz.t hat dA..e Ge.rrii;te.Jt de.Jt Knac.k.b.. vz.hUzt, 
und e..<.n G1toß:te..U de.Jt Ge.6ange.nen 6ühi;t ~.<.c.h ve.Jt
PIJUc.hte.t hn Fate. Bab6:t 1Uc.hte.Jt zu 6p.i.e.ien 
(~.<.e.he. dazu auch Se.Ue. 72/73) . Inge.boltg T. hat un
~e.Jt MUge.6ühi, und mU: we..tc.hem Le.beMrru:t 6-<.e. j e.tzt 
veMucht .<.hlt Sc.h.<.c.k6ai zu mU6tvz.n, nötigt uM 
Ru pe.k.t ab . 

Ge.61te.ut haben w.Ur. uM übe.Jt dA..e I n.<.Uat01ten dvz. 
SpendeMammtung 6Üit 6-<.e. Man wo.tUe ~.<.eh k.e..<.ne. 
PubUc.Uymac.he.n, 6ondvz.n he.i6e.n. Vanke 6chön da-
6Üit. Auch un:tvz. Ge.6angene.n g.<.bt u Me.Mc.hUc.h
ke.U. 

Se.U dem 1. Vezembvz. haben wbt une.n ne.ue.n MU
aJtbe.Uvz. und hoUen dadwtc.h v.<.e..t6äLti.ge.Jt zu 
wvz.de.n . We.Jt ~.<.eh volt Altbe.U n.<.c.ht 6 c.he.ut und 
gut mU: de.Jt Sc.hltubma6ch.<.ne. umge.he.n kann, möge. 
6-<.c.h bUte. bu uM meiden. Vo.t.tzug6ioc.k.vz.ung e.n 
~.<.nd "ga~tanüvz.t" , we.nn man de.nGvz.üc.hte.n g.taube.n 
kann . 

WJ.A !Aii.Mche.n uMe.Jten Luvz.n n..u.h.<.ge. Wuhnac.hten 
und un e.Jt6oigltuchu 1986. Ho66e.ntUc.h bJt.<.ngt 
dM neue. Jahlt endUch VVZ.bU6e.JtUngen nÜJt den 
StJta6voUzug. 

Ihlte Re.dak.:üoMgemuMcha6t ( piu6 Hoppe.i' c.hen ) 
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lkrung für 
BernhArcl 

LiekJenberg 
Am 5. November 1985 wurde in Rei 
nickendorf, in unmittelbarer Nähe 
der Justizvollzugsanstalt Tegel, 
ein Platz nach dem Domprobst Bernhard 
Lichtenberg benannt . 42 Jahre vor
her war er auf dem Wege in das 
Konzentrationslager Dachau ver
storben. 
Der Bürgermeister von Reinicken
dorf \'lürd i gte Prälat Lichtenberg 
als Symbolfigur für Menschen , die 
in der dunkelsten Zeit unseres Va
terlandes für Gerechtigkeit und 
Menschenwürde eingetreten sind . Er 
war einer der Männer , die nicht in 
Gruppierungen, sondern als Einzel 
kämpfer gelebt haben . Er hat gesagt 
und geschrieben was viele Menschen 
gedacht haben , aber ni emal s wagten 
öffentlich auszuspr echen. 

Bernhard Lichtenberg , am 3. 12 . 1875 
in Schlesien geboren, begann 1895 
mit dem Studium der Theologie. 
1899 erfolgte seine Weihe zum Prie
ster. Im August 1900 wurde er 
Pfarrer an der St . Mauritius Ge
meinde in Berlin . 1931 übernahm er 
als Administrator und 1932 als 
Pfarrer, die wichtigste Kirche des 
Bistums, die St . Hedwigs Kathedra
le . 1938 wurde er vom Papst zum 
Domprobst ernannt . Seit dem 8. No
vember 19 38, der berüchtigten "Kri
stallnacht" , fUgte Lichtenberg bei 
seinem regel mäßigen Abendgebet, 
neben der Bi t te für die KZ- Insas
sen , auch noch die Bitte für die 
verfolgten Juden hinzu: "lasset 
uns beten ru r die Juden und die 
armen Gefangenen in den Konzentra
tionslagern, vor allem aber für 
meine Amtsbrüder." Am 29 . August 
1941 erstatteten wegen dieses Ge
betes für Juden und KZ-Gefangene 
zwei rheinische Studentinnen gegen 
ihn Anzeige . Die Gestapo verhafte
te i hn am 23. Oktober und ver
brachte ihn noch am gleichen Abend 
in die Strafansta l t Plötzensee . 
Unter Ausschluß der Öffentl i chke i t 
fand am 22 . Mai 1942 beim Landge
richt Ber lin , vor dem Sonderge
richt 1, die Verhandlung statt. 
Die Anklage l autete auf Kanzelmiß
brauch und Vergehen gegen das 
Heimtückegesetz und enthielt zwei 
Hauptpunkte : 
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1. Der Angeklagte hat in Ausübung 
seines Berufes al s Geistlicher 
am 29 .8.41 in einer Kirche auf 
der Kanzel in einer Abendpre
digt Angelegenhei ten des Staates 
in einer den öffentlichen Frie
den gefährdenden \~eise vor meh
reren Per sonen öffentlich zum 
Gegenstand einer Ve rkündigung 
gemacht, in dem er für die 
christ lichen Nichtarier , für 
die Juden sowie für die Häft
linge in Gefängn issen und Kon
zentrations lagern, insbesondere 
für seine Amtsbrüder gebetet 
hat. 

2. Der Angeklagt e hat in einer ge
hässigen, hetzerischen und auf
reizenden Art und t~ei se 1 eiten
de Persönl ichkeiten der Par tei 
und des Staates angegriffen so
wie ihr Ansehen und die Rechts
sicherheit in der öffent l ich
kei t gefährdet. 

Nach drei Stunden Verhandlungsdau
er lautete das Urteil : Wegen Kan
zelmißbrauchs und wegen Vergehen 
gegen das Heimtückegesetz erhält 
der Angeklag t e Z\'lei Jahre Gefäng
nis . 

Der Prälat Bernhard Lichtenberg 
hatte noch in der Hauptverhand l ung 
dem Staa tsanwa 1 t mit Nachdruck ver
sichert, daß er im Wiederholungs
falle genauso reden und handeln 
würde wie vorher . Darin sah das 
Gericht ei ne besondere Gefahr für 
die öffent liche Sicherheit und 
außerdem hatte er in seinem Schluß
wort betont, daß er in seinem Ver 
hal ten keine strafwürdige Handlung 
sieht. Er mißbilligte die Stellung , 
welche der national sozialist ische 
Staat zur Judenfrage ei nnahm , ~o1ei l 
sie nach seiner Meinung dem chri st
lichen Gebot der Nächstenli ebe 
wi dersprach. 

Am 29 . 5. 1942 kam Domprobst Bernha rd 
Lichtenberg in das Strafgefängnis 
nach Berlin-Tegel . Einen Menschen 
mit 67 Jahren ins Gefängnis zu 
stecken, ist unmenschlich. Dort 
mußte er, wie alle anderen Gefan
genen, Tüten kleben, und er nahm 
unter der unzureichenden Ernährung 
ständig ab. Damal s durften Gefan
gene alle vi er Wochen einen Brief 
schreiben und alle vier Wochen ein
mal Besuch empfangen. Die Verpfle
gung bestand damal s aus ei nem Li
ter wässrigen Eintopf , 150 Gramm 
Brot, einen halben Liter schwarzen 
Kaffee. 
Am 23. Oktober 1943 waren die zwei 
Jahre Haft beendet. Er wurde aber 
nicht nach Hause entlassen, son
dern wurde der Gestapo überstellt 
und von dieser sollte er nach 
Dachau in das Konzent rationslager 
gebracht werden . 'Auf dem Wege nach 
Dachau machte er einige Tage Sta
ti on in Wuhlheide und mußte dort 
zwei Tage und zwei Nächte in einer 
Kammer verbringen . Am 28. Oktober 
1943 erließ die geheime Staatspo
lizei eine Weisung und danach wurde 
der Gefangene Lichtenberg mit vie
len anderen in Richtung Dachau in 
Marsch gesetzt. Eine neue Zwischen
station war das Gefängnis in Hof. 
Dort kam Lichtenberg mit200meist 
j üdischen Gefangenen am 3. Novem
ber an . Am Abend hatte Lichtenberg 
über vierz ig Grad Fi eber und am 
4. November wurde er in ein Kran
kenhaus überführt. Dort verstarb 
er am 5. November 1943. 
Hier hatte ein Mann der Kirche un
erschrocken seine ~einung von 
christlicher Nächstenliebe vertre
ten und ist wohlwissend was seine 
Aussagen bedeuten , bei seiner Mei 
nung geblieben . Es bleibt zu hof
fen, daß der Seel igsprechungspro
zeß bald entschi eden ist und diesem 
t4ärtyrer der katholi schen Kirche 
ein Andenken gesetzt wird. - gäh-



.-----Deli 
Arn 22. Februar 1985· berich- Hans-'•lartin K"ihnle . Als kor- heitsbeauftragte und stell -
teten einige Berliner Taqes- revter 'lensch machte er eine vertretende Anstaltsleiter 
zeitungen Jber den evange- ~eldJng mit dem Erfolg . da3 der UHuAA ~oabit . Astrath . 
li;chen Seelsorger der HaFt- außer seiner Susoendieruno Außerdem verständiate Pfar-
anstalt '·1oabit, Hans-'4artin bis zum heutigen Taq nichts rer Kühnle die zusti=indiqe 
K~hnle, der mit sofortif)er geschehen ist. Behörde beim evangeliscl1en 
Yirkunq suspendiert und an Konsistorium . Dami t, me i nte 
die offene Vollzugsanstalt Ganz abgesehen davon, i s t es er, wä re a lles er l ed i qt . Er 
OUooel versetzt wurde. eine Riesenschweinerei ei nen hatte ja die Fa kt en o*fenge-

Pfarrer zum Einbri nqen von legt . Es kam aber anders . 
Das Soandauer Volksblatt be- Drogen zu mißbrauchen . Jeder, 
richtete: "Der l>lloabiter Si- der Uber länqere Zeit in Im Januar erstattete der Si-
cherheitsbeciJftraqte Astrath u-Haft \·/ar und in dieser cherheitsbeauftragte Straf-
hat oeqen KiJhnle Anzeige in sc~"l\·leren Zeit von Pfarrern anzeige gegen Pfa r rer Kiihnl e. 
zwei Fällen bei der Staats- beider Konfessionen betreut Es war auch der Wunsch des 
an~tmltschaft erstattet. Er- \•IUrde , \·tei~. wie wertvoll Sicherheitsbeauftraqten mit 
mittelt wird dabei unter an- die Hilfe dieser Seelsorger dem Pfarrer ni cht l änger zu-
derem wegen des Verdachts ist . l~enn jemand so skruoel - sammenzuarbei ten . Allerdi ngs 
eines Verstof)es gegen das los i st , sich von ei nem Seel - konnte er den Pfarr er nicht 
Betäubungsmitte l gesetz. Au- sorger irgendwelche Drogen vom Dienst beurlauben. Er 
ßerdem \oJird Kühnle vorgewor- einschmuggeln zu lassen, be- muß t e si ch erst an da s Ko n-
fen, im Verkehr mit Gefanqe- sitzt er keinen Cha rakter. sistor i um wenden und das be-
nen ordnunqswidrig qehandelt Dieses an die Adresse der schloß dann die Suspendi e-
zu haben. ~ach dem Gesetz betreffenden Gefangenen , di e rung . Inzwischen is t fast 
über Ordnungswidrigkeiten für diesen Vorfall veran t - ein Jahr vergangen und außer 
handelt ordnungs~tlidrig, wer wortlieh sind . Ermittlungen bei der St aat s-
unbefugt einem Gefangenen anwaltschaft hat si ch nichts 
Sachen oder Nachrichten Nachdem dieser Fall du rch getan . Es wurde weder Ankla-
übermittelt. Kühnle hatte . die Presse ginq, schr ieb ic h ge erhoben, noch wurde dem 
eigenen Angaben zufo l ge, An- einen Brief an den Bischof Pfarrer die Einstellung des 
fang Januar außerhalb der der evangelischen Kirche in Ver fa hrens mitgeteilt. Wa s 
Anstalt Tabakpäckchen fUr Berlin, -Herrn ~artin Kruse. es fü r einen Menschen bedeu-
noch in Haft befindliche Per- In diesem Brief bat ich ihn tet , solange auf ein Verfah-
sonen in Emofanq qenommen und seinen Einfluß geltend zu ren ~·1a rten zu müssen, können 
diesen Tabak nach einem vor- machen, damit nicht Sicher- \·tir Gefangenen woh l am be-
heri gen Austausch mit a nde- heit und Ordnung auch noch s ten verstehen und mi tfüh 1 en. 
ren -Päckchen an die betraf- über dem Wirken der Ki rche Allen ist die Sicherheits-
fenen Gefangenen \'Jeiterqe- steht . Bis zum heut i gen Ta g hysterie in den Berliner 
leitet." blieb dieser Brief an den 1 Bischof unbea ntwor t et , und Vol Zugsanstalten bekannt . 
Am 16. Januar 1985 hatte der das i s t eigent l ich ei n deut- Das diese nicht einmal vor 
See lsorger der Teilanstalt l icher Hi nweis , wie weit die einem Pfarrer , dessen Mensch-
III und des Krankenhauses in Seelsorger der evangel ischen lichkeit ausgenutzt wurde 
der Justizvollzugsanstalt Kirche in Ber lin auf Hil fe haltmacht, zeigt wie wichtig 
Moabit dem Teilanstaltslei- ihres Bischofs bei ihrer ver- Sicherheit und Ordnung für 
t 'A"tt ·1 d ht die Verantwortlichen ist . er ,,, e1 unq avon gemac • ant\·tOrtungsvo 11 en Arbeit 
daß in einem Päckchen Tabak, rechnen dürfen. Ich verstehe nicht, daß die-
das er für einen Gefanqenen ser Mensch, der sich korrekt 
von außerhalbbekommen hattE> . Pfarrer Kühnlevers i eht der- verhielt, kriminalisiert 
Haschisch war . Sicherheits- weil sei nen Diens t in der wird und jetzt schon fast 
halber tausch te der Pfarrer Just izvol lzugsa nstalt Düopel ein Jahr auf den Termin war-
den Taba k mit Tabak aus sei- und ver steht die '~elt nicht ten muß . 
nem eigenen Bestand. Als ihn mehr . Erhatsich sei ner Mei- Menschlichkeit ist für viele 
dann der Gefangene ansprach nung nach korrekt verha lten. Herren in der Justiz ein 
ob er nicht eventuell die Durch das Austauschen des Fremdwort. Allen, die an der 
Päckchen ven~echselt hätte, Tabaks konnten keine Nach- Kr iminalisierung des Pfar-
schwante ihm Unheil, und richt und keine Drogen ein- rers Kühnle mitgewirkt haben , 
richtig, in einem der Päck- geschmuggelt werden . Außer- wünsche ich, wenn sie unter 
chen \'Jar Haschi sch . Nun hät- dem benachrichtigte er sofo r t dem Tannenbaum sitzen, sat-
te dieses Haschisch sicher- di e Teilanstaltsl eitung . te Zufriedenheit und ein 
lieh in der Toil ette wegge- Diese i nformiertedi eGesamt- schönes Gerechtigskeitge-
spült werden können, und da- ansta ltsleitunq , und durch füh l. 
mit wäre der Fall erledigt di e Gesamtanstaltsl ei t ung Fröhliche Weihnachten! 
ge_~_~P __ s_e_n_. ___ ~_i_ci_1t ___ s_o ___ P_f_a_rr_e_r _____ er_f_u_h_r_d_a~v~o~n_a~u~c~h~d~e~r~S~i c~h~e~r.-·------------------------ -gäh-
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D A S A K T U E L L E I N T E R V I E W 

INTERV I EW MIT DEM SICHERHEITSBEAUFTRAGTEN DER JUSTI 

Bei einem zufälligen Zusam
nentreffen wurde der Sicher
heitsbeauftragte von einem 
Redaktionsmitglied um ein 
Interview gebeten. Er war 
d-avon nicht begeistert, sagte 
aber zuJ der Redaktion einen 
Termin bekannt zu geben . Wir 
hatten das für Hinhaltetaktik 
gehalten, Aber schon zwei 
Tage später bekamen wir die
sen Termin. Das folgende In
terview wurde spontan ohne 
vorherige Absprache der Fra
gen auf einen Tonträger auf
gezeichnet und ist bis auf 
einige sprachliche Verbesse
rungen original . Wir über 
lassen es unseren Lesern 
eine Wertung vorzunehmen. 

***** 
libli: 

fielen Dank, daß Sie mit uns ein 
[nterview führen wollen . Sind Sie 
1er Meinung, diese Dienststel le, 
;owie sie hier betrieben wird, ist 
~ i chtig für die Sicherheit und 
)rdnung in der Anstalt? 

>eider: 

Ja, sie ist nötig , da nach einer 
)rganisationsveränderung in der 
\nstalt vor einigen Jahren sonst 
~inige wichtige Sicherheits- und 
)rdnungsbereiche nicht mehr teil 
lostaltsübergreifend abgedeckt ge
~esen wären . 

libli: 

iaben sich, seit dem diese Abtei 
lung besteht, die Drogenfunde in 
1er Anstalt verstärkt? 

>eider: 

)as ist eine schwer zu beantwortende 
~rage, da mir statistische Unt~r
lagen aus der Zeit vor der Ein
~ichtung der Abteilung Sicherheit 
1icht bekannt sind. Ich meine je-
1och, daß ich diese F~age mit ja 
)eantworten kann. · 

) ' der lichtblick ' 

libli: 

Werden die Drogen durch Hinweise 
oder durch Ermittlungstätigkeit ge
funden? 

Seider: 

Ich will nicht bestreiten, daß wir 
auch durch gezielte Hinweise fün
dig werden. Die Mehrzahl der pos i 
tiven Kontrollen sind jedoch das 
Ergebnis gezielter Ermittlungen, 
u .a. der Auswertung von Gefangenen
akten und Verfahrensunterlagen. 
l~i r beobachten und bewerten das 
Verhalten der Gefangenen in der 
Anstalt, sammeln Informationen, wo
bei wir intensiv mit den Teilan
staltsleitern kooperieren. Danach 
führen \olir gezielte Kontrollen 
durch . 

libli : 

Das heißt, Sie kommen sporadisch 
und haben dabei oft Erfolg? 

Seider: 

Ja. 

libli: 

Was muß passieren, um auf die 
Dealerstation verlegt zu werden? 

Seider: 

Zur Verlegung auf die A 4 (Dea
lerstation) muß die übereinstim
mende Einschätzung der beteiligt€n 
Teilanstaltsleiter und des Sicher
heitsbeauftragten vorliegen, daß 
der betreffende Gefangene in der 
Anstalt mit Drogen gehat1de lt hat. 

Ich möchte dazu ganz eindeutig sa
gen, daß wir es uns nicht leicht 
machen und nicht etwa sagen, wir 
haben etwas gefunden, nun verlegen 
wir ihn einfach auf die A 4, da 
ist gerade ein Platz frei. 
Wir sind uns der Verantwortung, 
die mit so einer Entscheidung ver
bunden ist und die eine erhebliche 
Einschränkung des normalen Lebens
standards der betreffenden Gefan
genen mit sich bringt, bewußt. Wir 
versuchen, auch wenn dies von den 
betroffenen Gefqngenen ~1oh 1 kaum 
so gesehen wird, gerecht zu sein. 

libli: 

Zum Jahreswechsel 1985 gab es hier 
einen spektakulären Fall in Tegel. 
Ein Gefangener beging Selbstmord, 
und in einem Schreiben an den Ab
geordneten der AL hat er diesem 
als Grund für seinen Selbstmord 
mitgeteilt, daß er nicht mehr als 
Spitzel für die Sicherheitsabtei
lung zur Verfügung stehen will. 
Können Sie dazu etwas sagen? 

Seider: 

Das Schreiben dieses Gefangenen, 
auf den Sie anspielen, hat mich 
sehr betroffen gemacht, ~1ei 1 er 
darin Behauptungen aufstellt, die 
ab so 1 ut nicht stimmen. Heil er 
diese Behauptungen jedoch mit sei
nem Tod bekräftigt hat, ist es für 
mi eh sehr sch.,.1er, dagegen anzuge
hen. Ich kann aber mit voll er (}ber
zeugung behaupten und feststellen, 
daß die Anschuldigungen in diesem 
Schreiben nicht zutreffen. 
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libli: 

Es gibt also hier in der Anstalt 
keine V-Leute oder Spitzel, die 
für Sie arbeiten? 

Seider: 

Es gibt keine V-Leute und keine 
Spitzel, die in meinem Auftrag ar
beiten. Es gibt aber noch verant
wortungsbewußte Gefangene - ver
ant\-lortungsbewußt in meinen Augen -
die uns Hinweise geben. 

libli: 

Ist ein Gefangener, der Ihnen Hin
weise gibt, in Ihren Augen verant
wortungsbewußt? 

Seider: 

So sehe ich das . 

libli : 

Aber alle Gefangenen, die in der 
Justizvollzugsanstalt sind, haben 
sich doch außerhalb der normalen 
menschlichen Gesellschaft bewegt. 
Meinen Sie, wenn die jetzt hier 
herkommen und Ihnen Informationen 
geben oder wenn sie jetzt hier 
drinnen sind und geben Ihnen In
formationen, sind sie wieder zur 
normalen Gesellschaft zu zählen? 

libli: 

Meine Stellung dazu ist eindeutig. 
Ich \'Jürde niemanden hier innerhalb 
des Gefängnisses anzeigen, aller
dings toleriere ich nicht, daß 
jemand mit Drogen handelt. Bloß 
ich finde, Polizisten sind Gefan
gene doch alle nicht. 

Seider: 

Ich meine mit Anzeigen hier nicht 
ein "Anscheißen", jeder den ande
ren, nurumseines Vorteils Willen. 
Derartiges Verhalten \'lird schnell 
erkannt und entsprechend gewertet. 
Ich finde aber, daß durch Hinweise 
auf Drogenhändler und Gewalttäter 
u.a. Tatbestände geklärt werden 
können, die erheblich zu einer 
Kr~minalisierung auch im Vollzug 
be1tragen und die müßte doch in 
jedem Falle vermieden werden. So 
etwas sollte doch im Interesse ei
nes jeden Gefangenen liegen . Nur 
\olenn es nicht zu 1-1eiteren Straftat
beständen oder sonstigen erhebli 
chen Störungen innerhalb der An
stalt kommt, können auch die Voll 
zugsbedingungen in der Anstalt 
weiter liberalisiert und gefördert 
werden. 

libli : 

werden als es eigentlich gehand
habt werden könnte? 

Seider: 

Sicher, wir müssen die Möglichkei 
ten, ~ie uns d~s Strafvollzugsge
setz b1etet , v1el konzentrierter 
ausschöpfen, um dem Drogenmißbrauch 
vorzubeugen und Drogenhandel mög
lichst klein zu halten. 

libli: 

Ic~ kenne viele Mitgefangene, die 
ke1ne Drogen konsumieren und auch 
gegen jeglichen Drogenkonsum sind . 
Warum werden Drogenabhängige nicht 
zentralisiert? 

Seider: 

Ich bin für die Größe der Anstalt 
u~d für die räumliche Gestaltung 
n1cht verantwortlich . Wir können 
d~e Ans~alt nicht zerteilen, da es 
e1ne s1nnvolle Organisation der 
Anstalt erfordert, daß bestimmte 
Bereiche teilanstaltsübergreifend 
geregelt sind, z .B. das Arbeitswe
sen, die wirtschaftliche Versor
gung, die Verwaltung der Habe usw. Da 
g_~bt. es i~er wieder Verbindungs
mogl1chke1ten, die eine Differen
z~erung, l'lie von Ihnen angesprochen, 

Wenn ich Sie richtig verstanden s1nnlos macht. Damit müssen ~tlir uns 
habe sind Sie der Meinung, durch wohl leider abfinden. Es wäre 
den Drogenhande 1 und durch den sieher 1 i eh v i e 1 s i nnvo 11 er aus der 
Drogenkonsum in der Anstalt muß großen JVA Tegel vier oder fünf 
alles viel strenger gehandhabt .. völlig unabhängig von einander 

seider: ~·arbeitende Anstalten zu machen . 
Das kann man sicherlich nicht so f} Erkannte Drogenabhängige oder 
kurz beantworten. Ich meine dber, - . -.~ Händler könnten getrennt von ande-
daß auch ein Gefangener in einer -~~ ren Gefangenen untergebracht werden 
Vo 11 zugsans ta 1 t ge\'ti ssen Bürger- ~ · · u~d jede Gruppe für sieh eine ge-
pfl i chten nachzukommen hat . straf _ ~ ~~:' . t -..., ,r>l'- .,. z, e 1 te angemessene Behandlung er-
taten, l'lie Drogenhandel und Ge~<Jal t- ~ k"'iff/ ~':\ ·-~~f fahren . 
kriminal ität sind keine Kaval iers- i' !!~~- :t:~ ·I{i' 
delikte, die man aus Solidaritäts-; ~~, ~ h .... ,; ·-;;• libli: 

~efühl übersehen darf. Henn jema nd ~ H;..~""f:; {~~~~.1t,~~'-': ... ~~1~ .. ::' Das würde bedeuten. Her Lockerungs-
ln der Haft lernt, Recht und Un- J ~~~ , · -l~ ß h h recht zu. unterscheiden und zu ~~-7-~~.-~·:;!,,~ • • . . . ma na men aben \·ti 11 • muß brav und "· .. · '{-_ . • artig sein und alles erzählen was 
werten, d1e Folgen z .B. des Drogen- <-' · -~ !.,~ ~ er weiß. 
handel s zu erkennen, und uns ent- k ·· · : ~ t ., J. 
sprechende Hinweise gibt, so ist (_ ,;, · <1 ..... ~-::_ 
das fUr mich ein Z~ich~n, d~ß er t".· ·. · · 'j ~:.4:::. ~~/ seider: 
~~bednemi;~~htem \~eg ln eln sozlales ~~ ...... -~ ... ;-~ ~~·:·?f Das vtäre ja dann das alte VergUn

stigungswesen, das wir vor dem 
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Vollzugsgesetz hatten . Das Straf
vollzugsgesetz räumt jedem Gefan
genen von vornherein eine Vielzahl 
von, zugegeben, kleinen Rechten ein 
und stellt Vollzugslockerungen in 
Aussicht, erwartet aber auch eine 
aktive Mitarbeit an der Erreichung 
des Vollzugsziel es . D.h., daß der 
Gefangene das Rechtssystem, in dem 
er lebt, akzeptiert und stützt. 
Daß er aktiv und konstruktiv mit
arbeitet , positives Beispiel gibt; 
am Arbeitsplatz, in der Wohngruppe, 
auf der Station, in der Insassen
vertretung. · Nicht unterwUrfi g, 
sondern erkennbar ehrlich . Dazu 
gehört sicher auch , daß er Straf
tatbestände, die er erkennt und 
die er nicht verhindern kann, den 
Bediensteten mitteilt . Die Summe 
dies es Bemühens v1i rd neben den 
zeitlichen Gegebenheiten die 
Grundlage für die Entscheidung 
über Vollzugslockerungen sein. 

libli: 

Wie werden nach Ihrer Meinung 
gen in den Knast gebracht? 

Seiaer : 

Diese Frage habe ich schon einmal 
gegenüber einer Reporterin beant
\~Ortet . Ich kann dazu nur allgemein 
sagen, daß Drogen auf vielfältige 
Weise eingebracht werden. Dazu ge
hören alle Kommunikationsmöglich
keiten und alle Bewegungsmöglich
keiten, die zwischen der ~nstalt 
und der Außenwelt möglich sind. 
Besucher, Gefangene mit Vollzugs
lockerungen, Fahrzeuge, andere 
technische Möglichkeiten . Es gibt 
vielfältige Wege, über die ich mich 
hier im einzelnen allerdings nicht 
auslassen möchte. 

libli: 

Hi e kann man Beamter im Sicherheits
dienst werden? Bewerben sich Voll 
zugsbedienstete bei Ihnen oder re
krutieren Sie die Leute nach 
Ihrem Gefühl? 

Seider: 

Wir haben Gott sei dank genug Be
werbungen, um daraus die uns ge
eignet erscheinenden Beamten auszu
wählen . Es ist so, daß wir Bedien
stete, die Interesse zeigen , 
vormerken und, \~enn v1i r Personal 
benötigen, können wir uns dann die 
geeigneten Bediensteten aussuchen. 

8 'der lichtblick' 
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libli: 

Werden die Beamten speziell ge
schult? 

Seider: 

Sicher, sie werden für ihre Auf
gaben speziell geschult. Das ist 
ja der Vorteil der Sicherungsgrup
pe, daß sie für bestimmte Aufgaben 
besser ausgebildet sind, a1s der 
normale Vollzugsbeamte. Sie werden 
ja auch speziell tätig . Z.B. bei 
den Kontrollen der Hafträume und 
bei den Kontrollen technischer 
Geräte werden höhere Anforderungen 
an die Bediensteten der Abteilung 
Sicherheit gestellt . 

libli: 

Generell wird so etwas aber nicht 
gemacht? 

Seider: 

Ich meine, das beweist das normale 
Aussehen der Hafträume nach den 
Kontrollen, daß wir so etwas nicht 
machen. 

libli: 

Was passiert mit jemanden, bei dem 
Geld in der Zelle gefunden wird? 

Seider: 

Dieses Geld wird auf sein Eigen
geldkontobei der Zahl stelle einge
zahlt und er hat mit einer Diszi
plinarmaßnahme zu rechnen . Die vom 
zuständigen Teilanstaltsleiter 
bearbeitet und ausgesprochen wird. 
ob der aufgefundene Geldbetrag von 
uns als Bestandteil eines Drogen
handels gewertet wird, hängt von 
den weiteren Umständen ab. 

libli: 

Gibt es auch Fälle, wo Leute von 
anderen Dienststellen, in diesem 
Falle die Polizei an Informanten 

libli : Bartak Ge 1 d gezah 1 t hat . 

Sind Sie der Meinung durch diese 
spezielle Ausbildung finden die 
Beamten der Sicherheitsabteilung 
beim Du rchsuchen einer Zelle alle 
versteckten Sachen? 

Seider: 

Ich bin zieml ich sicher, daß wir 
alle Verstecke finden können . Die 
Mitarbeiter der Sicherheitsabtei
lung wenden ja entschieden mehr 
Zeit auf die Haftraumkontrollen auf , 
al s es der normale Bedienstete bei 
seiner routinemäßigen Zellenkon
trolle kann . Ich meine, daßwir die 
meisten Verstecke finden werden . 

libli: 

Ist es zutreffend, daß bei solchen 
Kontrollen auch der Putz von der 
Wand abgeschlagen wurde? 

Seider: 

Dann würden \~ir schon sehr viele 
Hafträume hier in der Anstalt un
bewohnbar haben, wenn wir das so 
machen würden . Es kann sein, daß 
bei dem Verdacht, daß sich unter 
einer verputzten Stelle Hohlräume 
befinden, die als Bunker genutzt 
werden oder genutzt wurden, einmal 
der Putz abge-schlagen v1i rd . 

Seider: 

Mir sind keine derartigen Fälle 
bekannt. 

libli: 

In einem Lichtblick aus dem Jahre 
1983 war ein solcher Vorfall be
schrieben, da bekamjemand 2. 000,-
DM vom Polizeipräsidenten und 
dieses Geldwar auf sein Eigengeld
konto eingegangen. Ist Ihnen der 
Fa 11 bekannt? 

Seider: 

Dieser Fall ist mir nicht bekannt. 

libli: 

Von Ihrer Seite werden also für 
Informationen keine Belohnung be
zahlt? 

Sei der: 

Nein. 

libli: 

Das können Sie mit Sicherheit 
ausschließen? 

Seider: 

Das kann ich absolut ausschließen. 
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libl i : 

Haben Sie dazu keine rechtlichen 
Möglichkeiten und keine Mittel? 

Seid e r: 

Ich habe l·teder eine Kompetenz für 
derartige Zahlungen, noch finanzi
elle Mögl ichkeiten . Das kann ich 
auch für j ede andere Di enstste l le 
im Vol lzug ausschließen , dafür 
gibt es keine Möglichkeiten . 

libli : 

!·lelche Aufgaben hat denn die 
Sicherheitsabteilung außer die An
stalt von Drogen fre i zu ha lten? 

Seider: 

Neben der Bekämpfung der Orogen
kriminalitätliegt die Hauptaufgabe 
in der Aufrechterhaltung der äuße
ren Sicherheit der Anstalt , Siche
rung der Mauern mit Torbereichen 
und die Sicherung der Freiflächen 
der Anstalt . 

libli : 

D.h. also die Freiflächen inner
halb der Anstalt? 

S(i!ider : 

Auch die Frei flächen innerhalb der 
Anstalt, Freistundenhöfe , Arbeits
betriebe, auch die Ringstraßen und 
die übrigen Straßenbereiche. Neben 
diesen Tätigkeiten haben v1ir noch 
weitere Aufgaben übernommen, die 
zentral für die gesamte Anstalt 
geleistet werden. Sogenannte 
Service-Leistungen. Dazu gehört 
die Röntgenkontrolle aller einge
brachten und die Anstalt verlassen
den Gegenstände, die technische 
Kontrolle aller Geräte, die in die 
Anstalt kommen und di e Anstalt 

verlassen . Dann ist da noch das 
Fotostudio , daß j a auch er fo rder
lich ist, um praktisch Ausführungen 
o. ä. organisatorisch vorzubereiten . 

libli : 

Gibt es nach Ihrem Wissen Fälle , 
in denen Beamte in den letzten 
Jahren Drogen in das Gefängni s 
eingebracht haben? 

Se ider: 

Nein, derartige Fälle sind mir 
nicht bekannt . 

libli : 

Ist Ihnen bekannt ob ei n Ermitt
lungsverfahren gegen einen Beamten 
des Hauses IV läuft? Da sollen 
Gefangene behauptet haben, daß 
dieser Mann Drogen eingebracht hat . 

Seider: 

Ich weiß , es gab einmal Hinweise 
gegen einen Bediensteten. Daß diese 
sich auf Drogen erstrecken, ist mir 
nicht bekannt. 

libli : 

Ist, seitdem Sie Ihren Dienst bei 
der Sicherheitsabteilung angetre
ten haben , ein Beamten•tegen dienst
licher Verfehlungen aus dem Dienst 
entfernt ~torden? 

Seider: 

Nei n, ein derartiger Fall ist mir 
nicht bekannt. 

libli : 

Wir danken Ihnen für das Gespräch. 

-gäh-

Am Rande ben1erkt 

Erziehung im Knast 

Mit Freude und leichtem Er
staunen konnten wir den 
schwarzen Brettern entneh
men , daß der Poljzei präsi 
dent Verkehrserziehung in 
der JVA Tegel betreiben 
möchte . Wie schön! 
Wenn man dann auch noch 
hört, daß vor dem Haus IV 
ein Kindergarten für die 
Kinder der Besucher ent
steht, kennt die Begeiste
rung keine Grenzen mehr. 
Welche ungeahnt en Mögl i ch
keiten eröffnen sich da . Dem 
Kinderspielplatz könnte ja 
ei n Verkehrskindergarten an
gegl iedert werden und auf 
diesem dann die Gefangenen 
üben , wie man sich im nor
malen Straßenverkehr ver
hält, Da wir ja sowieso all e 
hier infantilisiert werden , 
wäre das nur ein weiterer 
log i scher Schritt in diese 
Richtung . 
Besonde rs angepaßte Gefange
ne könnten dann mit Kel l e 
und wei ßer Mütze versehen 
den Verkehr regeln und lei 
ten . Man sollte diese Gefan
genen dann als Gefangenen
lotsen bezei chnen und nach 
entsprechendem, weite ren 
angepaßten Verhalten auch 
Gefangenenoberlotsen. Si 
cherlich eine "lohnende" 
Aufgabe auf dem Wege zur 
Erreichung des Vollzugs
ziels! 
Uns ist nicht bekannt, ob 
sich für diese Verkehrser
ziehung Interessenten gefun
den haben , aber komisch fin 
den wir das ganze. Es zeigt, 
wie wenig Gefangene als er
wachsene Menschen behandel t 
werden . 

-gäh-

' der l ichtblick' 9 
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Hohe Auszeichnung durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag von lebenslang einsitzenden Berliner Strafgefangenen: 

Verdienstkreuz 1. Klasse für Birgitta Wolf 
Staatskanzlei lehnte Auszeichnung mehrmals ab· 

Murnau (jn) - Dr. Richard von Weizsäcker 
hat die in :-.lumau lebende Autorin Birgitta 
Wolf mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
ausgezeichnet. Zu lebenslanger Haft verur
teilte Strafgefangene der Berlirler Justizvoll
zugsanstalt Tegel hatten den aus Schweden 
stammenden ,.Engel der Gefangenen" meinem 
Schreiben an den Bundespräsidenten im April 
dieses Jahres für diese Auszeichnung vorge
schlagen. Nach mehrmaliger Ablehnung gab 
die Bayerische Staatskanzlei schließlich dem 
Drängen des Bundespräsidenten nach, aus der 
Hand von Regierungspräsident Raimund 
Eberle nahm Birgitta Woll die Insignien jetzt 
entge~en. 

lk-gonnf!n halle- dle .Ordens
angt'l~~nhcu B1rgma Wolf· im 
Apnl 1985. ln einl:tn Schreiben 
an Bundespras•dtnl Dr. Riehard 
'"n WeiZ5ackcr $chlu~ die Re
dakiiOilSI(Cmcm~hah der Berli
no•r Gt'fUlll!cncn-Zclt.~chnfl . Der 
Lll•hlbhck" dll' Autonn, die sich 
im Rnhm~n der von thr ms Leben 
Rt>~nf~ncn . Notlulf<' B1rg1tta 
Wolf" seit Jahren um Strafgcfan
gcn~ kummert und Entlassenen 
bei der ResozJahslcrung billt, für 

Der Kleinanzelgen· Teil. 

durch die fllr du~ Bt'arbenung zu
standigen Behordtn beretts em 
erngehendes Prulungs"erfahren 
durchgeführt, das zu keinem po
siti"en Ergebnis geftlhrt hat. • 

Fundgrube für 
günstige Gelegenheiten 

Die gebotene Vertnuhchkelt 
mißachtend. veroffenthchte die 
.. Licbtbllck"-Redaktlon dieses 
Schreiben in ihrer Juni-Ausgabe. 
Daraufhin gmg eme woh•-e Brief
flut der Emporung beim Bundes
präsidialamt ein. Strafgefangene 
aus ganz Deutschland, Anstalts
leiter, Kriminologen, Straf
rechts-Professoren und sogar der 
Bundesjustizminister setzten 
sich für d1e Verle~hung des Bun
desverdienstkreuzes an Birg~ua Aus der Hand von Regierungspräsident Aalmund Eberle nahm Blrgtna Wolf das Bundesverdienstkreuz 
Wolf e1n. Als Folge dt~r Zu- 1. Klasse entgegen. Foto: Kuhn/Rc:g. v. 08 
schriflcn sctztc ~~~h dn Bundes-

das Bundcswrchenstkreuz vor. 
Das Bundesprassdialamt lencte 
den Bner den Ordensregeln ent
sprechend noch Bayern weiter. 

llht dem Bl'<laucm. daß dem 
Anliegen der Gefllngenen rucht 
entsprochen werden könne, und 
der B1Ue. diCse Angaben mit der 
in Ordensangelegenheiten gebo
tenen Vertrauhebkelt zu behan
deln. ertdlte du! Bayerische 
Staatskanzlei am 8. Mai den Le
bens!anglichcn in Berlln-Tegel 
die Absage. .Auf Grund einer 
anderweiUgcn Anregung·, beißt 
es m dem Schreiben. .wurde 

pras1den1 m•t ~1tms1t>rprastdent 
Franz-Josef Strauß m Verbm- nmg von Oberbayern zu erfragen 
dung, der Sl:hließli~h sein Ein ver- und nicht vor der Aushandi$!Ung 
st.ändnis zu der vorgeschriebenen zu gratulieren. BttiOUa Wol! 
Überreichung der insignten in deutete dies als Hmwe1s, daß m 
Bayern gab. Mit der Aushlindi- bezug auf die Aushand1gung lm
gung wurde der oberbayeriscbe mer noch Zweifel bestunden. 
Regierungsprästdent Raimund .. Daß Sie, v~rehrtcr Herr Bun-
Eberle beaultragt. despräsident, mir vertrauen und 

Neuedieher Widerhaken in d'er mir diese Anerkennung verheben 
Ordensangeigenheit war E'ln haben", schneb du! Schriftstelle
Schreiben der Bayerischen rin an Dr. Rlchard von We•zsäk
Staatskanz!ei vom 3. September, ker, .. gibt m1r zus.'itz.hchc Kralt 
worin die Mitarbeiterinnen Bir- zum Weitermachen. M.lr genug! 
gitta Wo!Is gebeten wurden. den . völlig Ihre Entschctdung m d!l!-
geoauen Termin der Verleihung ser Sache und ich vcmchte auf 
beun Ordensreferat der RE'gle- eine überrCichung, die e\·cntul'll 

ungern und ohnl' spon1ant' ~bl
lreude vor SJch gehL • 

Auf weitere tinsumm!gkeiten 
gefaßt, überraschte das Emln· 
dung:SS(:hretben der Reg~crung 
von Oberbayern zum Tennm der 
Aushändigung die 1mchgebak
kene Ordensträgenn aber doch. 
.. Der Herr Bundesprasidcnt'', 
heißt es in dem Brief, .. hat Ste au( 
Vorschlag des Herrn Mtmster
prastdenten mit dem VerdiPost
orden 1. Klasse der Bundesrepu
blik Deulschland ausgeusch· 
net. • In eJru?m Antwortschreiben 
korrigierte Birgttla Wolf dm 

Sachvemalt und tetlle der Reg~r· 
rung \'On Oberbayern m11 daß sa 
nach neuerlichem Anruf d•··· 
Bundespräsidenten rrut glt'tch
Z.elhl(er Einladung tn d1e Vslla 
Hammcrschmidt am 3. OeU"mbN 
den Ver~tchtau! die äußeren Zl'l
chcn der Anerkennung aufgcgl•
ben habe. Regtcrungspras•d~nl 
Ratinund Eberle, d~r sich frubrr 
selbst !ur die Gefangenen in der 
Jusuzvollzugsanstalt SLraublnJ: 
emgesetzt hat, brachte d11: Or
densangelegenhcit Bir~1Lta. Wotr 
letzte Woche zum Abschluß 

lu Bendrik Neu~rt 

······-··-····--·······---·· 
Am 19 . 11.1985 erhielt Bir
gitta Wolf nun endlich aus 
der Hand des Regierungsprä
sidenten Eberle das Bundes
verdienstkreuz I. Klasse. 
Nachdem sich der Bundesprä
sident Weizäcker persönlich 
mit ihr in Verbindung ge
setzt hatte, nahm sie die 
Auszeichnung auch an. 

Wir gratulieren ihr sehr 

10 'der lichtblick' 

herzlich dazu. Am 3. Dezem
ber war Frau Wolf beim Bun
despräsidenten und wir sind 
schon sehr gespannt, ob sie 
uns etwas darüber berichtet, 
wenn sie am 17. Januar 1986 
in Be r 1 in ist. 
Den obigen Artikel haben wir 
dem 11 Gannisch-Partenkirche
ner-Tageblattu entnommen. 
Zum Gluck sind ja nicht alle 

Mitglieder der Redaktion Le
benslängliche, aber sonst 
i~t der Artikel zutreffend. 
Für bayrisc~e Verhältnisse 
ist der Redakteur ganz schön 
mutig. 
Ober den Besuch von Frau 
Birgitta Wolfbeimlichtblick 
werden wir im Februar be
richten. 

-gäh-



SISUCJf 81 J JJTGISOKG C. 
"Station 11 - Querschnittgelähmte" 
- stand auf dem Schild mit Rich
tungspfeil. Da war mir dann doch 
etwas flau im Magen. Was sagt man 
nun zu jemanden, der diesen l~eg vor 
ein paar Wochen noch selbst hätte 
laufen können? Wird man dich über
haupt reinlassen, wo du nach Papie
ren gefragt, nichts hast als den 
Ausgangsschein? Dies und einiges 
mehr an Fragen ging mir durch den 
Kopf als ich Ingeborg T. das erste 
Ma 1 im Krankenhaus aufgesucht habe. 
Dann stand ich vor dem Flachbau, 
konnte durch die Fenster und die 
Glastüren ein paar Männer und 
Frauen jeden Alters sehen , und 
beim nächsten Schritt hatte ich 
auch schon die Kontaktplatte be
rührt , die die Türen aufschwingen 
ließ. Ein paar Schritte mehr und 
auf die schüchterne Frage von mir 
nach Frau T., stellte sich ein äl
terer Herr als ihr Vater vor. 
"Kommen sie mit in den Tagesraum, 
Ingeborg wird in ungefähr 'ner 
Viertelstunde kommen. Dort können 
wir auf sie warten". Wieder schwan
gen zwei Türen auf , ein Schritt 
nach rechts und der Tagesraum, 
Speiseraum, Fernsehraum - alles in 
einem - lag vor mir. 
Rechts in der Ecke ein Fernseher, 
in der Mitte mehrere Tische zusam
mengestellt, die fürs Abendbrot 
hergerichtet wurden . Gleich neben 
der Tür ein Kühlschrank, und links 
in der Ecke zwei breite, graue, 
durchgesessene Sessel mit einem 
Beistelltisch an der Wand. Alles 
in allem nicht gerade ein Raum in 
dem man sich wohlfühlt. Heinz, ein 
Freund von Ingeborg, saß da, im 
Gespräch mit einem Herrn, der auf 
seine Frau wartete. Ich setzte mich 
mit Herrn T. dazu. Das Gespräch 
drehte sich um die alltäglichen 
Schwierigkeiten, mit denen man als 
Angehöriger bzw. Freund auf einmal 
konfrontiert ist. Heinz erzähl t e 
von der Wohnungssuche für Ingeborg 
-die Zeit verging. "Da ist Sie! " , 
herein kam eine junge Frau im 
Rollstuhl und schon stand ich auf, 
um ihr die Hand zu geben , Blumen , 
Konfekt, und ich war natürlich der 
einzige der zur Begrüßung aufstand. 

Was mir auch gleich peinlich war, 
wei 1 Ingeborg nun zwangsläuf ig 
nach "oben" blicken mußte. Derlei 
Mimositäten hab ich mir inzwischen 
abgewöhnt, 1veil die Frau im Roll
stuhl keinen Anlaß dazu gibt . 
Ingeborg leistet sich nämlich 
selbst keine, und bald war ein 
kleiner "Schlagabtausch" im Gange . 

Nachdem ich mit dem "Wer? - Woher? 
- Harum?" rauskam, kriegte ich 
gleich "ihr seid ja verrückt - wa 
rum ich? - ihr habt das nötiger 
als ich - den Makel habt ihr -" um 
die Ohren. Das ließ ich nun "so" 
auch nicht gelten und hab' nicht 
damit "hinter dem Berg" gehalten, 
daß mich der von ihr geäußerte 
Vergleich in der BZ geärgert hat, 
weil ich mich auf Tagesausgang und 
überhaupt zu keiner Zeit als Hund 
fühle, dem man gerade beibringt 
ohne Leine über die Straße zu lau
fen. Das "Eis" war gebrochen . Ober 
"Benefiz" wurde gesprochen, über 
Sinn, Zweck und Motivation . "Wenn 
ihr es ehrlich tut, dann okay" . So 
sind wir dann verblieben . 
Die Station 11 ist nicht nur Kran
kenstation sondern auch Rehabil ita
tionszentrum. Denn Ingeborg ist 
nicht krank, sondern kann nicht 
mehr laufen. Der Umgang mit dem 

Rollstuhl erfordert nicht nur Kraft 
und Geschick sondern auch die 
Obenli ndung der Angst mit ihm um 
- oder aus ihm herauszustürzen. Ein 
Kraftsportraum und Simulationen 
von Treppen und Bordsteinkanten 
helfen dabei . Das ist kein Ersatz 
fürdiealltäglichen Erfordernisse. 
Die Umstellung des Körpers, vor 
allem ·des Darmstraktes muß nicht 
nur erlernt sondern auch bewä l tigt 
~1erden . Dasalles verlangt ständige 
Disziplin und Konsequenzen und 
nimmt auf Wunschdenken keine Rück
sicht. 
Der zweite Besuch ist mi r schon 
leichter gefallen . Wir haben uns 
von unseren Welten erzählt, wie 
sich das Leben verändert und haben 
festgestellt wieviel Gemeinsamkeit 
ten wir bei aller Un terschiedlich
keit doch haben . Von Freunden, an 
die man nie gedacht hat und die 
sich auf einmal als solche erwei 
sen, und von Freunden die langsam 

immer mehr aus dem Gesichtskreis 
verschwinden . " - Ich komm d i eh 
bald ma l besuchen - das kann ich 
schon gar nicht mehr hören. Die 
kommen näml ich dann meistens gar 
nicht. Da ist es mi r doch l ieber 
einer ·sagt gar nichts·und kommt 
dann einfach" . Das kam mir al s 
Knacki richtig bekannt vor. Von 
"Neu - Leben" haben wir gesprochen 
und daß man da durch muß, ni cht 
nur arrangieren oder "faule" Kom
promisse sch 1 i eßen . "Manchma 1 denk' 
ich, jeden Morgen müßtest .du den, 
der di r das . angetan hat, voll ei ne 
einschenken können. Ich muß jetzt 
mi t diesem Rollstuhl leben ob ich 
will oder nicht . Aber dann denk ' 
ich wieder, daßmir das auch nichts 
hi 1ft, deswegen werdich auch nicht 
mehr laufen können. Sagt doch neu
lich ei n Pfleger zu mir, daß es 
nichts gibt was er tun kann was ich 
nicht tun könnte . Ich sag - Du 
spinnst - und er sagt - Nee -. Na 
mal sehen" . 
Von dem Trai ning hat sie mir er
zähl t, wie ätzend es ist , wenn man 
dabei allei n ist und so gar kei ne 
Lust hat, von den Obungen mi t dem 
Rollstuhl und daß ihre Straßener
probung wegen dem blöden Schnee 
ausgefallen ist . Aber auch, daß sie 
es viel leicht schaff t mi t einem 
Pfleger zu dem Konzert ins Quartier 
Latin zu kommen. 
"Eigentl ich ist es ganz gut, daß 
mir das jetzt passiert ist . Ein 
paar Jahre früher hätt' ich das 
vielleicht nicht so · gesehen und 
nur gedacht · - \~as du jetzt a 11 es 
versäumst - . \~enn i eh äl ter gewesen 
~1äre hätt , · i eh das a 11 es körper
lich nicht mehr so gepackt . Aber 
jetzt sag' ich mir - das wollen wir 
doch erstmal sehen und bei meiner 
Konstitution bin ich in ein , zwei 
Monaten draußen . Ja - i eh füh 1' mi eh 
hier auch oft wie jemand im Knast . 
Endlich mal wieder vier eigene 
14ände haben und nicht dauernd einer 
um einen rum" . 
"Ent\•Jeder ihr wo 11 t oder aber eure 
Motivation ist noch nicht so, dann 
geht's eh in die Hose . Ich schätze 
aber ihr werdet alles auf die 
Beine stel len", hat mir Ingeborg 
geschrieben, als wir uns wegen der 
Benefizveranstaltungen nochmals 
austauschten. Und das sagt, glaub' 
ich, mehr über sie aus als ich das 
hier überhaupt kann . 

Meine Hochachtung Ingeborg! 

Mi chael Preisinger 
JVA Berlin-Tegel , TA V 
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SEJTEFJZXOJTZEKC 
Mit Benefizveranstaltungen ist das 
so eine Sache. Oft genug kam es 
vor, da ß gespendete Gelder den ei
gent 1 i chen Empfänger nicht erreich
ten und oft genug wurden daraus 
auch reine "Promotionskisten" der 
Veranstalter und Teilnehmer. Für 
die "Berufsn1eifler" dieser Welt 
~>Ii rd das auch immer so b 1 ei ben, da 
hil f t keine seriöse Ab1·1ickl ung und 
keine Informat ion. Dies hindert 
aber niemand daran immer wieder zu 
Benef izveranstaltungen aufzurufen, 
ob fü r Gruppen, Ei nze 1 personen oder 
für eine Sache. Genaus-owenig wie es 
viele Menschen nicht daran hindert 
Benefi zveransta 1 tungen zu besuchen, 
um so einen moralischen und f inan
ziellen Beitrag zu leisten . 
Die Rockband der JVA Tegel/TA I, 
"Armageddon" , hat nun zwei Benefiz
veranstal tungen rtir Ingeborg T. 
initiiert und mitorganisiert. 
Ingeborg T. wurde von einem Häf t 
ling der JVA Tegel, der bei einer 
Ausrührung f lüchtete, angeschossen 
und ist heute durch diese Verlet
zung querschnittsgelähmt. 
Am 9. 12 .85 findet die erste Ver
anstaltung im Kultursaal der JVA 
statt . Der "SF Beat" wird live da
bei sein und verhi 1ft so der Veran
staltung "von Drinnen nach Draußen". 
Gespräche zum Thema und ein Spen
denaufruf stehen im Vordergrund der 
Sendung; daß die Musik nicht zu 
kurz konmt, daTLir werden die Knast
band "Armageddon" und die Band 
"Skyhook" sorgen . Die zwe ite Veran
staltung, mi t "Kiev Connol ly Band 
& The Mi ssing Passengersand Guests" 
und den "Escalatorz" findet am 
11.12.85 im Quartier Latin statt . 
Wiedergutmachung , Schadensersatz, 
Sühne - sind zentral e Themen zu 
Gewaltt aten. Ob vor Gericht, im 
J us t izsenat, in der Uffentlichke i t 
oder im Strafvollzug, nicht selten 
ist zwi sehen Theorie und Praxis ei 
ne unüberbrückbare Kluft . Finan
ziell ist beim Täter ni chts "zu 
ho 1 en" weil er nichts hat und wäh 
rend einer jahrel angen Haft zu 
nichts kommt, außer einer Anhäufung 
von Pfändungsbescheiden . Hie r 1 iegt 
ein Grundgedanke rur die Benefiz
veranst al tungen für Ingeborg T. 
Ihre Rückkehr ins berufliche Leben 
als Taxifahrerio bedarf der Umrü
st ung eines Hagens . Oie Ausstattung 
einer Wohnung, von Auffahrtsrampen, 
über Einrichtung, bis zum Umbau sa
nitärer Einrichtungen , i st auf~>len
dig. Anschaffung und Erhal t ung von 
Dingen des all tägl ichen Gebrauchs 
werden viel Geld erfo rdern. Nicht 
eine 11mUde Mark" wird den körper-
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li ehen Schaden, von dem seelischen 
ganz zu schweigen, ~,oiieder "gut" 
machen . Viel mehr s ind die Spenden 
von Häftlingen (über die Pfarräm
ter), die Spenden der Berl iner Be
völkerung, die Eintri t tskasse aus 
der Veransta ltung imQuartier Latin 
und die finanziell e Unt erstützung 
des "Rocksenators" Bernd t·1ehl itz 
(für die Veranstaltunginder JVA), 
die pra ktischen Hilfeleistungen 
zur Rehabi l i tation von Ingeborg T. 
Entgegen al l en Vorurteilen sind 
Häftlinge Menschen, die, genau wie 
jeder andere Bürger dieser Stadt, 
Gefühle haben . Men schen die von dem 
Geschehen an Ingeborg T. get rof fen 
und betroffen sind und ihre Hi l fs 
bereitschaft, i hr Mitgefühl und ihr 
Verständnis rur die eingetretene 
Situation zumAusdruck bringen wol -
1 en. Dur ch unser Engagement und den 
Wil len zur Durch- und Ausführung 
der Benefizveranstaltungen hoffen 
wir Ingeborg eine moralische Hilfe 
zu geben das Leben im Rollst uhl zu 
meistern und nicht aufzugeben. 
In vielen Fällen t reffen Opfer un d 
Täter "nur" zweimal aufeinander; 
bei der Tat und vor Gericht. Ob 
eine Kommuni kation zwischen Opfer 
und Täter zu ei nem späteren Zeit
punkt, überdasGeschehen, sinnvoll 
und hil f reich\'läre, ist umstritten . 
(Versuche in der Praxis des St~af
voll zuges sind dem Autor nur aus 
den USA bekannt) . Die Benefi zveran
staltungen für Ingeborg T. können 
dazu keinen Beitrag le i sten . Genau
sowenig dienen sie dazu in der 
öffentl ichkeiteinBild vom "bösen" 
und "guten" Gefangenen zu demon
stri eren. Die Häftl inge der JVA 
Tegel sind weder di e Mitschuldner 
noch die Richter ihres t'l i thäftl ings 
Eberhard B. "Wer im Glashaus sitzt 
soll nicht mit Steinen werfen" und 
jeder der auch nur ansatzweise da
zu aufruft muß sich ei nmal ernst
haft fragen, ob und 1~em es dient 
untereinander noch weitere Isola-

tionen zu betreiben und wohin dies 
führt . 
Der Anstaltsleiter der JVA Tegel, 
Herr Lange-Lehngut , hat die Schirm
herrschaft über die Benefizveran
staltungen übernommen . Dies geschah 
auf ausdrücklichen Wunsch von 
"Armageddon". Jedem Verdacht, daß 
die Spendengelder nichtausschließ-
1 i eh I ngeborg T. zukommen, so 11 
damit vorgebeugt ~/erden . l•leder von 
Herrn Lange-Lehngut , noch von Sei
ten des Justi zsena tors, Herrn 
Scholz, der die Genehmigungfürdie 
Veranstaltung in der JVA Tegel er
teilt hat, wurden Auflagen zur Be
richterstattung oder Aufforderungen 
zu "bestimmten" Klarste llungen ge
macht. Planung UndOrganisation der 
Benefizveranstaltungen wurden aus
schließlich von der Knastband "Ar
mageddon'' - unter der Leitung von 
Frau Ingrid Ihnen - und von Herrn 
Ralf Manthey (Bassis t der "Kiev 
Connol ly Band") durchgeführt . 
Den Worten die Taten folgen zu las
sen ist der Sinn und Z\'leck von Be
nefizaktionen. Mißstände und Not 
werden durch sie gemildert . Die 
vielen "Tropfen auf die heißen 
Steine" die von einer Vielzahl von 
Gruppen und zu den unterschiedlich
sten Zwecken "ausgeschüttet" werden 
zeigen doch eines : "Steter Tropfen 
höh l t den Stein" . Die Abschaffung 
der Ursachen seibst muß auf einer 
anderen Ebene errei cht werden. ~lir 
- die Häftlinge der JVA Tegel -
können nicht jedem Opfer eines Ver
brechens durch Spenden oder Bene
f izaktionen helfen oder dadurch 
"das Verbrechen" aus der Welt 
schaffen . Aber gerade das ist auch 
keine Argumentat ion gegen Benefiz
veranstal tungen. 
Ingeborg T. hat die Courage gehabt 
sich mit einem "Knacki" über die 
Fragwürdi gkeiten und die Moti vation 
zu diesen Benefi zveranstal tungen 
zu unterha 1 ten. "Wenn i hr es ehr
lich gern tut , dann okay!" , war 
ihre einzige "Bedingung" . Sie hat 
die Hand, die wir ihr geboten ha
ben. angenommen - 1,o1er das für sieh 
nicht kann ist anm. 

Michael Preisinger 
JVA Ber lin-Tegel , TA V 



Wir meinen: 
über die Anteilnahme am schweren 
Schicksal der Ingeborg T. muß man 
sich nicht streiten . Unser Mi tge
fühl gilt dieser Frau, die jetzt 
versucht ihr schweres Schicksal zu 
meistern . Die spontane Sammelaktion 
von Mitgefangenen im Haus I II für 
dieses Opfer ein er Gewalttat war 
eine schöne, sehr menschliche Ge 
ste . Vor allen Dingen ist diese Ak
tion von Gefangenen ohne Einschal 
ten der Obrigkeit ausgeführt wor
den . 
Was mir allerdings unverständlich 
ist und bleiben wird, sind die Re
aktionen der Mitgefangenen gegen 
den Verursacher dieser Verletzun
gen . Daß man eine solche Tat nicht 
bil l igen kann, ist meines Erach
tens selbstverständlich . Aber des
halb dürfen wir Gefangene nicht 
Richter spielen und diesen Men 
schen wegen seiner Tat verur
teilen. Eberhard B. ist genauso 
Gefangener wie wir und wird auch 
für diese Tat verurteilt werden. 
DafürsindGerichte und Richter da. 
Daß die Justizverwaltung diesen 
Urlaubsmißbrauch als willkommene 
Gelegenheitnutzt, die Ausführungs
und Urlaubspraxis zu verschärfen, 
kann diesemMitgefangenen nicht an
gelastet werden . 

Das Benefizkonzert ist unter der 
Schirmherrschaft unseres Anstalts
leiters und für ihn wieder eine 
Gelegenheit zu zeigen, wie mensch-
1 i eh es doch im Knast zugeht . Da 
kommt der SFB und berichtet über 
die hei Je Welt hinter Gittern und 
der Bürger auf der Straße fragt 
sich, ob die Knackis es auch ehr
lich meinen. 

Ich glaube, viele Gefangene di
stanzieren sieh von diesem "Rummel" 
und meinen, hier ist des Guten et
was zuviel getan worden . Die Spen
denaktion war gut, sie war spontan 
und menschlich und ein echtes Zei
chen von Anteilnahme . Was bringt 
das Benefizkonzert im Knast außer 
Publicity? Da wird die Öffentlich
keit noch einmal auf diesen bösen 
Vorfall gestoßen und neue Emotionen 
geweckt. 

Wirkliche Wohltaten sind leise! 
In der Bibel steht, wer ohne Fehl 
ist, der werfe den ersten Stein. 
Ich werfe ihn nicht, ich solidari 
sieremich mit meinem Mitgefangenen 
B. und verurteile nicht ihn, son
dern seine Tat. 

-gäh-

BENEFIZKONZERT IM KULTURSAAL. I I 

Viele derTegeler Gefangenen stehen 
dem Rummel um das Benefiz-Konzert 
sehr mißtrauisch gegenüber. Das 
ist kein Wunder! Ist doch zu be
fürchten, daß dierestliehe Kunst- / 
Kultureinöde imhiesigen Strafvoll
zug kaum noch von den Entscheidungs
gev·la lti gen angesprochen \·Ii rd - man 
hat ja etwas zum Vorzeigen! Gut 
wäre dieses Konzert nur, 1·1enn es 
eine Signalwirkung hat und wir in 
Zukunftweniger Lange-Lehngut/Mayer
Hürden bei Kulturinitiativen über
springen müssen. 

DochzumKonzert selber. Eine halbe 
Stunde vor Beginn 1-1ar bereits Ein-
1 aß und es \vurde nicht so recflt 
"knackvoll" . Mindestens 30 Plätze 
blieben unbesetzt. Oie Herren VDL's 
(überhaupt war die ganze "hohe Lei
tung" versammelt) sind in den ein
zelnen Häusern regelnd eingeschrit
ten und so verblieben die meisten 
lnsassenvertreter· und andere "Stö
renfriede" unter Verschl uß. Und 
mit diesem Geschmack im Mund sollte 
man benefizen! 
Der anwesende S-F-Beat brachte ei
ne Telefonschaltungmitln~eborg T. 

zustande. Dieser sympathi sehen Frau 
mit soviel Courage war der Rummel 
zuviel. "Sie ist so etwas nicht 
gewöhnt", waren ihre 'liorte. Echte 
Betroffenheit machte sich bei der 
Schilderung ihres Rehabilitations
programmes breit. Ich fand gut, 
daß die Spender der Geldmittel 
ni<;:ht genannt werden wollten (Ge
fangene aus unseren Reihen) und 
somit auch nicht von S-F-Beat und 
ZDF über den Äther geschickt wur
den. 
Ab 19 Uhr viel Musik. Zuerst spiel
te die Hausband der TA I. Zum Ab
sch 1 uß des Abends die "Skyhook". 
Da kam Stimmung auf . Den Bandmit
gliedern war anzumerken, daß sie 
Spaß am Spielen hatten. Sie konn
ten sich erst ~ach einer Zugabe 
verabschieden. Musikalisch war der 
Abend ein Erfolg. 

-tom-

I •• UND IM QUARTIER LATIN 

Recht kühl 1var's imQuartier Latin . 
Die "Escalatorz" halfen dem in we
nigen Minuten ab. Sie wurden durch 
die vielen, vielen Gäste unter
stützt, die total mitgingen . Ein 
bunt gemischtes Publikum. Ich 
schätze, daß best immt 1.000 da wa
ren . 
Das Benefizkonzert stand unter der 
Schirmherrschaft "unserer" An
staltsleitung und dementsprechend 
war sie auch vertreten. Selbst 
Gruppenleiter und anderes Personal 
in Zivil war präsent. Sehr er
frischend bei dieser Veranstal
tung, daß von keiner Seite States
ments abgegeben wurden. Lediglich 
in der Umbauphase für "Kiev Con
nolly Band & The Missing Passen
gers and Guests" fielen einige er
läuternde Worte von Carsten M. 
(S-F-Beat) . Er nutzte die Pause, 
um einen Live-Mitschnitt aus der 
JVA Tegel, zugunsten von Ingeborg 
T., amerikanisch zu versteigern. 
Die Idee kam von unserer Knastband. 
Die Stimmung erreichte den Siede
punkt bei "Kiev Connolly & Co ." Es 
ist schon lange her, daß ich einen 

"· .. und wir würden 
dre Party gern 
unter das Motto 

•Welthungerhilfe• stellen!" 

so starken und abgefahrenen Sound 
live gehört habe. Sehr, sehr gut! 
Obri gens habe i eh den Bandleader 
von "Skyhook" getroffen. Das Kon 
zert im Kultursaal hat der Gruppe 
echt Spaß gemacht. Sie würden ger
ne wiederkommen . Na , an uns soll 
es bestimmt nicht liegen! 
Nun bin ich gespannt, zu welchem 
Anlaß es wieder mal ein Benefiz
Konzert gibt. Wie wär's zum Bei
spiel für die Hinterbliebenen ei
nes Polizeiopfers? Oder macht der 
Polizeipräsident jetzt selbst ein 
Benefiz-Konzert? 

-tom-
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Am 30.11.1985 schloß im Hausam 
Kleistpark die Ausstellung "Kunst 
im Knast" die Pforten . Auf Initia
tive der Kunstamtsleiterin Frau 
Katharina Kaiser kam diese Ausstel
lung nach Berlin. Die Resonanz war 
sehr gut und es wurden viele Be
sucher gezählt. 

Leider kamen nur sehr wenige Schul
klassen zu dieser Ausstellung. Das 
lag daran, daß der Senator für 
Schulwesen nicht informiert wurde . 
Wem dieses Versäumnis nun anzula
sten ist, konnten wir nicht klären, 
es ist aber schade. Gerade für 
Schüler ist ein solcher Besuch be
stimmt interessant. 

Am 28.11.85 fand im Haus der Kirche 
eine Podiumsdiskussion über das 
Thema "Kunst im Knast" anl äßl ich 
einer Ausstellung, die z.Zt. in 
Berlin gezeigt wurde, statt. 
Auf dem Podium waren vertreten der 
Leiter der JVA Tegel, Senatsrat 
Lange-Lehngut, die Kunstdidaktike
rin Helga Kämpf-Jansen von der 
UniversitätGießen, der Kunstdidak
tiker Prof. H.K. Ehmer von der 
Universität Münster, sowie von der 
Hochschule der Künste Elisabeth 
Brunner, und von der Vo 1 kshoc hschu l e 
Steglitz Gottfried Ebert, dazu 
aus der Frauenhaftanstalt Plötzen
see Chris Gobien und aus Düppel 
der Schriftsteller Peter Feraru, 
als Podiumsdiskussionsleiter d~r 
Journalist Jens Brüning. 
Begonnen wurde mit der Vorstellung 
der einzelnen Podiumsmitglieder. 
Dabei fiel auf, daß Gottfri ed Ebert 
schon fast ein Referat hielt, wel
ches nach einer gewissen Zeit sehr 
ermüdend wirkte . Nach dieser Vor
s te 11 ung eröffnete Jens Brün i ng die 
Diskussion mit dem Plenum . Was nun 
folgte ~1ar eine Katastrophe. Das 
Thema "Kunst im Knast" war gar 
nicht mehr aktuell, sondern es er
folgten nur noch unsachliche An
griffe gegen die Anstaltsleitung 
Lange-Lehngut. Dazu muß noch gesagt 
werden, daß, ehe die Veranstaltung 
begann, auf jedem Platz ein soge
nannter "Forderungskatalog" einer 
Gruppe aus der JVA Tegel lag, aus 
dem man ersehen konnte, auf we 1 ches 
Gleis die Diskussion geleitet wer
den sollte. Auch ist noch zu erwäh
nen, daß Frau Kaiser vom Kunstamt 
Schöneberg die Veranstaltung eröff
nete und ein Mitarbeiter des Hauses 
der KircheeinenBrief eines Inhaf
tierten verlas, der an der Veran
staltung teilnehmen sollte, aber 
keine Erlaubnis dazu erhielt. Das 
war eigentlich der Aufhänger für 
diese Diskussion, die besser nicht 
stattgefunden hätte. So wurden Se
natsdiri sowie Senatsrat 
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Bericht über die Podiumsdiskussion 
von .Karlheinz Lüdecke 

Lange-Lehngut mit Fragen bombar
diert, die mit dem eigentlichen 
Thema des Abends überhaupt nichts 
zu tun hatten. 

Die Probleme des Strafvollzuges 
sind im allgemeinen bekannt, jeden
falls für die Leute die an solchen 
Veranstaltungen teilnehmen. FUr 
Leutedieeventuell aber im Vollzug 
tätig werden wollen, sind solche 
Veranstaltungen abschreckend und 
widerwärtig. 
Sehr erfreulich war das Verhalten 
der beiden Inhaftierten auf dem 
Podium, Chris Gobien und Peter Fe
raru. Letzterer wurde aus dem Ple
num von einem ehemaligen Mitarbei
ter des Lichtblicks, der Gefange
nenzeitung der JVA Tegel, in schar
fer Form angegriffen und u.a. als 
Verräter betituliert. Feraru nahm 
es gelassen hin und konterte in 
sachlicher Art und Weise . 
Die Angriffe aus dem Plenum gegen 
die Justizverwaltung ~Iaren zum Teil 
bel eidiqend und ekelhaft, man konn-

Trotz gegenteiliger Aussagen unse
res Anstaltsleiters, hat Berlin 
nichts Gleichwertiges zu bieten. 
Kunst im Knast gibt es hier nicht. 
Früher (in den sechziger Jahren) 
war die Strafanstalt Tegel in kul
turellen Dingen führend. Das hat 
sich bedauerlicherweise geändert. 
Ob es nur am Fernsehen liegt? 

Am 28.11.1985 fand zum Thema "Kunst 
im Knast" e1ne Diskussion im Haus 
der Kirche statt. Die Meinungen 
zu dieser Veranstaltung waren sehr 
geteilt, deshalb haben wir auch 
zwei Berichte über diese Veran
staltung im Anschluß an diesen Ar
t ikel veröffentlicht. 

-gäh-

te Senatsrat Lange-Lehngut nur be
wundern, daß er das Podium unter 
diesen Umständen nicht verlassen 
hat. In diesem Zusammenhang sollte 
aber auch Kritik an dem Diskussions
leiter Jens Brüning geübt werden. 
Er war nicht gewillt oder auch 
nicht in der Lage, die Diskussion 
in die richtige Bahn zu lenken, 
sondern er ließ zu, daß diese An
griffe erfolgten, obwohl sie mit 
dem Veranstaltungsthema nicht so
viel zu tun hatten. 
Wenn bei einer anderen Veranstal
tung in sachlicher Form diese An
griffe erfolgen würden, könnte 
nichts gesagt werden, aber die Art 
und Weise macht es aus. 
Es zeigt immer wieder, wenn solche 
Veranstaltungen, besonders im Haus 
der Kirche, stattfinden und Vertre
ter der Justizverwaltung auf dem 
Podium sitzen, kommt es zu solchen 
verhängnisvollen Vorstellungen. 
Man muß fragen, wem nützen eigent
lich solche Veranstaltungen etwas? 
Den Inhaftierten doch überhaupt 
nichts, im Gegenteil, durch solche 
Veranstaltungen kann genau das 
eintreten, was überhaupt nicht be
absichtigt war, es kann weitaus 
schlimmer werden, nur nicht zum 
Wohle des einzelnen Inhaftierten. 

Wenn man nun zum Thema selbst 
kommt, muß man annehmen, daß der 
Berliner Strafvollzug hinter dem 
Mond 1 i egt und die l'lahre küns t 1 e
rische und kulturelle Arbeit nur 
aus Butzbach kommt. In Wirklichkeit 
ist es aber so, da~ Berlin, ange
fangen 1968, tonangebend für die 
kulturelle Arbeit im Vollzug war. 
Was wurde an Aktivitäten den Inhaf
tierten zur damaligen Zeit alles 
geboten. Es begann damit, daß die 
gesamten Redakteure des RIAS, des 
SFB in die Anstalt kamen, Vorlesun
gen hjelten, Schauspieler Gruppen
arbeit machten oder Diskussionen 
abhielten, Vorträge gaben, so u.a. 
Wolf Gruner, Stachelschweine, 



Dieter Frauboes, Frau Dannemann, 
Boleslaw Barlog, der Intendant der 
Philharmonie Stresemann, Sängerin
nen und Sänger, Regisseure, bunte 
Veranstaltungen wurden im Kultur
saal abgehalten, Boxer, Catcher 
kamen, Sportfeste wurden mit be
kannten Sportlern veranstaltet, es 
wurden Ausstellungen gezeigt u.a. 
im Haus der Kirche, in der Albert
Schweizer Gemeinde, inderMagdale
nen-Kirche, im Kunstamt Reinicken
dorf, Basare wurden abgehalten, 
eine große Veranstaltung im Haus 
der Kirche wurde für die Opfer von 
Straftätern veranstaltet an dem 
Inhaftierte aus der Anstalt teil
nahmen, und da heißt es nun, im 
Berliner Vollzug geschieht nichts. 
Es kommt hinzu, daß politische Ver
anstaltungen zum Zwecke der Diskus
sion mit Prof. Ehmke, mit Dr . Hei 
nemann, mit Schütz, mit Neumann 
stattfanden, daß einige Richter 
u.a. Präsident Saarstädt, und ei
nige Staatsanwälte sich zur Diskus
sion stellten. Unzählige Gruppen
arbeiten, gerade was Malerei be
traf, wurden durchgeführt. Musik
gruppen waren da, es gab ein ausge
zeichnetes kleines Orchester, 
Spielgruppen und Schachgruppen gab 
es, da muß man sich natürlich fra-

Einen Urlaubstag dafür zu nutzen, 
im Haus der Kirche die Podiumsdis
kussion über Kunst im Knast zu ver
folgen, war mir wichtig . Warum ich 
dann ziemlich enttäuscht gewesen 
bin, soll der Bericht zeigen. 
Die Besetzungdes Podiums gestalte
te sich folgendermaßen : 

Sinnigerweise von links nach 
rechts saßen Herr Lange-Lehn
gut, Leiter der JVA Tegel , Herr 
Bung, Leiter der Abt. Straf
vo 11 zug im Senat und Herr Ebert 
von der Volkshochschule Steg-
1 itz. Daneben ein Mitgefangener 
aus Butzbach, an dessen Namen 
ich mich leider nicht erinnere, 
ihm zur Seite aus der JVA Pl öt
zensee die Mitgefangene Chris 
Gobien. In der Mitte saß der 
Diskussionsleiter Jens Brüning 
(Journalist), dann der Mitge
fangene Peter Feraru aus der 
JVA Düppe 1 , sowie von der Hoch
schu 1 e der Künste Frau Brunner. 
Abschließend die beiden Kunst
didaktiker von der Uni Gießen 
Frau H. Kämpf-Jensen (seit 1983 
Leiterin des Projekts) und Herr 
Prof . H.K. Ehmer von der Uni 
Münster. Er hatte die Leitung 
von 1980 bis 1983. 

gen: muß der Berliner Strafvollzug 
von Butzbach lernen oder hat nicht 
etwa Butzbach von Ber l in gelernt? 

Bemerkenswert, sei noch gesagt, daß 
zu solchen Diskussionen immer Leute 
herangezogen werden, die meistens 
von der Sache her ungenügend i nfor
miert sind, immer was zu hören be
kommen, aber immer nur das Negati
ve. Es wird auch nie den Sachver
halten richtig nachgegangen. Des
halb ist es auch unverständlich, 
daß Vollzugshelferinnen oder Grup
penleiterinnen Dinge vorbringen, 
die sie nur von ihren Schützlingen 
hören. Objektivität kennen sie 
scheinbar nicht, sonst könnten näm-
1 ich nicht solche Diskuss ionsveran
staltungen in dieser Form statt
finden. Bei allem Wohlwollen den 
Inhaftierten gegenüber, muß aber 
auch die Gegenseite angehört und 
respektiert werden. ~/enn etwas ab
gelehnt wird, gibt es Möglichkeiten 

Der Abend wurde mit einem einlei
tenden Wort der Gastgeberio Frau 
Kaiser vom Kunstamt Schöneberg er
öffnet. Jeder der Podiumsbesetzung 
stellte sich anschließend mit eini
gen Sätzen zum Thema "Kunst im 
Knast" vor. Es fielen ein paar sehr 
schöne ~/orte -leider mit ~1enig Be
zug zur Realität. So waren die kri
tischen Stimmen bei der folgenden 
Diskussion in der Mehrzahl . 
Dazu zähle ich auch das ausliegende 
Flugblatt. EinigeGefangene der <JVA 
T ege l haben darin einen Forderungs
katalog aufgestellt, dessen Punkte 
aufmerken lassen (die meisten je
denfalls). Das Blatt ist im An
schluß dieses Artikels abgedruckt. 
Es fiel auf, daß elementare Dinge 
im Berliner Strafvollzug nicht 

der Beschwerde und wenn eine Aus
führung abgelehnt wird, weil even
tuell die Sicherheit nicht gegeben 
ist, muß man es versuchen zu ver
stehen, man kann dann die Angele
genheit in einem persönlichen 
Gespräch klären. Sicherheit und 
Ordnung ist heute 1 ei der vorrangig , 
ob es so sein muß ist eine andere 
Frage . Nur steht auch hier der An
staltsleiter vor einer schwierigen 
Aufgabe, auch er möchte nicht sei
nen Job verlieren, es ist kein 
Manager-Job wie es in der Diskus
sion genannt wurde, denn wenn etwas 
passiert, wird er zur Rechenschaft 
gezogen und kein anderer, das so 11-
te man auch bedenken. 
Bei dieser Veranstaltung hätte bes
ser darüber diskutiert werden sol
len, 1~i e es anders gemacht werden 
kann, was für MöglichkeiteA es ge
ben könnte, um wieder solche Akti
vitäten stattfinden zulassen, wie 
sie einmal waren. Der Abend war ein 
Fiasko. Fazit: Schade um die Zeit. 
Auch gab es wieder Dispute um den 
Lichtblick. Es sei hier noch einmal 
gesagt, ob es nun von a 11 en begri f
fen wird oder nicht, unabhängig ist 
er nicht, we i l er von Senatsmitteln 
bezahlt wird, aber er ist und 
bleibt vollkommen unzensiert. 

funktionieren , und es ließ sich 
deshalb schlecht direkt über "Kunst 
im Knast" diskutieren. Störend und 
wohl für die schlechte Atmosphäre 
verantwortl ich,·waren die wenig aus
sagenden Außerungen der Herren Bung 
und Lange-Lehngut. 
Das zum größten Teil aus externen 
Mitarbeitern und Vollzugshelfern 
bestehende Publikum (etwa 100 Per
sonen) befragte mit etwa 15 ~iort
meldungen den ach so guten Willen 
der Senatsherren. Einige Beispiele: 
Peter Feraru sprach das fast brach
l iegende Tonstudio (Knas tinterner 
Rundfunk) im Haus I I und das häufi
ge Fehlen der Zellenlautsprecher 
an. Herr Lange-Lehngut meinte, die 
Insassen zeigten kein großes Inter
esse an diesem Studio. Sicher nur 
ein Grund und unerwähnt geb,-ieben, 
1St, daß es in diesem Haus keine 
Insassenvertretung gibt~ die die 
Gefangenen motivieren könnte. 
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So wurde auch bemängelt , daß keine 
Insassenvertreter zu der Veransta 1-
tung "Kunst im Knast" geladen ~~ur
den bzv1. eine geplante Ausführung 
(aus dem Haus III E) aus unerfind
lichen Gründen nicht klappte. Der 
"privaten" Initiative eines Kolle
gen ist es zu verdanken, das über
haupt einer von der Insassenvertre
tung anwesend war. Auch er nutzte 
einen seiner ersten Urlaubstage für 
diese Diskussion. 
Aus dem Publikum \'Jurde kritisiert, 
daß es nicht gerade Kunst im Knast 
unterstützend sei, wenn Gemein
schaftsausruhrungen von Gefangenen 
zu kulturellen Anlässen ersatzlos 
gestrichen sind. 
Ein anderes Problem sprach ein 
Filmemacher an. Er vo~ar sehr er
staunt , daß wir Knackis scheinbar 
keinen Bock darauf haben Super 8 
Filme zu drehen. Die Auskunft bekam 
er von Herrn Mayer (Soz . -Päd. Abt.). 
Dies er Herr muß eine ausgesprochene 
Fachkraft sein, glaubt man den Wor
ten des Anstaltsleiters. Der Vor
gang sei ihm aber nicht bekannt, 

meinte er wi ederma 1 . Wie schön für 
ihn - l•lie unergiebig für uns. 
Bei dieser Gelegenheit kam von den 
Menschen der Wunsch, eben nicht nur 
bei der Anstaltsleitung ~"legen Knast
arbeit vorzusprechen. Mindestens 
parallel dazu soll auch Kontakt zum 
Lichtblick aufgenommen werden, um 
so in unserer Zeitung Initiativen 
von draußen publik zu machen. 
Die schon arg strapazierte angebl i
ehe Ansta l tskonformität des Licht
blicks wurde dabei für einige Se
kunden zum Mittelpunkt des Abends. 
Der Diskussionsleiter Jens Brüning 
ging aber auch mitdieser Situation 
souverän um. 
Es meldete sich nun eine junge Frau 
zu Wort, stocksauer und innerlich 
bewegt. Sie kam gerade aus dem 
Frauenknast (Urlaub?). Dort sei 
kunst- /kul turmäßig absoluter Toten
tanz angesagt, meinte sie. Daß die 
Diskriminierung der Frauen im Knast 
nicht aufhört -wen wundert's? Es 
erscheint notwendig dies mehr an 
die Öffentlichkeit zu bringen. Und: 
Der Lichtblick ist auch euer Forum! 

Vielen Anwesenden ging der Hut hoch 
als sich die Betreuerio der Tegeler 
Musikgruppe zu ~lort meldete und 
sich mit Knicks bei der Anstalts
leitung für die Unterstützung be
dankte. Diese Aktion ist bestimmt 
auf fruchtbaren Boden gefallen! 
Herr Lange-lehngut hat den ihm zu
geworfenen Ball begierig aufgefan
gen und seine Kunst-/Kulturinitia
tiven gleich dreimal mit der Musik
gruppe belegt. Er vergaß nur zu er
wähnen, daß diese Gruppe immense 
Schwierigkeiten zu überwinden hat
te. Wir können davon ausgehen, daß 
die Musiker erst gerordert 1vurden, 
als sie als Knastband einen Sonder
preis des Sena ts\'Jettbewerbs ge\'tan
nen und das Benefiz-Konzert in's 
Leben riefen. 
Ein Resümee bleibt mir noch: Daran 
zu erinnern , daß wir uns nach wie 
vor nicht auf die Anstaltsleitung 
verlassen können und daher mög-
1 ichst viel in unsere eigenen Hände 
nehmen müssen. 

-tom-

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1. Der Sachmittel -Etatrl.irGruppen
arbeit muß erweitert werden . Es 
gehtnichtan, daß freiwillige Hit
arbeiter die Materialien, die sie 
zur Gruppenarbeit benötigen, aus 
der eigenen Tasche bezah 1 en müssen! 
(z .B. Ebert) 
2. Die freiwilligen Mitarbeiter 
müssen überhaupt, und zwar ei nhei t -
1 i eh honoriert werden . Eine Eins tu
fung in unterschiedliche Honorar
grupoen führt zu absurden Fehlein
schätzungen. 
3. Gruopenarbei t muß an den Bedürf
nissen und Interessen der Gefange
nen orientiert werden . Mehrere Um
fragen der Insassenvertretung(en) 
und der LICHTBLICK-Redaktion sind 
ohne Reaktion seitens der Institu
tion geblieben. 
4. Oie finanzielle Ausstattung der 
Gefängnisbüchereien muß erhöht wer
den, damit die Anschaffung von 
Neuerscheinunqen schneller und 
zahlreicher möglich ist! 
5. Für die Koordination von frei 
willigen Mitarbeitern , insbesondere 
im kulturellen Bereich im enqeren 
Sinne (Literatur , bildende Kunst) , 
mußein/eentsprechend qualifizier
te/r Mitarbeiter/in eingesetzt 
werden. Verwaltungsfach 1 eute sollen 
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das tun, rl.ir was sie ausgebildet 
sind! 
6. Für die Gruppenarbeit müssen 
entsprechende Räume zur Verfügung 
gestellt und eingerichtet werden! 
Die Umwandlung in 8- oder 10- Mann
zel l en ist in Zukunft zu unter
lassen!!! 

7. Gefangene müssen Gelegenheit er
halten, die Ergebnisse ihrer Grup
penarbeit auch persönlich in der 
Öffentlichkeit darzustellen, d.h. 
Teilnahme an Veranstaltungen zur 
Information der öffentl ichkeit über 
Belange des Strafvollzuges allge
mein und kultureller Arbeit im 
Knast insbesondere (Ausführungs
vorschrift Nr. 4a zu § 35 StVollzG 
in der bis zum 14.9.1983 gültiqen 
Fassung!!!). · Dabei dürfen solche 
Aktivitäten nicht an das Wohlwollen 
der Knastverwaltung und an Perso
na 1 vorbehalt bz1". -mange 1 gebunden 
sein! 
8. Gruopenarbeit im Knast darf 
nicht zum Alibi verkommen: Wichtig 
ist nicht das, was der Knast als 
Nachweis seiner diesbezüglichen 
angeblichen Aktivitäten gegenüber 
der Senatsven1altung für Justiz 
monatl ich auflistet (sogenannter 
"Monatso 1 an"), sondern der ta tsäch-

lieh mögliche inhaltliche Freiraum 
für Gruppenaktivitäten. Der ist 
bescheiden . . . Solange die "Sozial
pädagogische Abteilung" Gruppenar
beit kontrolliert, verwaltet und 
behindert, statt sie zu unterstüt
zen, zu beraten und zu fördern, 
darf sich der Knast ein liberales 
Mäntelchen nicht umhängen! 

9. Insassenvertretungen sind als 
eigenständiges Subjekt in die Ge
staltung der Gruppenarbeit einzu
beziehen und nach ihrer Meinung zu 
bestehenden 'Jnd gep 1 anten Akti vi tä
ten in dies er Hinsicht zu befraqen! 
Selbst die Ausführungsvorschriften 
der Senatsverwaltung für Justiz zu 
§ 160 StVollzG geben ~en Insassen
vertretungen dazu ein Recht. In der 
Praxis werden derlei Mitgestal
tungsversuche der Gefangenen durch 
den Knast verhindert. 

10. KulturelleMöglichkeiten inner
halb von Gefängnismauern gibt es 
insbesondere durch die Herausgabe 
von Gefangenenzeitschriften. Solan
ge aber der Anstaltsleiter ~urch 
die Vorzensur der Gehirne die In
halte des angeblichen LICHTBLICK 
bestimmt, bleibt den Gefangenen 
nur das Ausweichen auf den wirklich 
unzensierten DURCHBLICK! 



Aut biesen $dt!tn haben unsere Ceser öas wart. Ihre !Dutntche, Anregungen, 
forberung2n, KriHk unö Urteil, IIIU2ssen sich nicht unbtbingt mit Otr lllti
nung öe.r RebakHan öecken. Die ReöaltHan behaelt! sich vor, Beit!raege 
- bea $inn entsprechenö - au ltuerun. Anonyme Briefe haben keine .Chance. 

Sehr geehrte Herren, 

in i hrem Novemberheft 1985 berich
ten Sie überdie Ausstellung "Kunst 
im Knast" im Hausam Kleis tpark . 
Dabei danken Sie für die Initia
tive der Le iterin des Kunstamtes 
Schöneberg, diese Ausstellung von 
Butzbach nach Schöneberg geholt zu 
haben . Zu Recht, wie ich meine. 
Gleichzeitig bedauern Sie, daß in 
der Justizvoll zugsanstalt Tegel 
"etwas Gleichartiges nicht angebo
ten werde" . Diesen Hinweis kann 
ich nicht so recht verstehen. 
Bereits im Juli 1969 habe ich im 
Bundesbauministerium eine Ausstel 
l ung mit Gemälden und graphischen 
Arbeiten aus der Just izvol lzugs 
anstalt Tegel veranstaltet . Ich 
selbst habe damals die Bilder in 
Tegel ausgesucht und viele inter
essante Gespräche mit den Künstlern 
geführt. 
Die Ausstel l ung ist in Bonn und 
über Bonn hinaus viel beachtet 
1~orden. An der Ausstellungseröff
nung haben immerhin drei ~1inister 
(Bundesbauminister Dr . Lau ritzen 
als Hausherr, Bundesjustizminister 
Prof. Dr. Ehmke und der nordrhein
westfälische Justizmin is ter) teil
genommen . Zur "Dokumentation" füge 
ich einen Pressebericht der "Bonner 
Rundschau" vom 10 . Juli 1969 bei; 
das Foto zeigt die drei Minister, 
die s~ch von mir die Ausstellung 
erläutern lassen . 
Sie sehen, "Kunst im Vollzug" ist 
sehr wohl vorstellbar- durchaus 
auch in Tegel. Mich wUrde aller-

dings interessieren, ob die dama
lige Gruppe ihre Täti gkei t inzwi
schen wi eder eingestellt hat; das 
würde ich jedenfal ls sehr bedauern . 
Mit allen guten Wünschen für eine 
weitere erfolgreiche ~eda ktionsar
bei t und mit freundlichen Grüßen 
t4in isterialrat 
Kurt Wal ter 
im Bundesministerium für Raumord
nung, Bauwesen und Städtebau 
Postfach 20 50 01 
5300 Sonn 2 

• ••••• 
Leserbrief zum "Gespräch mit dem 
Hauslei ter Haus V" 

Das re itende Sandmännchen "Friede
Freude-Eierkuchen" auf dem 'Troja
nischen Pferd' des Voll zugskarus 
sels "Perpetuum Mobile" ist allen
fal ls dazu geeignet, den Betei lig
ten und Betroffenen Sand in die Au
gen streuen zu wollen. ~l ird sich 
aber - konstruktionsbedingt - wei
terhin im Kre ise drehen . Eine un
sichtbare Mühl e scheintangeschlos
sen zu sein, die vernünft ige Argu
mente zermahlt; passend für die 
Schubladen des hierarchischen Ver
waltungsapparates . .. undeine Steu
ergeldpumpe, die in Richtung mora
lische Riese l felder leitet, eben
fa l ls . "All es dreht sich, alles 
bewegt sich", Prost Neujahr ! 

Michael Rudolph 
JVA Berlin-Tegel, TA V 

Liebe Lichtblicker, 

solidarischen Dank für die Zusen
dung Eures Blattes. In der· Novem
berausgabe war leider wieder An
stößiges über die Zensur in Bayern 
enthalten, was so ziemlich alles 
gefährdete. 

Wenn Ihr es schon nicht lassen 
könnt auch über Bayern zu berichten, 
solltet Ihr wenigstens einige Vor
sichtsmaßnahmen beachten. Ich 
schlage Euc h also folqendes vor: 
1. Bei Berichten über den bayri

schen Strafvol l zug sollte die 
Rüc kseite unbedruckt bleiben, 
damit beim Rupfen nicht jedes
mal der unschuldige Rückseiten
bericht dran glauben muß. 

2. Bei Berichten über den bayri
schen Strafvollzug solltet Ihr 
die entsprechenden Blätter we
nigstens perforieren, damit man/ 
frau sie sauber heraustrennen 
kann. Noch besser wäre es natür
lich, wenn Ihr die verunglimp
fenden, verzerrenden , agitato
rischen usw. Artikel nur als 
lose Blätter beilegt, damit wir 
in Bayern ein ansonsten einwand
freies Heft bekommen. 

3. AlsweitereDienstleistung soll 
tet Ihr diese lose beigelegten 
Berichte auch gleich lochen , um 
der Justizverwaltung Arbeit zu 
ersparen . 

Laßt Euch meine wohlgemeinten Rat
schläge durch den Kopf gehen und 
treibt weiterhin "Auslandsbericht
erstattung". 

Herz l iehst 

Gerhard Linner 
JVA Straubing 

PS . Heute kam übrigens eine Anfra 
ge vom Justizministerium , wie 
mein "Gegenleserbrief" zu Eu
gen König an Euch gelangt ist. 
Ich habe den ganz normal durch 
die Zensur geschickt und finde 
diese justizministeriale An 
frage sehr verdächtig. Es han
delte sich um den Leserbrief , 
der im September abgedruckt war 
und hier rausgefetzt wurde. 
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ZumArtikel"Gesprächmitdem TAL V" 
(Lichtblick 11/85) 

Was Auer da in dem Artikel von sich 
gibt ist Münchhausen in Reinkul t ur . 
Er hätte besser Justizsprecher 
werden so llen, statt Leiter der 
TA V, denn dann könnten noch mehr 
Lügen verbreitet werden bei der 
Justizpressestelle als bisher . 
Auer spricht von Risikobereit
schaft, ausgerechnet er! Er kennt 
nur Sicherheit und Ordnung, welche 
Ordnung? Die, die den Gefangenen 
noch weiter einengt als schon ge
schehen . Jedes Risiko könnte der 
Laufbahn schaden und das will er 
ja venneiden. 
Ich möchte auf meinen Artikel im 
Lichtblick Juliausgabe, "Haus V 
i nfonni ert", h i nwei <;en, von wegen 
Risiko. Ich war selbst von Februar 
bis Juni Insassenvertreter. Habe 
also Auer kennengelernt und weiß , 
was mit ihm los ist. Getroffene 
Vereinbarungen werden nicht ein
gehalten oder er verdreht hinter
her alles und sagt dann, "ja so 
war das ja nicht gemeint". 
Wir, Retter, Rudol f, Giersch und 
ich haben bei jeder Hausleitersit
zung über die mangelnde Bewegungs
freiheit in Haus V geklagt . Auer 
meinte immer, was v1ollen sie , hier 
in der TA V herrscht eben ~lohn 
gruppenvqllzug, und es stehen ihnen 
doch 15 bis 30 Gefangene zur Kom
munikation zur Verfügung . 
Es ist vorgekommen, daß Gefangene, 
die auf anderen Stationen waren 
und von betreffenden Beamten ange
troffen wurden, mit Hausstrafen 
belegt wurden, und wie ihr wißt 
ist das nachher für Ausgang/Urlaub 
nicht gerade günstig. Wir hatten 
versucht für die triste Farbe in 
den Zellen und auf den Fluren an
dere Farbgebung· zu erwirken , § 19 
StVollzG (Haftraumausstattung 
etc . ), doch Auer kam gleich mit 
Gegenargumenten, es müßten dann 
jedesmal beim Belegungswechsel die 
Zellen neu renoviert ~1erden. 

Es wurde um Grünzeug, wie Topf
pflanzen, Blumen etc . gerungen. 
Auer hatte nur immer Sicherheit 
und Ordnung entgegenzusetzen . Wir 
1'/0llten, daß auf den Gängen Bilder 
an den \~änden hängen, Aquarien in 
den Gruppenräumen stehen dürfen; 
immer das alte Lied von Sicherheit 
und Ordnung. 
Ich setzte dem entgegen, daß Auer 
keine Courage gegenüber der Gesamt
anstaltsleitung habe. Er sei 
schließlich der Käpt'n auf dem 
Kahn TA V und es müßte deprimieren 
immer nur auf die Anstaltsleitung 
zu gucken und ja keinen Fehler zu 
machen. Er hätte kein Rückgrat und 
sei somit unfähig für diesen Job. 
Auer meinte dann, ich sei nicht 
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sachlich . Ich wagte sogar soweit 
zu gehen und zu sagen, die TA V 
eigne sich ausgezeichnet als Frei
gängerhaus für offenen und halb
offenen Vollzug, man brauchte nur 
den toten Wachturm an der Kopfsei
te der TA V wegzunehmen und eine 
Tür einzubauen. 
Die TA V liege wie die TA IV räum
lich von den anderen Teilanstalten 
getrennt und wäre a 1 so bestens ge
eignet. Ich dachte Auer kriegt ei
nen Herzinfarkt als ich diese Ge
danken äußerte, so jedenfa 11 s sah 
er aus . Mir klingen noch die Worte 
im Ohr. 
Oie TA V sei drogenfreier Raum in 
Tegel und nun auf einmal nicht 
mehr? An dem derzeitigen und ver
gangenen Hausklima ist Auer nicht 
allein schuld , da ist noch die 
Hausfee Frau Henning, die mit ihren 
Ablehnungen die Atmosphäre im Haus 
V vergiftet. Ich g1aube fast, sie 
hat auf der Verwaltungsschule nur 
das Wort abgelehnt, abgelehnt ge
iernt. Von der Optik her macht sie 
ja nicht den Eindruck. Hatte mal 
gehört, sie sei bei Astrathals 
Vernehmungssachbegrbeiterin gewe
sen . Obwasdran istweiß ich nicht. 
Das war nur zur Info . 

Stellt Euch vor, in dem Neubau 
reicht angeblich das Stromkontin
gent nicht, denn das sind ihre 
Worte, wenn man Kaffeemaschine, 
Tauchsieder, Backhaube etc . bean
tragt. In Haus V läßt es sich le
ben, wenn man auf alle Vollzugs
lockerungen verzichtet, also auf 
Ausgang, Urlaub etc .. 
Fragt die ausländischen Mitgefan
genen, die erhalten so gut wie 
keine Vollzugslockerungen. Habe 
von dort noch keine Klagen vernom
men, sonst wären die auch in der 
Insassenvertretung vertreten. 
Zur Abschottung der einzelnen Sta
tionen, da meinte Auer ja immer 
die Fluktuation. Wer weiß, in den 
anderen Häusern ist schon soviel 
passiert und das wollen wir hier 
vermeiden. Also wieder Sicherheit 
und Ordnung! 

Wer Auer nicht kennt, der denkt 
irrer Typ, wennmanihn so sprechen 
hört, Wenn man ihn sieht, denkt 
man, jung, dynamisch, macht Ein
druck, aber wer hinter die Fassade 
sieht weiß Bescheid! Er ist der 
geborene Streber doch für die pri
vate Wirtschaft nicht zu gebrau
chen, kein Managertyp, eher das 
Gegenteil, also genau das richtige 
für die Justiz. Bloß nicht auffal
len, keine Experimente, nurauf 
Sicherheit und widerstandslos di e 
Karriereleiter hochsteigen. Fragt 
doch mal bei den anderen Gefange
nen rum, wer freiwillignach Haus V 
möchte. Fast keiner mehr, nur wer 
eben auf alle Vollzugslockerungen 
verzichtet, der geht aber auch nur 
wegen dem Wohnkomfort rüber. 
Es gab Zeiten, da wurden Leute für 
Haus V gesucht. Es hingen richtige 
Bettelbriefe an den Aushangbret
tern. Sicher, es gibt immer ein 
paar die auf den Schmus in Haus V 
reinfallen. ~lie gesagt, \'las nützt 
der ~Johnkomfort, wenn es keine 
Vollzugslockerungen gibt oder bes
ser nur mit Verrat, Schleim etc ... 
Herr Beamter hier, Herr Beamter 
dort, das ist nicht die feine eng-
1 ische Art . 

Hier in der TA II habe ich, wenn 
mir der Sinn danach steht, 400 
(vierhundert) Leute zur Kommunika-



tion, und was habe ich in Haus V, 
15 bis 30 Leute. Hier kann ich, 
wenn die Aufschlußzeiten es erlau
ben, durch das ganze Haus düsen und 
in Haus V? Wer nach Haus V geht 
sollte genau überlegen welche Vor
und Nachteile er in Kauf nimmt. 
Schön, um 21 . 30 Uhr duschen macht 
Spaß, und jeden Tag Fernsehen ist 
für manch' ein~n Anreiz. Also 
Jungens, denkt genau nach über Eu
ren Entschluß eventuell in die 
TA V zu gehen. 
Ich will keinen Abhalten, es soll 
nur keiner sagen, er habe nicht 
gewußt auf was er sich einläßt . 
In Haus V gibt es zwölf Gruppen, 
davon sind aber nur sechs aktiv 
und auch die werden schlecht be
sucht von den Gefangenen, warum 
wohl? Auer schwitzt richtig ab . Er 
probiert keine Experimente. 
Auch die Gruppenleiter der TA V 
sind das Letzte. Kein "Aas" geht 
auf deine Problematik ein . Frau 
Sperling scheint noch die einzige 
zu sein, die sich engagiert. Habe 
allerdings auch schon Klagen ge
hört . Vielleicht liegt es an jedem 
selbst . Habe auch gehör t, daß man 
sie "aufhauen wollte" wenn nichts 
klappt. So geht's nicht, Kollegen! 
Habe mal mit Leuten gesprochen , 
die schon seit Anfang an in der 
TA V 1 iegen und lagen , und die 
meinten, Frau Henning sei früher 
lockerer gewesen in Bezug auf Ge
nehmigungen. Vi elleicht i st auch 
der derzeitige Trend unserer Re
gierung an der Scheißmisere im 
ganzen Knastgefüge schuld . Draußen 
wird auch gemault, die Alten mau
len wegen der miesen Rentenerhö
hung, doch die si nd sel ber schuld, 
denn die haben ja die "Schwarzen" 
ge\·täh lt, und was habt ihr gewäh 1 t? 
Also ~tas ist! Ja, Freunde, Weih 
nachten steht vor der Tür, und was 
soll ich Euch wünschen als den Um
ständen entsprechende gesunde Fei
ertage und hoffentlich ein ereig
nisreiches neues Jahr, wenn's geht 
in Freiheit. Haut rein Jungs und 
Mädels 
Tschüß, Reinhold Patzer, TA II 

PI!• rea ru :ta ru A..,.. 

Liebe Leidensgenossen! 

Gestern eröffnete man uns, daß der 
stellvertretende Anstal tsleiter 
Otto den Lichtblick vom November 
1985 zensiert hat. Seite 16 und 
andere fielen "dem Herausreißer" 
zum Opfer. Die Hälfte des Presse
spiegels ging auch verloren . Ein
ziger Leserbrief war der von Sieg
fried Oiebolder, der uns zugemutet 
wurde. 
Inzwischen steht durch einen ver
antwortungsbewußten Beamten fest , 
daß von Otto das Schreiben vom 

Leidensgenossen Günter-Arno , daß 
diesem Arrest und eine Menge Ne
benstrafen einbrachte, auch zen
siert worden i st . 
Der Hinweis im "Hoppel 'chen" könn
te eine Bestätigung sein. Günter
Arno hat von seinem Schreiben an 
Euch einige Durchschläge geopfert , 
so daswir dennoch informiert sind. 
Trotzdem lieber Michael, sei so 
gut und gebe mir die Namen der Le
serbriefschreiber mit JVA bekannt. 
Werde mich dann noch mit jedem 
einzelnen in Verbindung setzen, um 
einen Antrag nach §§ 109 ff StVo 11 zG 
mit Breitenwirkung zu stellen . 
Euch und allen Berliner Leidensge
nossen, liebe Grüße! 

Erich Bünger 
JVA Straubing 

' 

, . f i!TSI'N.' 
·; r:"' h ( ' 

An die Lichtblick-Redaktion! 

In meinem Artikel über die Stat. 8 
habe ich fälschlicherweise be
hauptet Herr v. Seefranz habe für 
einen HTLV-3 Infizierten Arbeits
verbot angeordnet . Richtig ist 
vielmehr das dies vom Anstalts-
1 eiter selbst, Herrn Lange-Lehngut, 
angeordnet war. Wohl auch auf Be
treiben von Herrn v. s~efranz wur
de dieses Verb~t nunmehr aufge
hoben. 

Mit der Bitte um Veröffentlichung . 

Freundliehst 

Norman Schülter 
JVA Berl i n-Tegel, TA I 

An die Lichtblick-Redaktion! 

Betr. : Novemberausgabe des Licht
-- blick 

Liebe Einschläfer! 

Mir sagte mal jemand, eine Zeitunq 
sol l unterhaltsam sein . Den Licht
blick kann er damit nicht gemeint 
haben. Schon das Titelbild spieqelt 
den Inhal t. Butterweiche Gitter, 
weiche Birnen, g~auen Pessimismus . 
Ein richtiges Kirchenblatt. 
Drei ~edakteure sind in dieser 
Zeitung. Einer schreibt "gäh- qäh", 
man kommt se 1 bs t ins Gähnen. IJnd 
di e beiden anderen? Die sitzen 
schlummernd zu Füßen des neuen 
Himmelsvertreters, der aus Lich
tenrade auszog , ·um hier das Fürch
ten zu lehren . Warum schleicht der 
sonst wohl abends klammheimlich 
durch die Gruooenräume? Steht er 
unter Erfo 1 gsz\~anq, oder ist es 
die rein zufällige Ähnlichkeit mit 
unserem Hausvater Lange-Lehngut? 
Vorsichtig sind sie auch noch, die 
Herren Redakteure. In En~artung , 
wie sieh der Kri e!J der Konfessionen 
nun entscheiden wird, haben sie 
dem neuen Seel entröster "nur" fünf 
Seiten für das Interview geqeben. 
Wobei der scheidene Pfarrer F. im
merhin acht Seiten als Nachruf 
hatte. 
Unsere Schnorrer haben auch schon 
~emerkt , welch frischer Wind jetzt 
durch die Zellen weht. Oie früher 
für Tabak und Kaffee verwendeten 
Gelder gehen jetzt an den lichten 
Blick, die drucken dafür unter dem 
Titel "Zeitvertreib" das Wort zum 
Sonntag. Nun braucht auch 
Hoppel'chen nicht mehr um SDerlden 
zu betteln. In Hoffnung , daß die 
Dezemberausgabe etwas erfrischender 
wirkt , grüße ich gähnend 

Erha rd l4egner 
JVA Berlin-Tegel, TA III E 

Ns.: Jetzt bleibtnurnoch abzuwar
ten, wie die redaktionseigene 
Zensur über den Druck ent
scheidet . 

***** 
Anme~kung d~ Redak~on: 

E-6 .tut UM te.J.ri, wenn Vu je;tz.t 
rU.c.h-t6 me.hlt behn P6aMV!. -6chnoMen 
kanM.t . VM Wall rU.c.ht be.ab6-i.cfvt<.s.t! 
W).lt haben b.i4hVt von dV!. K.<Ac.he 
keJ..ne. Spe.nde.n Vtho.f.:te.n und Hoppet 
.tltane.n voit Hung~ cüe Auge.n . "gä.h" 
-i.ß.t -i.hm nä.mt-i.c.h -i.mmVt alte.-6 weg. 

***** 
'der lichtblick ' 19 



9 V ill V • A<t.. o A. JVVJ 

Häftlingszeitschrift setzte sich 
erfolgreich für Ordensvergabe ein 

Verdienstkreuz gegen Münchener Widerstand für ..Engel der Gefangenen" 

Strafaussetzung 
künftig leichter 

AP Sonn, 6. Dez.. 

vor 

Au~ 
wollte 

Zell• Die als .Eniel der Gefangenen' bekanntge
wordene sch.,.-ediache Schriltstellerin Birgitta 
Woll bat auf Anreaung der Berliner H<iltling~
zeitschrilt .Uchtblick" das Bundes' erdienst· 
kreuz I. Klaue erhalten. Dies geschah ollenbar 
erst aul unmittelbares Eingreifen des Bundes
pr4sidenten. Oie bayerische Staatskanzlei. die 
für die Ehrung der im bayerischen Murnau 
lebenden Schriltstellerin zustiindig ist, haue die 
Ordensverleihung zunachst mit der Begründung 
abgelehnt, ein eingehendes Prülungs"erfahren 
habe zu .binem posttivt'n Er!!ebnis· Qelührt. 

Die geborene GrC\Im Rosen. die steh •chon 
unter den =-:uts um lnhc1hierte 11ekümmert unrl 
unter eigener Lebensgt'lc!hr Jüdmnen ,.l'rsteckt 
hatte betreut <>•tt Jahrzt>hnten Kranke. Obdach· 
lose und ,·or allem Stralat'langene. Birl(itta Woll 
hat 'ielfach geaen den Strafvollzug in der 
Bundesrepublik St!'llung gt'nommen. Sie ist 
TrCigerin des Fritz-Bauer-Preises der Human!· 
stischen Lnlon und erhiell vom schlv('dischen 
König die SNc~limer ~ledailie für ihr mit
menschliche~ Engagl'mC'nt. 

Bei den Bt>hörden ist ihre T<ihRkeit lür 
Gefangene olfenbt1r nkht immer aul Anerken-

(Berliner Morgenpost 
VOll 9.11.1985) 

lebenslang fUr 
Fußball-Rowdy 

Etn bnttsch~r Fußball-Rowdy 
tst ge.tem "'egen semer Rolle be1 
Krawallen vor emem Londoner 
Stadton Ende vergangeneo Jah
res zu lebensl1nger Hai\ verur· 
tetlt worden Zusatzlieh erkannte 
das Londoner Kriminalgericht 
gegen den 25Jahngen Kevin Whtt· 
ton wegen Korperverletzung auf 
zehn Jahre Gefangms Etn M.1tan· 
geklaJter erht~lt acht Jahre Hart 
wegen Korperverletzung 

(Volksblatt Berlin 
vom 27.11.1985) 

Wieder Platz 
ln Berliner 

Gefängnissen 
In den Be rliner Gefllngnlssen sind 

wie de r Zellen frei. Vo n den Insge
samt 4300 PlAtze n Ln den Haftanstal· 
ten s ind gegeuwll rtlg nach Angaben 
von Justizsenato r Ruper t Scbolz 
(CDU) nur e twa 31100 be legt. Noch im 
vergange neo Jahr mußten verurteil· 
te Straltllte r wegen akute r Ra umnot 
auf de n Haftantritt wart e n . lnzwt· 
s cbeu sei die Zahl der sogenann ten 
offene n Vollstreckungen von rund 
8500 Anfang 11184 auf etwa 850 ge
sunken. te ilte Scbolz g estern mJt. 

Der Senat beschloß zuvor auf sei· 
nen Vorschlag eine neue Regelung, 
wodurch Ersalzfretbeltsstralen durch 
eine sogenannte freie Tatigkell nicht 
verbüßt werden müssen. We r eine 
Geldstrafe nicht zahlen kann, mu8 
n!cbt Ins Gef!ngnls, sonde rn kann 
zum Be lspiel in KrankenMusern oder 
Alten· und Pflegehe lmen seine Strafe 
.abarbeiten·. FOr secha Stunden Ar· 
bell, blaher acht, wird ein Tag Ersatz· 
!reiheltsstrafe angerechnet. Nacb 
Auskunft vo n Scholz haben von 1979 
b la zum Sommer dieses Jahres l.nsge· 
S4IDt 685 VerurteUle auf diese Welae 
l.hre Ge ld.strale geWgt. Ibn 

nun11 grstoßen. Sie selbst hatte eine Obforrei
chung des Bundesverdienstlueuzes ln Bayern 
~unächst abgelehnt. da die bayerischen Behör· 
den eine Anerkennung ihrer Arbeit jahrzehn· 
teleng abgelehnt hätten. Diese Einstellung .... ar 
durch dcts bayerische !\'ein zu dem Ordensvor
schi4R des Tegeler .Lichtblick· bestdtigt wordl'n . 

Als diese Ablehnung im Sommer bekannt 
wurde. hc1tte sich, auch auf Anregung de~ 
Lichtblick•, eine Reihe von Gefangenen und 

Politikern an den Bundesprä~identen und den 
hclyen<chen ?>linisterpräsidenten gew.sndt. Bun. 
de<prchident von Weizs<icker setzt~ sich ddr· 
4ulhin offenbar unmittelbar mit dem bcsvl'ri
•chen !\!tnisterprCisidenten Strau8 in Vl'rbin
dung und verwandte sich dort erfolgrt>tch für 
dtP Ehrung. Wei2$dcker lud dPn .Engel der 
Cl'fangenen· Ierner für den 3. Dezember zu 
emem Gespr<ich in die "\1Ua Hammerschmidt 
l'in. Diese Geste veranlaßte Fr4u Woll, dl'n 
Orden in München entgegenzunehmen. 

DiP Schwedin verwahrte sich allerdings 
schrilllieh gegen den nunmehr von der boyl'· 
rischen Staatskanzlei erweckten Eindruck. dl~ 
habe Strauß sie lür das Verdienstkrf'Ul vorgt•· 
schlaRcn. Dies waren Berliner Strcilgeldnaent> 

(Tsp) 

(Tagesspiegel vom 6.12.1985) 

Taschendieb fünf Tage 

:\fit ~hutsamen Änderungen 
d~ Strafrechts bat der Bundestar 
den Gerlebten die ~torllchlteit ge
geben, du ln tnunent der Ausset· 
zunr von Strafen und Straftesten 
zur Be\1-ährung differenzierter 
ein:rusetun. 

Gegen d1e Summen \'On SPD 
und Grunen hat der BundeStag ge
stern em entspre-chendes Straf. 
rechtsanderun.gsaesetz beschlos
sen, das Insbesondere d1e Möghch
kell der Auoseuung ,·on Strafre. 
sten zur 5e,,ahrung fur solche Ver
urteilte verbcsser., d1e erstmals ei
ne Frethcnsstrafe zu verbüßen ha
ben 

"ach der !l;'euregelung sollen 
Hal\llnge, d1e s.c:h erstmals im 
Strafvollzug befinden und zu emer 
Frethettsstrafe von ntcht mehr als 
zwet Jahren ,·erurtetlt worden smd. 
nach Verbußung der Hälfte der 
Strafe bedingt entlassen werden 
können Heute darf dies generell 
erst noch VerbüBung von zwei 
Dritteln der Strafe geschehen. Vor
aussetzunw rur die Regelung 1st die 
begrundete Annahme,. daß er nicht 
wtt:der str;;fralhll wtrd Auch die 
:-tmdestze1t der StrafverbüBung 
wtrd rur dh!Se Falle \'On etnem Jahr 
auf ".-eh, Monate ht'rabgeseut.. 

dp 
:-.iur etnen 

18Jahnaer G 
ertol&reJcher 
gersehnten F 
gen Mann wz 
den zu kalt. 

Nach Dar 
stadter Poil 
Diebsuhls • 
Monug aurc 
betten die G 
genutzt. Gee• 
gestchts der 
kemen ander 
Re\1erv. ;oche 
geht'tzten t:~ 

D1e Beamt 
renden Ausb 
warmeGeflir 

e Wer ~ 
.. '"-.21 

ln den a..~,.., 
sen 1<nd woeder 
Von den 4 300 PI 
""'' erwo 3 900 be 

nach Gerichtsurteil ~ieder aktiv 
Nur lü.nf Tage nach etn(·r \'erurte lung 7U 

einPr einjdhfigen Bew;ihrun~sstrale W~'i!Pn fort
gesetzten Taschendiebstahls tst Pin 48Jahriger 
Exil-Russe ollenbar wieder einschlc1giR tdlig 
geworden. Nach Angaben der Polizei wurde er 
.sm 30. November beobacht···t. als er 1n f'mem 
City·Kt~ufhaus die HaodtaschPn von 7"Wt·l Kun· 
dinnen zu öffnen versuchte. Die unix-kannten 
Fr<~uen bemerkten ihn jedoch, wor4ul er sich 
eot~buld.igte und versch.,.,ctnd. 

PRESSESP 
hH E2 2E2 L 

Der 48jiihrige drogenabh.ioRiRe \.i.snn ist seit 
1977 wegen wiederboller Tc~..chl'ntlit>bstlihle 
dreimal bestraft worden. Oie Str4f4U"t'tzung 
-zur Bewiihrung im letzten Fall hatte der Richter. 
wie bf>richtet. mit der Auflage verbunden. der 
Vrrurteilte solle sieb einer Therapie unterzie· 
hen. (T~p) 

(Ber line r Morg enpost 
vom 3 .1 2 . 1985) 

Kriminalität 
in Berlin steigt 
1\bt emer .mur.er schlechter ge. 

wordenen allgemeinen :.1oral 
br.ngt Pohze1präs1dent Klaus Hub 
n~r emen erneuten Ansueg der Kn· 
mmahtat m \'erbindung. Am Endt' 
d1eses Jahres würden etwa vter 
Prozent mehr Straftaten als 1984 
begangen worden sem. Im \'orjahr 
oe•en es gut 202 000 gewe~en. 1985 
wurden es mmdestens 8000 Delikte 
mehrsem. 

Ab Beleg fur seine These fuhrte 
Hübner emen . bundeswett emma· 
hgen Fall an Als, w1e ~nchtet, 
am 31 Oktober em Bankrauber 
kurz nach der Tat auf dem t,; -Bahn 
hof Hermannplatz (:\euköllnl von 
Bankangestellten überwalugt wur. 
de. steckten Schaulustige . rund 
10 000 Mark der Beute em. dte aus 
emer gep latzten P last iktüte l.ibtlr 
den Bahnstetg geweht war. 

Besonders d ie Zahl der Eigen· 
tumsdellkte - Einbruch, Diebstahl 
u nd Raub -sei deutlich gestieeen 
Da bet wendeten d ie Täte r auch im
mer häufiger Gewalt an. u m an ihre 
Beute zu kommen: b islang kNpp 
16 OOOmal (1984: 14 lOOmal). 

(Berliner Morgenpost 
vom 30 . 11.1985) 

Freigänger 
wollte seine 

Frau umbringen 
An emen .harten Brocken· ge

riet in der Nacht zu gestern d_te 
Besauung emes Streifenwagens m 
der Neuköllner Hermannstraße 
Der 29jahnae Frctgänger aus emer 
Haftanstalt Esad R drohte. seme 
Ehefrau Monika umzubnngen, die 
in eile Wohnung ihres Bruders 
flüchten konnte . 

Als d1e B<:amten etntraien. \'er· 
:suchte der angetrunkene Ehemann 
die Wohnunestur aufzubrech~n. 
Der Karatekämpfer. ehemalige 
Proliboxer und frühere Soldat ei· 
ner militärischen Speualeinheit 
sptelte gegenüber den betden Poli· 
zisten seine kräl\laen Fähigkeiten 
aus und verletzte die Beamten. Erst 
nach dem Einsalz von Schla&stök
ken konnte der Jueoslawe Ober· 
wälttgt, festgenommen und abge
t'Uhrt werden. Beim Transport zur 
Blutprobe und zum Pol.luigewahr· 
sam verletzte er emen weiteren Be
amten. 

(B.Z. vom 

Freunde sch< 
seil mit Säge 

der Haftansta 
Jungskonnt 

Ma~lll~.~ No"~mbt 
z,.,-ei scbwert- Juncs !lud 

telen auf :.bentl.'ueri.Jcl\1! We 
se aus du-er Cöefanant.-u-tle 
Agen iSudfrankreicl\1. f'rcur 
de schossen nut er.ner ~kc! 
em Seil. an d~m eiM Sli1 
!ung. vor das ?..I'Ucnfel\l\c 
Damit wut'den d•• Glltcrst• 
be dun:hgesact Dann ttl\o 

( Tagesspiegel 

Noch kein Erm 
im Falt " 

Die nach Auskunft 
..außerge~-öhnlich scb 
zum Tod des 33jCihrlgt 
stein sind Immer n0o 
Justizsprecher "'önig~ 
daß lnzwlschPn auch c 
eierten Erg6nzunasgut. 
gen. Der ermittelndeS 
noch einige Zeit, um • 
zu einem abschließend 

Wolkenstein war, " 
toller auf einem Rudc 
zwei zivil gekleideten 
sen worden. Unbekan 
der belden Beamter 
abgegeben hat, und < 
hinderten und nur m 
bewaUneten Mann vc 



LI.!!. Höt>) 

•recher 
' n warme 
zurück 

Dannstadt 27. Nov. 
lg lang hielt es ein 
ängnisinsasse nach 
~usbruch in der lan
iheit aus - dem jun· 
!S draußen entschie-

~Uung . der Darm
' hatte der wegen 
"Urteilte Mann am 
m Weg zu Außenar
~genheit zur Flucht 
Abend wußte er an
sigen Kälte jedoch 
' Rat, als die nächste 
mzurufen und um 
rschlupf zu bitten. 
1 brachten den frie· 
eher wieder in seine 
rtiszeUe zurück. 

vom 15.11.1985) 

Strafgefangener nach 
Verfolgungsjagd 
festgenommen 

Nach einer Verfolgungsjagd sind 
ein Sljähriger Strafgefangener, der 
nach einem Haftausgang nicht in 
die Justizvollzugsanstalt Dilppel zu· 
rückgekehrt war, und seine 25jährl· 
ge Begleiterin in der Nacht zum 
Donnerstag im Trollblumenweg in 
Neukölln festgenommen worden. 

Das A uto des Pärchens war einer 
Funkstreife in Rudow aufgefallen. 

Als die Beamten das Fahrzeug 
überprüfen wollten, gab die Frau 
plötzlich Gas. Während der Verfol 
gungsjagd rammte sie einen zu Hilfe 
gerufenen zweiten Funkwagen, 
schleuderte gegen einen Baum und 
fuhr einen Polizisten um, der das Pär
chen vergeblich anzuhalten versuch· 
te. Die Flucht endete schließlich, als 
die Frau mit dem Wagen einer Zivil· 
streife zusammenstieß. Ibn 

"Bubi" Scholz 
nicht bevorzugt 
Zu . Bubi Scholz bald ein freier 

Mann?" vom 15. ll.: 
Sehr geehrte Redaktion! 
Entgegen der Darstellung in der 

Presse ist es Herrn Scholz nicht 
gestattet, unbeaufsichtigt einer Ar
beit nachzugehen. 

Herr Scholz wird gegenüber an
deren Gefangenen in keiner Welse 
bevorzugt. Er wird aUerdi11gs auch 
nicht schlechter behandelt. Soweit 
ihm Hafterleichterungen gewährt 
wurden, waren die Voraussetzun
gen hlerf'Ur nach den gesetzlichen 
Bestimmungen des Strafvollzugs
gesetzes gegeben. Herr Scholz hat 
bisher auch keinen Antrag auf vor
zeitige Entlassung aus der Strafhaft 
gestellt. 

Es gibt deshalb keinen Anlaß. 
SICh mit dieser Frage zu befassen. 

Spekulationen über den Entlas
sungszeitpunkt sind also verfehlt. 

Mir freundlichen Grüßen 
Hellmut Königshaus. PressesreUe 
des Senators fiir Justiz und Bun

desangelegenheiten. Berlin 62 

(B erliner Mo 
rgenpost 

( 8. Z- vom 2 7. 11. 1985) 
vom 14.11.1985) 

Die Schreckenstaten des 
Doppelmörders Hein 

!chs Stunden arbeitet, muß einen Tag weniger "sitzen" 
ovember I Im vergangenen )ahr muß- ~ Oer Senat bcnchloß ouch: I Krankenhilusern oder Alten· 
oföngnls- ten verurteilte Straftöler we- Wer eine Geldstrafe nicht und Pflegeheimen seine 
,IIen frei. gen Raumnot out den Holt· zahlen kann, mu~ künftig Strafe .abarbeiten". Für 
zen sind !Jnlritt warten: Oie Zahl sank nicht mehr ins Geföngnis, se<:hs Stunden Arbeit wird 
~t. Jetzt von 8 500 auf 650. sandem kann zum a.ispielln eln Tag angerechnet. 

rä. Berlin. 14. Nov. Anschließend gab er seinen Töch-
Der am Dtenstag in Baden-Ba- tem ~ananne (4) und Sylvia (I) 

den unter Doppelmordverdacht eine Uberdosis Schlafmittel. Die 
festgenommene Manfred Jürgen Kinder konnten gerettet werden. 
Hein (45) aus Berlin hat gestanden, Das Motiv ft.ir den Versuch. seine 
~wei Frauen im Alter von 50 und 65 Familie auszulöschen. waren meh
Jahren getötet w haben. Hein war, rere Eifersuchtsszenen zwischen 
wie berichtet. gestellt worden, als den Eheleuten. Hein wurde zu ei
er im Wagen eines dritten Opfers ner achtjährigen Strafe verurteilt. 
flüchten wollte. nach ftinf Jahren aber auf Bewäh-

lEGEL 
IECEr 
5 .11. 1985) 

ssen Raketen
lber die Mauer 
::Zwei schwere 
!n ausbrechen 
, S(!n die beiden mit einem Ka
tapult . das sie ebenfalls von 
draußen erballen ha~ten. em 
Seil auf den Schornstein des 
wenige Meter entfernten Da· 
ches und hangelten hinüber. 
Dabei stUr<te ein Flüchtender 

I 
acht Meter tief ab und brach 
sich mehrere Knocht>n. Der 
an<lt>re konnte entkommen. 

lm 30.11.1985\ 
I 

ttluogsergebnis 
tlkenstein 
der Justizpressestelle 
ierigen• Ermittlungen 
KJaus-Detlef Wolken
nicht abgeschlossen. 

IUS bestätigte gestern, 
~ nachträglich angefor
hten vollständig vorlä· 
atsanwalt benötige nun 
s der Fülle der Details 
l Ergebnis zu kommen. 
~ berichtet, am 20. Ok· 
rer Firmengelände von 
:hutzpolizisten erschos-
ist weiterhlh. welcher 
den tödlichen Schuß 
die Kugel den sehbe
einem Taschenmesser 
hinten oder vorn traf. 

( Tagesspi egel 
Vom 6 12 . . 1985) 

Kein "Durchblick" in Tegel 
Die Auslieferung der neuesten Ausgdbe der 

unabhängigen Häftlingszeitschrift .Durchblick" 
an die Tegeler Strafgefangenen Wl.lrde von der 
Anstaltsleitung jetzt verhindert. Die Exempldre 
Wllrden zur Habe der Gefangenen genommen. 
Vor allem die an mehreren Stellen des Blattes 
venvendete Abkürzung .SA-Männer" für die 
Bediensteten der Tegeler Sicherheitsabteilung 
Wllrde von der Anstaltsleitung als .böswillige 
Schmähkritik" beanstandeL in der Begründung 
für die Einziehung der Zeitschrift wird auch auf 
einen Artikel hingewiesen. in dem von einem 
.zooähnlichen Repressiv-Vollzug" in der Teil<ln· 
slalt 2 die Rede ist. 

Die Zeitschrift .Durchblick' war von Gefan
genen als Reaktion auf die vom Anstaltsleiter 
vorgenommene Ablösung der alten Redaktions
leitung der mit staatlieben Geldern finanzierten 
HCi.!Uingszeitschrift .Lichtblick" gegründet wor-

den. Wie der Tegeler Anstaltsleiter Lan&e· 
Lehngut auf Anfrage sagte. wurden die bishe
rigen fünf Ausgaben des .Durchblicks' an die 
Häftlinge weitergegeben. (Tsp) 

Bei der Autobesitzeritt handelte rung entlassen. " 
es sich um eine 45jährige Frau. die Im Frühjahr 1973 die zweite 
Hein vergewaltigt und dann gefes- Schreckenstat: Hein lockte ein da
sell und geknebelt in seiner Woh- malssechsjähriges Mädchen in sei
nung zurückgelassen hatte. Die ne Wohnung und vergewaltigte es 
Frau konnte im letzten Moment vor mehrfach. Das Kind wurde schwer 
dem Erstickungstod gerettet wer- verletzt. Der Bäcker erhielt eine 
den. zehnjährige Haftstrafe. Die Bewäh-

Zu seinen Motiven schweigt der rung ftir das erste Verbrechen wur
in Berlin mehrfach vorbestrafte de aufgehoben. Als Hein im Juli 
Bäcker nach wie vor. Ebenfalls dieses Jahres aus der VoUzugsan
noch unbekannt ist, ob Hein weite- stalt Tegel entlassen wurde, hatte 
re Straftaten in Baden-Baden ver- er insgesamt 18 Jahre hinter Git-
übt hat. tern gesessen. 

Die kriminelle Vergangenheit Nach seiner Entlassungarbettete 
des aus Zerbst !Bezirk Magdeburg Hein in einer Bäckerei in Wilmers
a. d . Nuthel stammenden Mannes dorf. Anfang November gab er die 
begann bereits im März des Jahres SteUe auf und zog nach Baden-Ba-
1967. Damals erwürgte Hein in den. Wenige Tage später tötete er 
Neukölln seine Ehefrau Edith (28). dort die beiden Frauen. 

(Tagesspiegel vom 27.11.1985 

AIDS-Infektion auf "Laufzettel" 
eines Tegeler Häftlings vermerkt 
Auf dem . Laufzellel". mit dem ~in Häftling 

(Die Tageszeitung vom 27.11. 1985 ) der Teilanstalt 2 im TegeiPr Gefängnis am 
Montag morgen zu einer Blutentnahme geführt 
wurde. hatten SdnitCiter der ArztgE-schJftsstelle 
den Vermerk . HTLV-3 positiv" geschrieben. Von 
den Stationsbeamten, die ihn zum Arzt bringen 
sollten. wurde der Häftling nach Angaben der 
AL-Abgeordneten Renale Künast sinngernaß 
mit den Worten .. Was. Sie haben AIDS?" 
geweckL Frau Künasl warf der Justiz einen 
.. erneuten· Bruch der arztliehen Schweigepflicht 
vor. 

Lebenslänglich für versuchte 
Befreiung beantragt 

Duisburg (taz)- Lebenslänglich 
beantragte der Staatsanwalt im 
Prozeß gegen die 24jährige Büro· 
gehilfin Petra Schulz. Sie hatte im 
November !984 erfolgslos ver· 
sucht, ihren Freund aus dem Ge· 
richtssaal zu befreien und dabei ei· 
neo Justizbeamten schwer ver
letzt, wieam Montag berichtet. In 
seinem Plädoyer vor dem Landge
r;~· .. Ouisburg verglich Staatsan-

walt Manin Hein die Angeklagte 
mit einem . Engel, der über Lei
chen geht". L.:r Ankläger wirft 
Petra Schutz versuchten Mord, 
vollendete Gefangenenbefrei· 
ung, besonders schweren Wider· 
stand gegen die Staatsgewalt und 
Verstoß gegen das Waffengesetz 
vor. Das Uneil soll am kommen· 
den Freitag verkündet werden. 

Dem Sprecher der Justizverwaltung lag 
gestern eine Fotokopie des .Laufzettels" vor. die 
er als .echt" aussehend qualifizierte. Man müsse 
sich bei AIDS-infizierten Häftl ingen in solchen 
Fällen möglicherweise ein anderes Verfahren 
einfallen lassen. erklärte der Sprecher. Den 
Vorwurf der Diskriminierung von AlDS-infizier
ten Gefangenen wies er zurück.. Die Justiz lehne 
eine .Abschi rmung" dieser Häftlinge ·ab. (Tsp) 



Informationsveranstaltung der 
Deutschen AIDS -Hilfe 

Am 13.11. fand im Haus V die er
ste Informationsveranstaltung der 
Deutschen - AIDS-Hilfe statt. Das 
Interesse an dieser Veranstaltung 
war nicht besonders groß. Nur 11 
Insassen wollten sich informieren 
lassen. 
Von der Deutschen-AIDS Hilfe waren 
2 Leute da, darunter der Knastbe
auftragte, und von der Berliner 
AIDS-Hilfe kam auch ein Mitglied 
zu dieser Veranstaltung . Für Ko
mik, wenn auch unfreiwillig , sorg
te der Anstaltsarzt Dr . Grund. Er 
sprach ständig nicht vom HTLV-Ill 
Test, sondern nur von der AIDS
Probe . Dem anwesenden Arzt der 
AIDS-Hilfe ging regelrecht der Hut 
dabei hoch. Souverän ging der Lei
~er der Inneren Abteilung des 
Haftkrankenhauses, Herr Dr . Rex, 
auf jede Frage ein. Er ist nach 
meiner Meinung der richtige An
sprechpartner rur betroffene Ge
fangene. 

Herr Dr. Rex , wir danken Ihnen, daß 
Sie zu einem Gespräch über die 
AIDS -Problematik in den Lichtblick 
gekommen sind. Sie hatten kürzlich 
an einer Veranstaltung der Deut
schen AIDS-Hilfe im Haus V teilge
nommen, bei der von .Mi tgefangenen 
die Frage nach den Ansteckungsmög
l ichkeiten aufgeworfen wurde . 

Dr. Rex: 

Von wenigen, eher theoretischen 
undunwahrschein 1 i chen Ansteckungs
möglichkeiten abgesehen, besteht 
die vordringliche Infektionsmög
lichkeit in der ungeschützten Aus
übung von Geschlechtsverkehr . Be
sonders der homosexuelle Ge 
schlechtsverkehr zwi schen Männern , 
der Analverkehr , is t als hochrisi
koreich zu bewerten . Der zweite 
Weg ist die Einbringung von Kör
perflüssigkeiten in die Blutbahn 
eines anderen, wie z. B. beim Fixen 
mit Spritzen, die von mehreren Be
teiligten b~nutzt werden . Eine 
~1eitere Bedeutung könnte dem im 
Straf- und Jugendvoll zug ausgeüb
ten Tätowieren mit unsterilen Na 
deln zukommen , di e von verschie
denen Menschen benutzt werden , wie 
auch beim Ohrläppchenstechen. 

Für mich sind die Gruppen, die be
sonders infektionsgefährdet sind: 

22 ' der lichtblick' 

Oie Diskussion hat mir sehr gut 
gefallenn Sie wurde sachlich und 
doch emotionell geführt. Zu be
merken war , daß viele Mitgefange
ne doch sehr verunsichert wegen 
der Ansteckungsmöglichkeiten sind . 
Das ist auch der Grund, \~arum wir 
Herrn Dr. Rex um die Beantwortung 
einiger Fragen gebeten haben. Das 
Interview können sie im Anschluß 
lesen . 
Vier Wochen später, am 11.12. fand 
die nächste Informationsveran
staltung statt, diesmal im Haus I. 
Das Interesse in diesem Hause 
war noch geringer als in der TA V. 
Viele Gefangene meinen, wenn sie 
zu so einer Veranstaltung gehen , 
denken die anderen, sie wären in
fiziert. Es war sicher auch ein 
Fehler um schriftliche Vormeldung 
zu bitten. Da aber die Vertreter 
der Deutschen - AIDS Hilfe nicht 
mehr als 25 Teilnehmer pro Veran
staltung umfassend unterrichten 

können, war die Vormeldung nur 
als Sicherheit gedacht, daß nicht 
plötzlich 50 oder mehr teilnehmen 
wollen . Wenn Interesse an weiteren 
Veranstaltungen besteht, sollte 
die l . V. die Information und Teil
nehmerzahl bestimmen. 
Es würden sicherlich sehr gerne 
mehr Gefangene kommen, sie trauen 
sich aber nicht. Der Deutschen
AIDS-Hilfe muß für ihr Engagement 
gedankt ~/erden. Christian I•Jien
dieck und Ian Schäfer sind jeder
zeit bereit zu weiteren Informa
tionsveranstaltungen nach Tegel 
zu kommen. Auch Dr . Rex ist dazu 
bereit. In der nächsten Woche 
wird im LICHTBLICK ein Gespräch 
mit einem Arzt aus dem Haftkran
kenhaus stattfinden . Da dieser 
auch t~itgl ied der Deutschen-AIDS 
Hilfe ist, wird er sicherlich rur 
uns ein \~ichtiger Ansprechpartner 
sein. 

-gäh-

I N T E R V I E W M I T D R , R E X 

Männer, die homosexuellen Ge
schlechtsverkehr ausüben, die Kon
takte zu Prostituierten haben, die 
wegen ihrer Drogenabhängigkeit der 
Beschaffungsprostitution nachgehen 
und Personen, die wiederum Kontak
te zu Männern und Frauen ausüben, 
die vorher mit Infizierten Sexual
kontakt hatten, ohne das in der 
Regel zu wissen. 

libli: 

Sie sprachen eben davon, daß Männer 
zu Prostituierten gehen. Im Gefäng
nis ist das doch unmöglich. 

Dr . Rex: 

Strafgefangene werden nach einer 
gewissen Zeit ur laubsfähig und be
kommen Ausgänge . Häufig sind die 
norma 1 en Sozia 1 kontakte ei ngesch l a
fen , die familiären Bindungen be
stehen nicht mehr. Dann wird aus 
sexueller Not einfach zugegriffen . 

libli: 

Wenn ich Sie also richtig verstan
den habe , bes t eht die größtmögli 
che Ansteckungsgefahr im Analver
kehr und beim gemeinsamen Fixen 
mit einer Spritze . Sind Sie dafür 
den Fixern kostenlos Kanülen und 
Spri tzen zu geben? 

Dr. Rex: 

Ich bin nicht dafür, obwohl es ein 
gewisser Infektionsschutz wäre. 
Mit der Ausgabe von Nadeln und 
Spritzen werden jedoch alle Versu
che von Fixern von der Nadel her
unterzukommen, zum Scheitern ver
urteilt . Mögl icherweise würden 
Menschen dazu verleitet weiterzu
machen, die bereits soweit sind, 
davon Abstand zu nehmen, den Wunsch 
haben über Therapie freizukommen. 

libli: 

Bei der Veranstaltung kürzlich im 
Haus V, erklärte der Vertreter der 
Deutschen AIDS-Hilfe seine Bereit
schaft dem Lichtblick kostenlos 
Präservative zur Verteilung an die 
Gefangenen zur Verfügung zu ste 11 en. 
Was halten Sie davon? 

Dr. Rex : 

Dazu muß ich mich differenziert 
äußern; als Arzt, nicht als Voll
zugsbediensteter, der i eh auch bin. 
Aus infektionshygienischen Gründen 
könnte das eine sinnvolle, risiko
mindernde Maßnahme sein. Homosexu
alität im Strafvoll zug ist zwei 
fellos vorhanden und beinhaltet 
ein hohes Infektionsrisiko , das 
vermindert werden muB. Die Austei-



lung von Schutzmitteln, wie Präser
vativen, denen praktisch keine ab
solute Sicherheit anhaftet, muß je
doch aufeine Art und Weise gesche
hen, die die Intimsphäre des ein
zelnen schützt. 

libli: 

Kann man davon ausgehen, daß Ge
fangene, die untereinander nicht 
mehr als soziale Kontakte pflegen, 
keine Angst vor einer Ansteckung 
haben müssen? 

Dr. Rex: 

Ja. Um das mit einem Beispiel zu 
verdeutlichen, es bestehtüberhaupt 
kein Risiko darin, eine von einem 
anderen angeleckte selbstgedrehte 
Zigarette anzunehmen oder aus ge
meinsamen Gläsern oder Tassen zu 
trinken. 

libli: 

Unter den Gefangenen hat sich Un
ruhe breit gemacht, weil im Kü
chendienst bzw. beim Verteilen des 
Essens möglicherweise Gefangene 
beschäftigt \olerden, die HTLV-III 
positiv sind . Besteht für Gefange
ne eine Gerahrdung, 1·1enn ein mit 
dem Virus Infizierter Essen ver
teilt? 

Dr. Rex: 

Es besteht auch da kein konkretes 
Infektionsrisiko. Aus psychologi
schen Gründen der durch die Medien 
geschürten Ängste halte ich es 
nicht für sinnvoll HTLV-III posi
tive Gefangene im Küchenbetrieb 
einzusetzen. 

libli: 

Herr Dr. Rex, v1ürden Sie jemandem, 
der nicht den bekannten Risikogrup
pen angehört, zu dem HTLV-III Test 
raten? 

Dr. Rex: 

Nur wenn er sich nicht sicher ist, 
irgendwann Kontakt mit Risikoper
sonen gehabt zu haben, 1·Jie z.B. 
Gefangene, die sich täto~Jieren 
1 ießen oder Kontakt mit Prostitu
ierten hatten. 

libli: 

Wenn jemand von sich glaubt, daß 
er infiziert ist, 11elche Möglich
keiten hat er sich an einen Arzt 
zu wenden? 

Dr. Rex : 

Einen Vormelder an den Arzt schrei
ben, mit ihm in ein Gespräch ein
zutreten, ihm seine Besorgnisse zu 
schildern und von dem Arzt die ent
sprechenden Vorschläge anzunehmen . 

libli: 

Kann er darauf bestehen den Arzt 
unter vier Augen zu sprechen? 

Dr. Rex: 

Jeder Gefangene kann und muß in so 
einem besonderen Falle die 1·1ögl ich
keit haben ein vertrauliches Ge
spräch unter vier Augen zu führen. 

libli: 

Sind Sie der Meinung, man sollte 
es anderen Mitgefangenen erzählen, 
wenn man ."1eiß, daß man HTLV - III 
positiv ist? 

Dr . Rex: 

Es mag in Einzelfällen gut sein, 
sich auszusprechen. Ich warne aber 
eigentlich alle Infizierten davor , 
wenn sie nicht schon dazu eine ganz 
fundierte Meinung entwickelt haben , 
v1egen der zu befürchtenden weite
ren Diskriminierung und Isolierung 
durch ungenügend und/oder einsei
tig informierte Nitgefangene. 

libli: 

Sollten die HTLV- III Infizierten 
anonym bleiben oder sollten sie, 
wie in Hamburg, öffentlich gebrand
markt werden, in dem man auf die 
Zelle schreibt, HTLV- III positiv? 

Dr. Rex : 

Mir ist nicht bekannt, was in Harn
burg abläuft . Wenn das zutreffend 
ist, daßalleBediensteten und Mit
gefangenen zum Schutze vor Infek
tionen über den Antikörperträger
zustand einzelner informiert wer
den, kann ich dem nicht zustimmen. 
Diese Daten gehören unterdie ärzt-
1 iche Schweigepflicht. Eine öffent
liche Bekanntmachung der Infizier
tenistauch einer erhöhten Sicher
heit nicht dienlich. Es würde nur 
dazu führen den Kontakt mit Körper
flüssigkeiten und -ausscheidungen 
anderer, vermeintlich nicht Infi 
zierter, für ungefährlich zu hal 
ten. Dabei ist es hier wie draußen , 
die Zahl der registrierten Infi
zierten stellt nur die Spitze des 
Eisbergs dar. 

libli: 

Besteht eine besondere Infektions
gefahr für die Voll zugsbedienste
ten? 

Dr. Rex : 

Grundsätzlich gesaqt , nein . 

libli: 

Ich bin von Beamten angesprochen 
worden, daßein Gefange~er, dem be
kannt ist, daß er HTLV-III positiv 
ist, ihnen gesagt hat, wenn ihr 
mich anfaßt, dann beiße ich euch 
und dann bekommt ihr auch AIDS. 
Besteht eine derartige Infektions
möglichkeit? 

Dr. Rex: 

Auszuschließen ist das sicherlich 
nicht. Voraussetzung dabei ist je
doch, daß im Munde des Gefangenen 
eine Blutung zustandekorrrnt, um eine 
nennenswerte Virusmenge in den 
Speichel abzugeben und daß beim Biß 
eine blutende Wunde erzeugt wird. 

libli: 

Es besteht also keine Infektions
gefahr durch normalen Speichelfluß 
an einer offenen Wunde . 

Dr. Rex: 

Das muß zu den Unwahrscheinlich
kei ten gerechnet 1-1erden. Dabei ist 
völlig uninteressant, ob die An 
steckungsgefahr eins zu zehntau
send oder zu fünfzigtausend be
trägt, wenn sich alle anderen auf 
die eingangs geschilderten Arten 
infizieren. 

libli: 

Dr. Rex, wir danken Ihnen für die
ses Gespräch. 

-gäh-
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Irrgarten oder Wirrgarten? 

Liebe Leser, 
dieser Platz war für den 3. 
Teil des Berichtes über Haus 
IV vorgesehen. Bei einem Ge 
spräch wurde einem Mitglied 
der Redaktion der nachfol -

Ich nehme Bezug auf Euren Artikel 
aus der Septemberausgabe 1985. 
Seite 22 ff. 
Das Haus IV versteht sich als so
zialtherapeutische Einrichtung der 
Strafvollzugsanstalt Tegel . 
Die Einrichtung einer solchen In
stitution innerhalb einer Institu
tion findet sicher mehr als nur 
eine Ursache. Einerseits sprach für 
die Einrichtung sozialtherapeuti 
scher Ans ta 1 ten im Vo 11 zug der ten
denti el le Trend der 70iger Jahre, 
andererseits spielte gerade die 
politische Motivation zur Einrich
tung sozialtherapeutischer Anstal
ten eine ganz wesentliche Rol l e ; 
sie entsprach dem damaligen Zeit
geist und sicher auch dem Alibibe
dürfnis soezifischer politischer 
Interessengruppen . Als Model l vor
lage diente seinerzeit das Gro
ninger Mode ll in Holland. Dieje
nigen Leser, die sich mehr mi t der 
Entwicklung und dem Scheitern der 
sozialtherapeutischen Ar.stalten 
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gende Artikel eines Insassen 
dieser reilanstal t übergeben . 

Da sich außerdem ganz über
raschend ein Gespräch mi t 
The rapeuten aus diesem Haus 
ergeben hat, verschieben wir 

befassen wollen , sei an dieser 
Stelle das hervorragende Buch von 
Prof. ~J. Rasch (1976), "Sozial
therapie al s Al ibi" . Verlag: 
RoRoRo, nahe legt . 
Bei den Insassen der sozialthera
peutischen Anstalt Tegel handelt 
es sich vorwiegend um ~enschen, 
die durch das Zusammenwirken nega
tiver 'Sozialfaktoren' Handlungen 
und Einstellungen entwickelt haben, 
die es ihnen schwer und teilweise 
auch unmög l ich machen , in der Ge 
sellschaft ohne Anwendung von 
nicht legitimen Mi t teln zu leben. 
Die meisten Gefangenen haben nega
tive Vorerfahrungen mit den Insti 
tutionen dieser Gesellschaft wie 
z.B. Heime, Psychiatrien, Justiz 
ect. Das hat sie mißtrauisch ge
macht. 

Um diesen Menschen Hilfestellung 
zu sein, bedarf es eines differen
zierteren Verständnisses der Zu 
sammenhänge, um vorurteilsfrei, 
auf ·der Basis von Vertrauen und 
Akzeptieren, den betreffenden Per
sonen eine Einsicht in i hre Erleb
nis- und Handlungswelt zu ermög
lichen, damit sie diese in Frage 
stellen und eventuell verändern 
können . 

den Abschluss des Berichtes 
(Te il 3) auf den Januar . 

Wir würden uns freuen, wenn 
noch weitere Insassen dieser 
Teilanstalt ihre Meinung zu 
diesem Thema dem Lichtblick 
mitteilen. 

Diese Kriterien sind jedoch meist 
nicht gegeben. Dies liegt einer
seits daran, daß die Therapeuten, 
Sozialarbeiter, Justizbeamte und 
-bedienstete meist nicht das not
wendige Verständnis mitbringen und 
andererseits auch daran, daß sie 
selbst nicht fähig sind, ihr eige
nes Erleben und Handeln (auf dem 
Hintergrund der Institution 
'Knast') selbstkritisch zu reflek
tieren und in Frage zu stellen . 
Hierzu einige erläuternde Ausfüh
rungen : Tt:lera peuten sind Angestell 
te und somit ein Teil dieser In
stitution, der die Insassen nur 
mit Mißtrauen begegnen können und 
müssen. Schon hier zeichnet sich 
ein wesent 1 i eher Hemmschuh für eine 
echte Therapie ab. Psychologen in 
einer sozialtherapeutischen Straf
anstalt haben also eine Machtposi
tion . Oie Therapie wird zwangsläu
fig davon beei nfl ußt werden müssen, 
wobei es zunächst nicht relevant 
ist , ob der Therapeut seine Macht
position als sanktionelles Mittel 



anwendet oder nicht. Allein die 
Tatsache seiner Doppelrolle (sub
jektiv: Er ist Bulle und Thera 
peut!} zwingt den Betroffenen, 
sich nicht echt zu verhalten, son
dern so, daß sie durch ihr Verhal 
ten alle möglichen Vergünstigungen 
wie Ausgänge, Ur 1 aub etc. erhalten. 
Dies behindert die wirkliche Wei
terentwicklung und Auseinander
setzung mit der eigenen Person. 
Die Therapiegrundlage, wie oben 
definiert , ist nicht gegeben. 
Oie Rolle der Psychologen ist sehr 
zwiespältig, weil sie ihr \~issen 
über den t~enschen dazu mißbrauchen , 
im Interesse der Institution Knast 
undletztlich der Institution Staat, 
den Gefangenen mittel s interaktiver 
Tests zu manipulieren. Sie werden 
zu einer wichtigen Einrichtung des 
Justizapparates; der Therapeut ist 
rechenschaftspflichtig gegenüber 
seinem Auftraggeber: Der Justiz. 
- Hieraus ergibt sich ein Ge~lis
senskonflikt, den jeder Therapeut 
vor seinem eigenen Gewissen klä
ren muß. 

Unerheblich für die Aufnahme in 
die sozialtherapeutische Anstalt 
ist die Frage nach der angepaßten 
Modifikation des Gefangenen (Denun
ziant); es ist ebenfalls vorgekom
men, daß Gefangene ihr Aufnahmebe
gehren mit Vollzugslockerungen als 
treibende Motivation im Aufnahme
gespräch vorgetragen haben und 
trotzdem aufgenommen wurden. Das 
Aufnahmegespräch selber hat keinen 
explorativen Charakter, dieses 
dient weitgehend einer subjektiven 
Meinungsbildung . Eine Exploration 
findet allenfalls in der Probezeit 
statt, die mindestens drei Monate 
andauert und je Abteilung unter
schiedlich gehandhabt wird. 
Die Querelen und Erzeugung künst
licher Erwartungshaltung , die oft 

fadenscheinigen Ablehnungsgründe 
für in Aussicht gestellte Vollzugs
lockerungen sind nicht artspezi 
fisch auf die sozialtherapeutische 
Anstalt zu bringen, sondern spie
geln vielmehr den gespaltenen Cha
rakter des g~samten Strafvollzuges 
in allen Häusern wieder. 
Die Totalität der Institution 
Knast schränkt die bürgerlichen 
Rechte und Freiheiten jedes Gefan
genen erheblich ein. Der Tagesab
lauf des Insassen wird stärker be
stimmt und reglementiert als drau
ßen. Die Persönlichkeit des Gefan
genen wird durch die Zwänge zer
stört oder gehindert , sich zu ent
falten . Enblickelt ein Gefangener 
soviel Energie, sich selbst zu be
wahren, gilt er als renitent und 
nicht anpassungsfähig, wodurch er 
wieder und noch mehr in eine defen
sive Position gedrängt wird. Er 
kann schließlich nur noch ums Ober
leben kämpfen. Zuletzt wird er als 

schizophren abgestempelt, obwohl, 
oder gerade weil die Institution 
Knast selber schizophren ist. Der 
Gefangene paßt nicht mehr ins Kon 
zept oder Gesamtbild . 
Die Effizienz einer Therapie, so
weit von einer Effizienz im Voll 
zug überhaupt gesprochen werden 
kann, ist von der Loslösung des 
Therapeutenaus dem administrativen 
Vollzug abhängig. Der Therapeut 
darr nur Therapeut sein und unter
steht der Kontrolle unbelasteter 
Personenkreise außerhalb des Voll
zuges. 
Auf dem Hintergrund der Instituti
on Staat bleibt letztlich nur die 
zwi espäl ti ge Hoffnung auf eine Ver
änderung des allgemeinen Bewußt
seins zum Humanen hin. Der Straf
vollzug mit all seinen Auswüchsen 
ist nur ein Spiegelbild unserer 
Gesellschaft. 

Bernhard-Siegfried Leihe 
JVA Berlin-Tegel 

Besuch bei"' LICt.fTDLICK 
Am 11.11.1985 kamen 5 Oberschüler 
mit ihrem Religionslehrer zu einem 
Besuch in die Redaktion des Licht
blicks . Sie wollten sicheinmal vor 
Ort infonnieren, \'li e unsere Zeitung 
gemacht wird . 
Der Besuch war rur beide Seiten 
sehr interessant . Die Schüler hat
ten von Recht und Gerechtigkeit 
eine bUrgerliehe Vorstellung . Mit 
Fallbeispielen konnten wir ihnen 
die unterschiedlichen Urteile für 

vergleichbare Straftaten belegen. 
Sehr aufgeschlossen und 1·1eltoffen 
1var der Religionslehrer dieser 
Schüler, er war "knasterfahren", 
v1eil er vor Jahren mal eine Gruppe 
in der Jugendstrafanstalt Plötzen
see geleitet hatte . Daher kannte 
er viele Probleme . So einen Mann 
l'lürde i eh mir auch a 1 s Pfarrer in 
der JVA-Tegel wünschen. 
Die Vorstellungert von Gefängnissen 
und Eingesperr·tsein waren bei allen 

Schülern gleich. Sie stellten sich 
das als sehr schlimm vor. Der Blick, 
den sie in das Haus II I 1o~erfen 
konnten, hatte sie doch sehr be
eindruckt. Auch rur uns war der 
Besuch sehr lehrreich. Haben l'lir 
doch einmal den Eindruck, den der 
Lichtblick bei Leuten macht , die 
nicht "Insider" sind, erfahren 
können. 
Wir hoffen, daß dieser Besuch kein 
Einzelfall bleibt. 

- äh-
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An den 
Regierenden Bürgermeister 
von Berlin 
- Herrn Eberhard Diepgen -
John F. Kennedy Platz 
1000 Ber 1 i n 62 

Betr.: Erinnerung- an die Respek
tierung von Bundesrecht, 
hier Strafvol lzugsgesetz. 
Erinnerung - zur Respektie
rung der Konvention der eu
ropäischen Menschenrechte. 
Erinnerung - zur Respektie
rung des internationalen 
Paktes der bürgerlichen und 
politischen Rechte der Ver
einten Nationen (1966) . 

Sehr geehrter Herr Diepgen! 

Anspruch und Wirklichkeit des Ber
liner Strafvollzuges veranlassen 
mich unmittelbar vor meiner Ent
lassung aus der Haft Ihnen einige 
Zeilen zu den in der JVA Tegel 
herrschenden Zuständen im allgemei
nen und die in der Teilanstalt I 
(TA I) im besonderen , zu schreiben. 
Die Würde des Menschen ist unan
tastbar. So steht es jedenfalls im 
Art. 1 des Grundgesetzes . Ein hoher 
Anspruch, der jedoch durch die 
Praktiken in den Berliner Haftan
staltenallzu krass widerlegt wird. 
So ist es Normalität, daß Gefangene 
in Toilettenräumen von 5 qm Enge 
gehalten werden; so ist es an der 
Tagesordnung, daß auch Gefangene 
auf Hafträumen von 9 qm zu dritt 
zwangsverwahrt werden {TA I). Diese 
Art der Unterbringung ist menschen
unwürdig und darüber hinaus auch 
gesundheitsschädlich . 
Solche und ähnliche Zustände sind 
in der Vergangenheit von verschie
denen Land- und Oberlandesgerich
ten, s6 auch u. a . vom Kammergericht 
Berlin (Anlage 11), als unzulässig 
rechtlich gewürdigt worden (KG Ber
lin 2 Ws 179/79, OLG Hamm 1 VAs 
12/67, OLG Frankfurt 3 1-Js 447/85 
Vollz und LG Gießen 1 StVK-Vollz 
1504/84) . 

Trotz dieser eindeutigen Rechts
sprechung ignoriert die Anstalts
leitung diese richterlichen Ent
scheidungen und verhält sieh bewußt 
so, als gäbe es nur den (unzulässi
gen) Bel egungsplan der Ven1a ltungs
behörde. Vorsatz oder mißverstan
dene Gehorsamspflicht? 
Beamtenrecht 1 iche Vorschriften wer
den schlicht mißachtet . So schlie
ßen die beamten-gesetzlichen Vor
schriften über die persönliche 
Verantwortlichkeit eines jeden Be
amten u.a. die Pflicht zur Remon-
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stration bei seinen Vorgesetzten 
ein, wenn ihm die Rechtmäßigkeit 
einer dienstlichen Anordnung der 
Vorgesetzten zweifelhaft erscheint. 
Nun kann man zugegebenermaßen nicht 
von einem Vollzugsbeamten verlan
gen, daß er z. B. die menschenunwür
dige Unterbringung von Gefangenen 
zur dienstlichen Kritik werden 
läßt, wenn z.B. der Teilanstalts
leiter I , Herr von Seefranz, ganz 
unbekümmert von sich gibt; ich zi
tiere wörtlich: "!-1an kann ja sicher 
auch Möglichkeiten finden, selbst 
höchstrichterliche Beschlüsse zu 
umgehen"!! 

Solche Äußerungen und Verhaltens
weisen sind exemplarisch und prägen 
den Berliner Haftalltag, sicher 
auch aus der Gewißheit heraus, daß 
die Vorschriften des§ 172 der Ver
wa l tungsgerichtsordnung (VwGO} 
nicht bei der Durchsetzung von Be
schlüssen der Strafvollstreckungs
kammer (StVK) anzu1-1enden sind. Ist 
der Rechtsschutz für den Gefangenen 
schon alleine durch die zeitliche 
Länge der Verfahrensdauer schon in 
sich höchst zweifelhaft, so bleibt 
aber auch eine für den Gefangenen 
günstige Entscheidung in der Praxis 
wirkungslos, da sie von der Voll
zugsbehörde ignoriert wird. Als 
derzeitig aktuelles Beispiel ist 
der gegenwärtige Rechtsstreit um 
die Gemeinschaftssprechstunden zu 
sehen (LG Berlin 548 StVK 196/85 
Voll z, KG Berl in 5 ~ls 437/85 Voll z). 

Offensichtlich konnte es sich der 
Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfah
ren nicht vorstellen, daß gerade 
eine Strafvollstreckungsbehörde 
Richterrecht mit den Füßen tritt. 
Der Versuch, sich erneut rechts
freie Räume im Haftrecht zu ver
schaffen, stößt bekanntlich im 
Regelfall auf den geballten Wider
stand der Rechtsorgane. Auf eine 

Respektierung solcher Gerichtsur
teile durch den TAL I, Herrn von 
Seefranz, wartet man indes vergeb
lich. In diesem Zusammenhang darf 
ich Sie an die Einhaltung des in
ternationalen Paktes über die bür
gerlichen und politischen Rechte 
der Vereinten Nationen erinnern. 
Dort heißt es u.a.: "Die Menschen
rechte haben zu gelten, ohne Dis
kriminierung der Rasse, der Haut
farbe, des Geschlechts, der Reli
gion oder des sonstigen Status des 
einzelnen". Diesem Pakt ist die 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1966 uneingeschränkt beigetreten! 
Ich erinnere Sie ferner an die Ein
haltung der Konvention der europä
ischen Menschenrechtskommission; 
auch dieser Konvention ist die 
Bundesrepublik Deutschland vorbe
haltlos beigetreten . 
Hinsichtlich der Belegungspraxis 
des TAL I, Herrn von Seefranz, 
überreiche ich Ihnen in der Anlage 
meine Eingabe an die Menschen
rechtskommission nebst Schrift
wechsel etc. Zur Belegungspraxis 
bemerke ich noch, das selbst die 
eigene Ausführungsvorschrift zu 
§ 144 StVollzG vom 15.12.76- Just 
5310 - V/3 - in der TA I mißachtet 
wird! 
Zur Intention des Strafvollzuges 
möchte ich bemerken: Der dort ent
haltene Gesetzesauftrag zur Reso
zialisierung, der Vorbereitung auf 
ein straffreies leben in sozialer 
Verantwortung, ist nicht nur gebo
ten sondern auch sinnvoll. Aber, 
l~iedereingl i ederungsmaßnahmen 'i/er
den in der Rege 1 nicht vorgenommen. 
Der Resozialisierungsgedanke ist 
auch nicht gescheitert, wie es gern 
von Hardlinern dargestellt wird; 
er kann gar nicht gescheitert sein, 
weil er in der Praxis nicht oder 
nur auszugsweise angewendet wird. 



Für Entlassungsausgänge, Urlaubaus 
der Haft etc. weise ich auf folgen
de Zahlen in der von Herrn von See
franz geleiteten Teilanstalt hin . 
14 Urlauber von 131 Gefangenen, die 
weniger als zwei Jahre Reststrafe 
zu verbüßen haben, 9 Urlauber von 
91 Gefangenen die weniger als ein 
Jahr RestfreiheitsstrafP. zu verbü
ßen haben . Wiedereingliederungsan
träge (Urlaubsanträge etc . ) werden 
in der Regel gesetzeswidrig forma
lisiert und z.T . abenteuerlich 
abl ehnend begründet . Sowollte z.B . 
ein Gefangener 9 Tage vor seiner 
Entlassung einen Ausgangstag in 
Anspruch nehmen, um sich konkret 
bei einem Arbeitgeber vorstellen 
zu können. Diese im Strafvol lzugs
gesetz ausdrücklich vorgesehene 
Möglichkeit wurde ihm vom zustän
digen Gruppenleiter Schauer ver
wehrt . Auf die Möglichkeit einer 
begleiteten Ausführung angespro
chen, verstieg sich dieser Gruppen
leiter dann in der Frage "ob er 
denn dortgefesselt vorgeführt \ver
den wolle?". 
Wieder einmal mußte der Sicher
heitsgedanke herha lten,um eine so 1-
che Ablehnung zu begründen . Das 
Sicherheitsbedürfnis artet in Wahn
vorstellungen aus. Ein besonders 
menschenverachtender und pietätlo
ser Akt der Willkür gebe ich Ihnen 
im Zusammenhang mit dem Tod meiner 
Mutter zur Kenntnis . Sie verstarb 
am 13.9.85; weder meiner Schwester 
noch meinen Freunden gelang es mir 
unverzüglich eine entsprechende 
Nachricht zu geben. Die Nachricht 
vom Tode meiner Mutter wurde mir 
erst sage und schreibe am 16.9 .85 
bekanntgegeben! Selbst an der Bei
setzung konnte ich nicht teilneh
men, weil der TAL I es schlicht 
nicht wollte! Zu diesem Zeitpunkt 
hatte ich noch eine Reststrafe von 
weniger als 3 Monaten . Offensicht
lich wird Willkür zur Methode. 
Desweiteren wird im Berliner Haft
alltag das Prinzip der Unschulds
vermutung außerkraft gesetzt. Hier 
verweise ich auf die Anlage 9-10. 
Nicht unerwähnt will i eh 1 assen wie 
in unserem (humanen) Rechtsstaat 
hunderte von Orogenabhängigen in
haftiert v1erden können . \~ird doch 
diese Gruppe von Gefangenen nicht 
vom Rauschgift ferngehalten . Im 
Gegenteil, der organisierte Drogen
handel in der JVA Tegel erfreut 
sich eines dankbaren Abnehmerkrei
ses, zumal dieDrogenabhängigen mit 
ihren Problemenalleingelassen \'/er
den. So werden Drogen im erheb l i
chen, kaum zu glaubenden Umfange 
umgesetzt, Umsätze, wovon ein mi tt
lerer Betrieb träumt! 
All erdings räume ich ein, daß es 
der Anstaltsleitung an einer Aus
trocknung der JVA Tege 1 nicht ge 1 e
gen sein kann, wäre sie doch dann 
unreg i erbar! 

Grosso mono bleibt festzuhalten: 

Der Berliner Strafvollzug entpuppt 
sich zunehmend als sanitäre Ein
richtung. Eine ailgemeine Resozi
alisierung findet nicht statt. Der 
so gehandhabte Strafvollzug ist in 
sich unglaubwürdig, denn Rache 
sieht das Gesetz eigentlich nicht 
vor! 
Menschen, die persön 1 i eh versagt 
haben, ein paar Jahre in Haftan
stalten zu verwahren, mit ein paar 
Mark, ohne Wohnung, ohne Arbeit zu 
entlassen, mag zwar für die Justiz
vollzugsbehörde bequem sein, ist 
aber weder gesetzeskonform noch 
sinnvoll. Weder Sie, sehr geehrter 
Herr Diepgen, die Öffentlichkeit, 
noch die sogenannten Fach 1 eute dür
fen sich wundern, v1enn die Rück
fallquotebei 80% liegt. Der Regel
vollzug sollte der offene Straf
vollzug sein, nicht weil das Gesetz 
das gebietet, sondern aus Ver
nunftsgründen. Ich kann Ihnen ver
sichern, die große Mehrheit der 
Gefangenen ist durchaus einsichtig, 
daß nicht jeder machen kann was er 
will. Aber niemand, \•Ieder Gefange
ne, Vollzugsbeamte noch Sozialar
beiter können den in Berlin prak
tizierten Strafvollzug verstehen. 

Die aus diesen Praktiken mittelba
ren und unmit te 1 baren Kosten tragen 
alle, auch jene, die gegen einen 
sinnvol len Strafvollzug sind. 
Ich appell iere an Sie , in Ihrer Ei
genschaft des Regierenden Bürger
meisters von Berlin und in Ihrer 
Eigenschaft als Vorsitzender der 
Berliner CDU, Ihren ganzen Einfluß 
geltend zu machen, damit gesetzmä
ßige Normen auch in Ihrem Reg ie
rungsbereich eingang finden. 
Ich erlaube mir, Ihnen und Ihrer 
Familie ein frohes Heihnachtsfest 
zu wünschen. Darüber hinaus wünsche 
ich Ihnen persönlich und Ihrer Par
tei weiterhin eine glückliche Hand 
für Ihre ansonsten erfolgreiche 
Politik im nächsten Jahr. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Wolfgang Romberg 
1000 Berl in 

AnmeAkung d~ Redak~on : 

w.ur. üben keine Zel'll.>u!t t1LL6 I dv..hatb 
haben wi.A cüv..en o6ße.nen lYUeß .<m 
OJU.g-i..nal abge.d.Jw.ck.t. üb~ "~6oig
Jteiche Po.u..t-<.k" gehen ul'll.>~e Mei
nungen t1LL6 Urland~. N-i..ch.t j e.deJt 
Ueb.t Vackel.! 
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I SICHERUNGSVERWAHRUNG I 
1933 wurde die Sicherungsverwahrung Ende einer solchen Reihe steht neuer Vollzugsplan erstellt. Be-
gegen das "gemeingefährliche Ver- oftmals die Sicherungsverwahrung. teiligt daran ist der Hausleiter 
brecherturn und des staatlichen Hier wird dann für etwas bestraft, und der Gruppenleiter. Die Vol l-
Kampfes gegen Volksschädlinge und das mit Sicherheit nur zum Teil in zugsplänefür die Verwahrten sind 
Volksfeinde" in das Strafgesetz- der Eigenverant\~ortung des Täters wesentlich schlechter. Vorher ge-
buch aufgenommen. Nach dem Krieg liegt. währte Vollzugslockerungen werden 
~rurde verpaßt diesen Paragraphen , gestrichen. Das auch, wenn alle 
ähn 1 i eh wie in der 001, abzuschaf- S icherungsver\•lahrung bedeutet nach Lockerungen ohne Beanstandung ver
fen. Er überlebte sämtliche Straf- der eigentlichen Strafe eine Ver- laufen sind. Wozu werden eigent
rechtsreformen und ist heute ein wahrung bis zu zehn Jahren. Hat lieh bei Gefangenen, die anschlie
Armutszeugnis für den Anspruch der der Verurteilte eine Strafe von ßende Sicherungsven~ahrung haben, 
Justiz jeden Strafgefangenen re- sechs Jahren und Sicherungsverwah- amAnfang 'ihrer Strafe Vollzugsplä
sozialisieren zu wollen. rung bekommen, so bedeutet das in ne erstellt, wenn sie bei Antritt 

der Praxis, daß er bis zu sechs-
Heute soll Behandlungsvollzug zehn Jahre in der Anstalt bleiben der Sicheru~gsv~rw~hrung umge: 
praktiziert werden. Zu merken ist muß . stoßen werd~n. W1~v1el Menschen 
davon allerdings nichts. Meldun- ve~achtung 1st.zu1d1es~r Ha~dlu~gs-gen, daß die Rückfa 11 quoten nach Der Verwahrte ; st kein Strafgefan- viel se notwen~lg . .. El n guns t1 ger 
einer sozialtherapeutischen Be- gener im eigentlichen Sinne mehr, V~llzugsplan lstfurden.Gefa~ge~en 
handl ung wesentlieh niedriger sind' er wird nur so behande 1 t. Vor An- e1 ~ Rettungsanker' ?er e.l.ne. Wl n~ lg
finden kaum Beachtung . Statt Hilfe tritt der Sicherungsverwahrung ke1t von .Perspekt1ve ubr1g laß~. 
anzubieten, werdeh verurteilte wird ein kriminologisches Gutach- An derart1qer Behandlung muß e1n

1 Menschen weiterhin ver1~ahrt und am ten erstellt. Später wird alle Mensch zerbrechen. Istdas gewollt. 
zwei Jahre durch gerichtliche An

Ende ihrer Strafe unvorbereitet in hörung überprüft, ob die Siehe-
ein "normales" Leben geschickt . rungsverwahrung \'Ieiter durchge
Hier fängt die eigentliche Strafe führt ~/erden "muß". Oie Hoffnung 
erst an. Keine Arbeit, die sozia- auf Entlassung nach zwei oder vier 
len Bindungen durch die Haftzeit Jahren ist unrealistisch, 1'/eil bei 
zerstört, und nach langen Jahren der gegem'lärtigen Rechtspraxis in 
ohne Eigenverantwortung, muß der Berlin kaum einer die Möglichkeit 
Gefangene auf einmal wieder für erhält, bei den ersten beiden An
sich selbst sorgen. Für viele ist hörungen entlassen zu werden. 
diese Belastung einfach zu groß. Am Anfang der Haftzeit wird ein 
Eine Straftat reiht sich an die Voll zugsplan erstellt und der Ver
andere. Gewährte Hilfe (soweit man urteilte kann während der normalen 
in der derzeitigen Vollzugssitua- Haftzeit unter Umständen schon 
tion üb~rhaupt von Hilfe sprechen Ausgänge und Urlaub bekommen. Das 
kann) ist ii11Tler seltener, denn er ändert sich, \·Jenn er Sicherungs
ist ja jetzt ein Rückfalltäter. Am verwahrter 1-1ird. Jetzt wird ein 
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Nun sollte man annehmen, daß sich 
um die Sicherungsverwahrten ver
stärkt bemüht \'Ii rd. Wird aber 
nicht, denn sie sind noch mehr 
sich selbst überlassen, wie die 
anderen Gefangenen. Ihre Station 
scheint auch ein Abstellgleis für 
gescheiterte Beamte zu sein. Rech
te, die sie nach dem Strafvollzugs
gesetz haben, werden durch die 
Hausordnung beschnitten . Die der
zeitige Unterbringung in der kon
taktfeindlichen Teilanstalt V ist 
schlecht für ihre Situation. 

Viele von ihnen leben schon lange 
in Gefangenschaft und sind auf In
formationen und Erlebnisberichte 
von anderen Gefangenen, die gerade 
erst in Haft gekommen sind, ange
wiesen. Jetzt leben die Sicherungs
verwahrten in einem Ghetto, Lang
strafer unter sich . Ihr Wunsch ist 
verständlich, daß sie lieber auf 
ihre noch vorhandenen "Privilegien" 
verzichten \~ürden, um wieder mit 
anderen Gefangenen zusammen zu le
ben. Durch ihren langen Aufenthalt 
in einer Anstalt ist ihre Motiva
tion zu jeglichen Aktivitäten auf 
den Nullpunkt gesunken. Konta kte 
nach draußen haben die wenigsten 
von ihnen. Sie brauchen einen 
Gruppenleiter, der genügend Ener
gie aufbringt, um sie zu motivie
ren und auch noch fähig ist An
sprechpartner zu sein . Sehr viele 
kommen dafür innerhalb der Anstalt 
nicht in Frage. Die Gelegenheit 
ist allerdings günstig, weil die 
Sicherungsverwahrten zur Zeit ohne 
festen Gruppenleiter sind. 
13 Sicherungsverwahrte sind momen
tan in Tegel untergebracht . Sie ar
beiten, wie jeder andere Gefangene, 
in den Arbeitsbetrieben innerhalb 
der Anstalt. Eine der wenigen Mög
lichkeiten zum Kontakt mit anderen 



Gefangenen . Nach der Arbeit geht 
es auf ihre Station in der Teilan
stalt V. 13 t~enschen, die sicn 
ständig auf der Pelle sitzen. Mit 
der Zeit öden sie sich an . Kontak
te untereinander werden mit Miß
trauen und Eifersucht beobachtet . 
Wer noch genügend Energie hat , 
nimmt an den Gruppenaktivitäten 
für die "anderen" Gefangenen teil . 
Diese Gruppen werden ihnen al l er
dings nicht gut geschri eben, weil 
sie nach Ansicht der Tei lanstalts
leitung keinen "t herapeutischen 
Wert" haben. 

Fünf Sicherungsverwahrte haben ei 
ne therapeutische Betreuung . Zu 
wenig, denn das wär für alle gut . 
Wir haben in der Anstalt einfach 
zu wenig externe Therapeuten! Um 
es genau zu sagen, drei für 1. 500 
Gefangene. Jeder kann sich ausrech
nen , wieviel Zeit diese Therapeu
ten für die Sicherungsverwahrten 
haben . Einen Therapeuten speziel l 
für di e Station der Sicherungsver
verwahrten gibt es nicht und gera
de das wäre sehr wichtig. 

Nur drei Sicherungsven~ahrte be
kommen zur Zeit Vollzugslockerun
gen . Die Entscheidung, ob Voll 
zugslockerungen gewährt werden, 
liegt bei der Aufsichtsbehörde . 
Früher war das anders und über
sichtlicher geregelt. Da hatten 
die Therapeuten ein wichtiges Wort 
mitzureden. Nachdem 1982 ein Ver
wahrter bei einer Vol l zugsl ocke
rung geflüchtet war, wurde die 
Vollzugsschraube fest angezogen . 
Nach diesem Vorfall hat sich auch 
die durchschnittliche Dauer der 
Sicherungsverwahrung verlängert . 
"Dem Sicherungsverwahrten soll ge
holfen \'/erden, sich in das Leben 
in Freiheit einzugliedern", sagt 
das Strafvollzugsgesetz . Di ese 
Hilfe darf nicht in einer Auswei 
tung einer Freiheitsstrafe von 
sechs auf sechszehn Jahren liegen. 
Es sieht so aus , daß die Siche
r ungsverwahrung nur Mittel zum 
Zweck ist , dem sogenannten "Sühne
anspruch des Vol kes" durch mehr 

Strafe mehr Ge 1 tung zu verschaf fen. 
Wär es anders, dann sollte wenig
stens der Wille seitens der Behör
de merkbar sein , Hilfe anzubieten . 
Alle zwei Jahre fahren die Si 
cherungsverwahrten zu einem Anhö 
rungstermin , ohne große Hoffnung . 
Wenn die Frage kommt , was sich in 
den letzten zwei Jahren bei ihnen 
verändert hat , sind si e ratlos . 
Ohne Hi l fe von außen kann si ch bei 
ihnen nichts verändern und sie 
bleiben , wie bis j etzt, nur ein 
Verwahrobjekt . 

- spi -
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Betr.: Rechtsberatung durch Mitglieder des Berliner Anwaltsvereins in Teil anstalten der 
Justizvollzugsanstal t Tegel. 

Liebe Mitgefangene ! 

Der Berl i ner Anwaltsverei n führt seit 1980 aufgrund derdamaligen Hausverfügung Nr. 8/1980 
ei ne Rechtsberatung der Insassen der JVA-Tegel in der Art und Weise durch , daß i nteres
si erte Rechtsanwälte in einem regelmäßigen Turnus montags die fUnf Teilanstalten (TA) 
aufsuchen und dort mit beratungswi l li gen Gefangenen , die sich vorgemeldet haben, zusam
mentreffe n. Der Schwerpunktderangebot enen Beratung und event uellen Rechtsbesorgung liegt 
nicht im Strafrecht, sondern im Zivilrecht , al so z. B. Familien-, Mi et - , und Arbei tsrecht. 
Bitte nehmt das Angebot wahr . 

I I I I I I I I I I I ·I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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Weniger RückfäJ e 
im offenen Vo tzug 

S T U D I E D E S J U S T I Z M I N I S T E R I U M S V 0 N N 0 R D R H E I N - W E S T F A L E N 

Ergebn isse der 4. Rückfallunter
suchung bei Straftätern in Nord
rhein-Wes tfalen 

Nur 40% der Strafgefangenen, die 
nach Begehung mittlerer oder schwe
rer Straftaten l ängere Freiheits
strafen verbüßen, kehren in den 
Strafvol lzug zurück. Das ist das 
Ergebnis der 4. Rückfalluntersu
chung, die die Arbeitsgruppe Kri
minologischer Dienst des Justizmi
nisters des Landes Nordrhein-West
falen j etzt vorgelegt hat. 

Oie Untersuchung umfaßt 1045 Gefan
gene, die 1977 aus dem Strafvollzug 
entlassen und über einen Kontroll
zeitraum von fünf bis sechs Jahren 
beobachtet \'/Urden. Das Ergebnis 
bestät igt di e vorausgegangene Rück
fa·il Untersuchung, die 1982 der Öf
fentl i chkei t vorgestellt worden 
ist. Damal s waren über einen ent
sprechenden Kontrollzeitraum 1077 
entlassene Strafgefangene erfaßt 
worden. Seinerzeit lag der Anteil 
der Entl assenen , die später wieder 
in den Strafvollzug zurückkehrten, 
bei 41%. Damit i st die von Kriti
kern immer wieder aufgestellte 
These, 80% der aus dem Strafvoll
zug Entlassenen kehrten dorthin 
zurück, nachdrücklich widerlegt. 

Sel bst ~1enn man jedeneue Verurtei
lung auch v1egen re 1 a ti v geri ngfü
giger Taten als Rückfall betrach
tet , also nicht al lein auf die 
Rüc kkehr in den Strafvollzug ab
stel l t, ergibt sich eine Rückfall
quote von nur 66%. Diese Quote 
bezieht die cesamte und sehr um
fangreiche Bagatel l kriminalitätmit 
ein . Von Rückfälligkeit als Fort
se t zung der kriminellen Karriere 
kann man indessen nach Auffassung der 
Arbei t sgruppe nur bei dem Personen
krei s sprechen, der erneut eine 
Freihei tsstrafe verbüßen muß. 
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In der Untersuchung wurden alle er
wachsenen männlichen Gefangenen 
erfaßt, bei denen nach Rechtskraft 
des Urteils längere Freiheitsstra
fen (mehr als 18 Monate) zu voll
strecken waren. Damit hat sich die 
Forschungsgruppe gezielt auf die im 
Vergleich zu leichterer Straffäl
ligkeit kriminologisch re 1 evanteren 
und besonders im Blickpunkt der 
Öffentlichkeit stehendenintensiven 
Kriminalitätsformen beschr~nkt. 

Die Oberprüfung der RUckfälligkeit 
erfolgte mit Hilfe von Auskünften 
aus dem Bundeszentralregister. Die 
Datenverarbeitung geschah in Zu
sammenarbelt mit dem Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik. 
Erhoben wurden ca. 1 ~lio. Einzel
daten. Auf dieser umfassenden Basis 
hat die vom Justizminister einge
setzte Arbeitsgruppe erneut einen 
außerordentlich aufschlußreichen 
Forschungsbericht erstellt. 

Wie schon in der 1982 vorgestellten 
Untersuchung ist besonders auffäl
lig, daß Rückfälligkeit im Sinne 

~ 

erneuten Strafvollzuges bei GevJa lt
und Sexualtätern unter dem Gesamt
durchschnitt von 40% liegt. Von 
den erfaßten 412 Gefangenen mit 
Delikten gegen Personen (Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestim
mung, Mord, Totschlag, Raub, Er
pressung, Körperverletzung) hatten 
35% eine erneute Freiheitsstrafe 
zu verbüßen . Von diesen 35% 
(= 144 Straftäter) sind 52% 
(= 74 Straftäter) einschlägigrück
fällig geworden. 
Oie einschlägige Rückfäl l igkeit 
dieser Tätergruppe ist günstiger 
als bei allen anderen übrigen Tä
tergruppen. Nach dieser Feststel
lung, die das Ergebnis der Vorun
tersuchung bestätigt, besteht kein 
Grund, den in Rede stehenden Per
sonenkreis vom offenen Vollzug, 
Vollzugslockerungen und Urlaub ge
nerell auszuschließen, wie das 
gelegentlich immer noch gefordert 
wird Die Entscheidungen der An
staltsleitung über Vollzugslocke
rungen in diesen Fällen müssen je
doch nach wie vormit größter Sorg
falt vorbereitet werden. 

.. wir müssen etn paar von ihnen leben lassen, sonst gefähr· 
den wir das Ökosystem~ 



Bemerkenswert ist schließlich fol
gendes Ergebnis : 
Von den Gefangenen , die von Anbe
ginn ihrer StrafverbüBung im offe
nen Vo 11 zug untergebracht 11a ren, 
d.h. von dem Personenkreis, bei dem 
von vornherein die Gefahr eines 
f1ißbrauchs von Frei räumen gering 
einzuschätzen war , kehrten nur 23% 
in den Strafvollzug zurück. Dies 
bestärkt di~ Bemühungen der nord
rhein-westfälischen Justiz , dem 
offenen Strafvollzug breiten Raum 
zu geben und geeignete Strafgefan
genemöglichstvon Beginn des Voll 
zuges an in offenen Einrichtungen 
unterzubringen . Di e offenen Voll 
zugseinrichtungen bieten in hohem 
Maße die Möglichkeit der Integra
tion in die Arbeitswelt schon wäh
rend der Strafzeit. Sie sind am 
besten geeignet, gesellschaftliche 
Ausg l iederung und Entfremdung zu 
vermeiden. 

An Rhein und Ruhr sind nahezu 30~ 
aller Strafgefangenen in Einrich
tungen des offenen Vo 11 zuges unter
gebracht . Mit rund 4200 Haftplätzen 
wird Nordrhein-Westfal en bis Anfang 
1986 über ca. 43% aller offenen 
Haftplätze im Bundesgebiet verfü
gen. Oie Arbeitsgruppe hat belegt, 
daß prinzipielle Vorbehalte gegen 
den offenen Vollzug unbegründet 
sind. Es darf jedoch nich't verkannt 
werden, daß eine erhebliche Zahl 
der Strafgefangenen fürdiese Vo 11-
zugsform ungeeignet ist. Den Si 
cherheitserforderni ssen in diesen 
Fällen wird im nordrhein-westfäli
schen Justizvoll zug auch weiterhin 
mit besonderer Aufmerksamkeit Rech
nung getragen. 
Die Arbeitsgruppe unter Leitung des 
Diplom-Psychologen Dr. Hans-Georg 
Mey hateine Fülle aufschlußreicher 
und insgesamt sehrermutigender Er
gebnisse vorgelegt , deren Aussage
wert von grundlegender Bedeutung 
sein dürfte. Sie hat eindrucksvoll 
Vorbehalte gegen einen differen
zierten Behandlungsvoll zug wider
legt und für die Akzentvierung bei 
der Ausgestaltung dieses Vollzuges 
wertvolle Daten beigesteuert . 

Erläuterungen -Einzelergebnisse 

Die Arbeitsgruppe geht davon aus, 
da3 eine neue Straftat nicht ohne 
1·1eiteres ein Indiz fUr die Fort
setzung einer kriminellen Karriere 
ist. Erst der Verg leich von Verlauf 
und Ausmaß der bi sherigen kriminel
len Karrieremi tdem Verhalten nach 
st1·afrechtl icher Sanktion oder 
Strafvollzug gibt Au skunft , ob, 

-die kriminelle Karriere mit der 
Entlassung aus der Strafhaft be
endet worden ist (keine neue 
Verurteilung}, 

- die kriminelle Karriere sich in 
Ausmaß und Umfang abgeschwächt 
hat (Reaktion auf Rückfall: nur 
mit Geldstrafen oder zur Be1·1ährung 
ausgesetzten Freiheitsstrafen} , 

- die kriminell e Karriere sich 
fortgesetzt hat (Rückfall mit er
neuter StrafverbUßung). 

Deshalb unterscheidet die Arbeits 
gruppe, wie in der vorausgegangenen 
Untersuchung, vier Rückfalldefi 
nitionen: 
Es wird registriert 

bei Rückfalldefinition 1 

jede neue Verurteilung - der e rmit 
telte Anteil beträgt 66% 

bei Rückfalldefinition 2 

jede neue Ver urteilung zu Freiheits
strafe mit und ohne Bewährung (Geld
strafen bleiben hier unberücksich
tigt) -ermittelter Anteil : 52% 

bei Rückfa lldefinition 3 

jede neue Verurteilung zu Freiheits
strafe ohne Strafaussetzung zur Be
währung (Geldstrafen und Strafaus
setzung zur Bewährung bleiben hier 
unberücksichtigt) - ermittelter 
Anteil : 40% 

bei Rückfalldefinition 4 

jede neue Verurteilung zu zwei Jah 
r en Freiheitsstra fe und mehr (alle 
übrigen Verurteilungen bleiben un
berücksichtigt) ermittel ter 
Anteil : 15% 

Von ENTSCHEIDENDER BEDEUTUNG war 
für die Arbeitsgruppe die Rückfäl 
ligkeit im Sinne der Rückfalldefi 
nition 3, also der kriminologisch 
und für den Strafvollzug relevante 
ROCKFALL MIT EINER VERURTEILUNG, DIE 
ZU ERNEUTER STRAFVER80SSUNG FüHRT. 

GEHALT - /SEXUALKRIMINALWH 

Es sei noch einma 1 darauf hingewie
sen , daß die relativ günstige all 
gemeine und einschlägige Rückfäi -
1 igkeit von GevJa 1 t- und Sexualtätern 
in der jetzigen Untersuchu ng erneut 
eindeutig belegt I'Jerden konnte. 

OFFENER VOLLZUG 

Von den 1045 überprüften Gefangenen 
sind 447 (43%) aus dem offenen 
Vollzug entlassen worden. Die Ge
samtzahl der aus dem offenen Voll
zug Entlassenen hat sich damit ge
genüber der Voruntersuchung um 6% 
erhöht . Von den447 aus dem offenen 
Vol lzug Entlassenen sind 131 (29%) 
wieder in den Strafvollzug zurück
gekehrt. 
Die Rückfallquote verbessert sich 
von 29% auf 23% (Rückfalldefiniti
on· 3) für die Gefangenen, die von 
Beginn der Strafverbüßung an im 
offenen Vollzug untergebracht wa
ren. Bei Entlassung aus den "Ober
gangshäusern", einer Sonderform 
des offenen Vol lzuges , reduziert 
sich die Rückfallquote nochmals 
deutlich. In dieser Vollzugsform 
werden gegen Ende der Strafver
büßung Gefangene mit langen Stra
fen untergebracht, die besonderer 
Hilfen zu ihrer l4i ederei ng 1 i ederung 
bedürfen. 

BERUFLICHE UND SCHULISCHE 
FöRDERUNG 

Von den 113 erfolgreichen Teilneh
mern an beruflichen Bil dungsmaßnah
men wurden 36% nach Rückfalldefi
nition 3 rückfällig . Hier zeigt 
sich erneut ein Trend, daß beruf
liche Förderungsmaßnahmen im Voll
zug die Legalbewährung günstig be
einflussen. 
Für schulische Maßnahmen läßt sich 
diese Feststellung nicht treffen . 
Die nächstliegende Erklärung für 
diesen Unterschied liegt darin, 
daß eineberufliche Ausbildung eine 
urunittelbare Hilfe darstellt, die 
die Wiedereingliederung erleich
tert. Die Vermittlung fehlenden 
Schulwissens hingegen ist naturge
mäß lediglich die Vorstufe und da
mit Voraussetzung berufl icher Bil
dungsmaßnahmen. 
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~FIIJ~ I 
Liebe Lichtblinzler! 
Als Gefangener im Haus I der JVA 
Tegel und Irsassenvertreter, sowie 
i~ Au~trag der Insassenvertretung 
w1ll 1ch Euch verschiedene Vorgän
ge im Haus mitteilen . 
Heute fand ein Konzert statt , das 
zugunsten der verletzten Taxifahre
rin Iogeborg T. u.a. auch von In
sassen der JVA Tegel durchgerührt 
wurde . Die Presse und der SFB wa
ren eingeladen. Da die Teilnehmer
zahl begrenzt war, mußten die In
sassen sogenannte Vormelder abge
ben, von denen 30 Stück hier im 
Haus berücksichtigt wurden . Die 
Gefangenenzeitung uder lichtblicku 
und Insassenvertreter waren unab
hängig von Schlüsselzahlen zuzu
lassen. Es war höchst auffällig, 
daß Gefangene, die als vollzugs
kritisch galten, ausnahmslos nicht 
berücksichtigt wurden. 
Die Insassenvertreter - auch als 
kritisch bekannt - wurden gleich
sam nicht zugelassen, der VDL Oe
singhaus setzte sich einfach über 
die An~o1eisung hinweg . Da die nicht
teilnehmenden Gefangenen unter 
Verschluß gehalten v1urden bis die 
Teilnehmer im Kultursaal waren, 
b 1 i eb nur die Beschvterde beim Zen-
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tralbeamten, natürlich erfolglos. 
"Ich könne mich ja schriftlich be
schweren", Originalton Beamter. 
Ich kann so mit Sicherheit behaup
ten, daß die Anstaltsleitung alles 
nur Erdenkliche getan hat, um kri
tische Stimmen vom Veranstaltungs
~rt zu verbannen. Dieser Vorgang 
1st das I-Tüpfelchen einer ganzen 
Reihe von Behinderungen der Insas
senvertretung in Haus I, die ich 
wenigstens zum Teil noch anführe. 
Es werden regelmäßig vom Teilan
staltsleiter, vom Vollzugsdieost
leiter oder von Bediensteten, In
formationen der Insassenvertretung 
vom Schwa rzen Brett gepflückt. Wir 
erhalten seit Monaten kein Materi
al mehr und Briefe, die wir an die 

verschiedenen Stellen in der An
stalt scflicken, \oJerden meist nicht 
beantwortet. Gibt es uns gar nicht? 
Herstellung von Gefangenenzeitun
gen, Abwicklung des Einkaufs, Ver
teilung von Spenden, Durchführung 
von kulturellen oder sportlichen 
Veranstaltungen, Auswahl der Filme 
(alles namentlich genannte Aufga
ben der Insassenvertretung , steht 
u.a. so in der Hausordnung), alles 
bleibt uns versagt, und es denkt 
keiner daran - am wenigsten die 
sozial-pädagogische Abteilung -
uns zu beteiligen. Wir dienen 
quasi nur als Aushängeschild der 
Anstaltsleitung und Erfüllungsge
hilfen des § 160 StVollzG. 
Im Gegenzug haben wir mit erheb-
1 i chen Versch 1 echterungen der Vo 11-
zugsplanung zu rechnen oder sind 
laufend bösen Verdächtigungen durch 
den Teilanstaltsleiter Seefranz 
ausgesetzt. Der Insassenvertreter 
Holger H. wurde z.B. von seinem 
Amt enthoben, ins Haus 11 zwangs
verlegt, sein Urlaub \"Urde gesperrt 
und als Dreingabe noch 'ne deftige 
Strafanzeige dazugegeben. Das Ver
fahrenwurde natürlich eingestellt , 
er ist ~Iieder in Haus I, und er hat 
null Bock mehr auf Gefangenenmit
verantwortung (logo). 
Selbst mir wurde, als ich meinen 
ersten Urlaubstag dazu benutzte , 
eine Veranstaltung über "Kunst im 
Knast" im Haus der Kirche zu besu
chen, aufgrund meiner Gehbehinde
rung und daraus resultierendem hef
tigen Schwanken, vom Anstaltsleiter 
Lange-Lehngut Volltrunkenhei t vor
geworfen und prompt sind meine 
Vollzugslockerungen erstmal blok
kiert. Auch eine Art, aktive In
sassenvertretungsarbeit unmöglich 
zu machen. Daß ich sozusagen im 
Rampenlicht der anwesenden Vol l
zugsgewaltigen gestanden habe und 
jede Menge Leute bezeugen können, 
daß ich völlig nüchtern war, nützt 
nichts . Ich finde es schäbig wie 
meine Gehbehinderung (jeder Schritt 
bereitete mir starke Schmerzen) 
ausgenutzt wird, um mich und meine 
Arbeit zu denunzieren . Die Behin
derung ist größtenteils das Pro
dukt der ''vorzüglichen" Krankheits
behandlung in Tegel und Moabit . 

Tja , es ist eine Menge vom Alltags
geschehen im Knast aufgezählt wor
den, leider ist es nur ein Bruch
t~il der Vorkommnisse in Tegel, 
d1e es \·lert wären, öffentlich ange
prangert zu werden. 
Ich bleibe dabei, nicht l~orte zäh
len, sondern Taten. f~ich kriegen 
die nicht klein. 
Alles Freundliche 

Walter Mößle, TA I 
Im Auftrage der Insassenvertretung 
Haus I 



fiAFT~ECHT 

StVo 11 zG §§ 11 Abs . 1 Nr . 2, 13 Abs. 2 (Ge\~ährung von 
Ausgang bei zu lebenslanger Fre,heitsstrafe Verurtei l
ten) 

OIE MINOESTVERBOSSUNGSZEIT VON 10 JAHREN HAT BEI ZU 
LEBENSLANGER FREIHEITSSTRAFE VERURTEILTEN AUCH BEDEU
TUNG FOR DIE E~~ESSUNGSENTSCHEIOUNG OBER DIE GE~mH
RUNG VON AUSGANG . DEN GESICHTSPUNKTEN DER SCHULD
SCHWERE , DER SOHNE UNO DER VERTEIDIGUNG DER RECHTS
ORDNUNG KANN NACH 10 JAHRIGER VOLLZUGSDAUER NUR NOCH 
IN AUSNAHMEFÄLLEN EI NFLUSS AUF DIE ERMESSUNGSENT
SCHEIDUNG EINGERÄUMT WERDEN . 

OLG Stuttgart, Beschl . v. 7.8.1985- 4 Ws 220/85 

SACHVERHALT: 

Der Ast. verbüßt derzeit eine lebenslange Freiheits
strafe wegen f·lordes . Er befindet sich seit dem 12 .6. 
1975 in Untersuchungs- und anschließend Strafhaft . 
Verschiedene Anträge des Verurteilten, ihm Ausgang zu 
be\"lilligen , blieben bislang erfolglos, \'leil das OLG 

es für zulässig hi elt, daß seitens der JVA im Rahmen 
der von ihr zu t reffenden Ermessensentscheidung die 
Gesichtspunkte der Sch~ldschwerP , der Sühne und der 
Verteidigung der Rechtsordnung mit herangezogen wur
den . Oie stvK war in dieser Beziehung anderer Auf
fassung und hat aus diesem Grund die den Ausgang ab
lehnende Entscheidung aufgehoben. Die dagegen ge
richtete Rechtsbesclwterde des Justizministeriums 
blieb erfolglos. 

AUS DEN GRONOEN: 

Der Senat bleib t mit der einhel ligen obergerichtl ichen 
Rspr. bei seiner Ans icht , daß die Gesichts pu nkte der 
Schwere der Tatschuld, der Sühne und der Verteidigung 
der Rechtsordnung bei der Ermessensentscheidung nach 
§ 11 Abs . 1 StVollzG mit herangez .gen werden dürfen . 
Zur Vermeidung von i•liederholungen ver\'/eist er auf 
seine Besc~l . v. 25.5 .1984 (= StrV~rt 1985, 27) u. 
21 .1. 1985 . Neue Gesichtspunkte ergeben sich aus der 
angefochtenen Entscheidung nicht. 

b) Im Ergebnis ist der Senat allerdings mit der srr~K 
der t~ei nung, daß dem Gefangenen nunmehr gemäß § 11 
Abs . 1 Nr. 2 StVol lzG ein Ausgang , beschränkt durch 
die aus dem Tenor des angefochtenen Beschlusses er
sicht li che Wei sung nach§ 14 StVollzG (Ausgang nur in 
Begleitung einer Bezugsperson), vom Leiter der Voll 
zugsanstalt zu bewilligen ist . 

Eine Mißbrauchs- oder Fluchtbefürchtung i .S.d. § 11 
Abs . 2 5tVollzG best eht nach den Feststellungen der 
stvK nicht. Auch der [eiter der Vollzugsansta l t und 
der Gutachter Prof . Dr . Dr . L. haben sie verneint. 

Der Senat ist der Auf fassung, daß sich das Ermessen 
der Voll zugsbehörde nach § 11 Abs. 1 StVollzG nunmehr 
so reduz iert hat, daß sie dem Gefangenen einen Aus
gang bewil ligen muß. Dieser hatte einschließlich der 
Unters uchungshaftt~itte Juni 1985 zehn Jahre Freiheits
strafe verbüßt . Der Gesetzgeber hat di ese zeitl iche 
Schranke bei zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verur
teilten für die Gewährung von Urlaub in § 13 Abs . 3 
StVollzG festgeset zt. Oie Regel ung berücksichtigt die 
Gesicht spunkte der Schwere der Tatschuld und der 
Sühne ( Kühling in Sch1o~i nd/Böhm, S tVo 11 zG § 13, Rdnr. 
3n) . 

Dem Urlaub zeitl i ch vorgelagert ist in aller Regel 
der Ausgang. Er ist nicht nur eine i soli ert zu sehende 
Behandl ungsmaßnahme zur Erreichung des Vollzugsziel s 
i.S.d. §§ 2 S. 1, 3 StVollzG, sondern dient zug leich 
der Vorbereitung und der Erprobung fü r die Gewährung 
von Ur laub. Deshalb hat die Mindestver büßungszei t von 
zehn Jahren auch Bedeutung für die Ermessensent
scheidung nach§ 11 Abs. 1 Nr . 2 StVollzG. Der gesetz
lichen Regelung in§ 13 Abs . 3 StVollzG und dem Zu 
sammenspiel der Voll zugs lockerungen nac h dem §§ 11 , 
13 StVoll zG entspr icht es , den Gesichtspunkten der 
Schuldsch~1ere, der Sühne und der Verteidigung der 
Rechtsordnung nach zehnjähriger Voll zugsdauer nur 
noch in Ausnahmefä l len Einfluß auf die Ermessensent
scheidung nach § 11 StVollzG einzuräumen , da sie bei 
der Bestimmung der gesetzlichen Zeitschranke i n § 13 
Abs . 3 StVollzG bereits weitgehend berücksichti gt 
sind . Der Sena t ist der Ansicht , daß dem Ast . hier
nach trotz der Schwere seiner Schuld jet zt , nach Ver
büßung von mehr als 10 Jahren, ein Ausgang in Verbin
dung mit der en.tähnten l~ei sung nicht mehr verweigert 
~terdenkann , sonder nausden in§ 3 S. 2 und 3 StVollzG 
genannten Gründen bewi lligt werden muß. 

Oie Entwi ckl ung des Gefangenenim Vollzug verlief sehr 
positiv . Sein Verhalten in der Haft wird von der Ab
tei l ungskonferenz - zuletzt am 20 .3.1985 - als ein
wandfrei, sozial engagiert und hi l f sbere i t geschil 
dert. Sein Ar be i tseinsatz wird hervorgehoben; er wird 
al s Stütze der Druckerei bezeichnet . Bei seinen zahl
reichen Ausfü hrungen gab er keinen Anl aß zu Beanstan
dungen . Sei ne vor zeitige Entlassung nach § 57a StGB 
erscheint der s t VK als möglich . Unter Berücksichti 
gung all dieser Umstände kann di e Entscheidung der 
scvK, auch vtenn si e dem Geda nken des Schuldausgl eichs 
und der Sühne entgegen der Ansicht des Senars grund
sätzlich kei nen Raum gibt, im Ergebnis nicht mehr be
anstandet \'ierden. 

Mitgete i l t von Hans- Peter ellinger, Heilbronn . 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 11, 
November 1985 
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StVol l zG § 13 (Vol lzugs lockerungen bei zu lebensläng
licher Freiheitsstrafe Verurteilten) 

ZUR GEWÄHRUNG VON VOLLZUGSLOCKERUNGEN BEI ZU LEBENS
LÄNGLICHER FREIHEITSSTRAFE VERURTEILTEN. 

OLGCelle, Beschl . v. 9.5.1985-3 Ws 126/85 (StrVollz). 

AUS DEN GRONDEN : 

Der Ast . verbüßt aufgrund Urteils des schwG in H. v. 
26 .2. 1980 eine lebenslange Freiheitsstrafe . Erwarbe
reits am 16 .8.1979 in Untersuchungshaft geno!1111en \·/Or
den . Der Ast . hat u.a. beantragt, ihn in den offenen 
Vollzug zu verlegen und ihm Ausgang zu gewähren . Der 
Anstaltsleiter hat das abgelehnt. Nach erfolglosem 
Widerspruchsverfahren hat der Ast . gerichtliche Ent
scheidung beantragt (Verpflichtungsantrag) . Durch den 
angefochtenen Beschluß hat die StVK diesen Antrag zu
rückgewiesen. Mit seiner Rechtsbesch~1erde rügt der 
Ast . Verletzung des sachlichen Rechts . Wegen eines 
weiteren von der stvK zurück9ewiesenen Antrages ist 
kein Rechtsmittel ein9eleqt . Die Rechtsbeschwerde des 
Ast . hat Erfo lg. 

II . 1. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 116 Abs. 1 
StVollzG zur Sicherung einer einheitlichen Rspr . über 
die Voraussetzungen für die Verlequnq eines zu lebens
langer Freiheitsstrafe Verurteilten in den offenen 
Vollzuq und für die Gewährunq von Vollzuqslockerunqen 
zulässiq. 

2. Die stvK ist der Auffassung, nach §. 13 Abs. 3 
StVollzGsei die Verl equng eines zu lebens l anger Frei
heitsstrafe Veru rt ei lten in den offenen Vollzuq nicht 
zulässig . Das ist nicht richtig . § 13 Abs . 3 StVollzG 
lautet: 

"Ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Ge
fangener kann beurlaubt werden, wenn er sich ein
schließlieb einer vorhergehenden Untersuchungshaft 
oder einer anderen Freiheitsentziehung zehn Jahre im 
Vollzug befunden bat oder wenn er in den offenen Voll
zug überwiesen ist . " 

Das Gesetz geht hiermit davon aus , daß die Verlegunq 
eines zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilten 
Gefangenen nach§ 10 StVollzG in den offenen Vol lzug 
ohne RUcksicht auf die Dauer des Vollzuges grundsätz
lich zulässig ist . 

Ober den Antrag auf Gewährung von Ausgang hat die 
stVK nicht ausdrücklich entschieden . Sie ist ersicht-
1 ich der Auffassung, daß das, \•las nach § 13 Abs . 3 
StVollzG für den Urlaub gilt, ebenso wie vermeintlich 
für die Verlegung in den offenen Vollzug auch für die 
Gewährung von Ausgang gelte . Das ist nicht richtig, 
weil der die Maßnahme des Ausqa nqs regel nde § 11 
StVollzG keine einschränkende Klausel für zu lebens
langer Freihei tsstrafe Verurteilte enthält. 

Der angefochtene Beschlußdurftedanach nicht bestehen 
bleiben . 

3. Der Senat kann nach § 119 Abs. 4 Satz 2 StVollz~ 
anstelle der stvK entscheiden, v1eil die Sache soruch
reif ist. In den 'iründen des anqefochtenen Beschlusses 
ist wiedergeben, 1·1ie die Vollzugsbehörden ihre Ent
scheidung begründet haben . Der Anstaltsleiter hat da
nach "noch keine Daten Uber eine Verlegung in den of
fenen Vo 11 zug aufgenommen" , ~1eil er meint , daP, das 
Be9ehren des Ast . auss ichtlos sei . Er hält die Heran
führung des Ast . an Vollzuqslockerungen für verfrüht. 
Der Präsident des Justizvollzugsamts ist der Auffas-
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sung, daR die Unqewißheit des Zeitpunkts einer möq
licben Entlassung allen ~a~nahmen zur Wiedereinglie
derung des Ast . Grenzen setze. An~esichts der Schwere 
der Schuld und des Sühneanspruchs der Allgemeinheit 
reiche die bisherige Vollzugsdauer keineswegs aus. 

Oie Ab 1 ehnung der beantragten Ha'3nahme kann schon des
halb keinen Bestand haben, \oleil die Vollzugsbehörden 
sich auf allgemeine Erwägungen beschränkt und keine 
umfassende Würdigunq vorgenommen haben. Das ist aber, 
wenn die Voraussetzungen einer günstigen Kriminal
prognose nach §§ 10 Abs. r, II Abs. 2 StVollzG vor
liegen, jedenfalls erforderlich (vgl. OLG Stuttgart 
NStZ 1984, 429, 525 {StrVert 1985, 27)). Au~erdem 
haben die Vollzugsbehörden übersehen , da~ die von dem 
Antraqsteller begehrten Maßnahmen nicht nur der Wie
dereingl iederung, sondern auch der Gegemo~irkung gegen 
schädliche Folgen des Freiheitsentzuges zu dienen ha
ben (vgl . § 3 Abs. 2 StVollzG; ou: HA'·fM NStZ 1985, 
189). Hinsichtlich der Wiedereingliederung wird abzu
schätzen sein, ob der Ast . Aussicht darauf hat, daß 
gemäß § 57a StGB nach Ablauf der regelmäßigen Ver
büßungsdauer von 15 Jahren der Rest seiner lebenslan
gen Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt werden 
wird; die stvK hat hierzu bereits in dem Sinne Stel
lung genommen, daß ein Fall besonderer Schwere der 
Schuld, der die VerbüBung der Strafe über 15 Jahre 
hinaus erfordert, nach ihrer Auffassung nicht vor-
1 i ege. 

Der Senat hebt nach§ 115 Abs. 2 Satz 1 StVollzG die 
Entscheidung der Vollzugsanstalt nebst dem Wider
spruchsbescheid auf, weil sie rechtswidrig sind, und 
spricht nach § 115 Abs. 4 Satz 2 StVollzG die Ver
pflichtung der Vollzugsanstalt aus, den Ast. unter 
Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu zu be
scheiden. 

'1itgeteilt RA Henning Plähn, Hannover 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 8, 
August 1985 

•••••••• 
StGB § 57 Abs . 2 (Strafrestaussetzung nach Verbüßung 
der Ha 1 bs trafe) 

ERHEBLICH VERMINDERTE SCHULDFÄHIGKEIT, SPONTANER TAT
ENTSCHLUSS UND SPÄTERE TATREUE KöNNEN Ut1STÄNDE i .S.d. 
§ 57 Abs. 2 StGB DARSTELLEN, DIE AUCH BEI EINE~ ER
HEBLICHEN FREIHEITSSTRAFE (FREIHEITSSTRAFE VON 5 JAH
REN WEGEN TOTSCHLAGS) EINE STRAFRESTAUSSETZUNG NACH 
VERBOSSUNG DER HÄLFTE DER FREIHEITSSTRAFE RECHTFERTI
GEN. 

LG Hildesheim, Beschl . v. 13.6.1985- 23 StVK 37/85 

SACHVERHALT : 

Die Verurteilte wurde wegen Totschlags an ihrem Ehe
mann zu einer Freiheitsstrafe von 5 J. verurteilt. 
Die Reststrafe 1·1urde vom LG nach VerbüBung der Hälfte 
der Strafe zur Be1·1ährung ausgesetzt. 

AUS DP~ GRONOEN: 

Die StA hat beantragt, eine bedingte Aussetzung nicht 
auszusprechen, weil die besonderen Voraussetzungen 
des § 57 Abs . 2 StGB nicht vorlägen. Die stvK bejaht 
dagegen diese und kann nach sorgfältiger Beurteilung 
der Strafvollstreckung und des jetzigen Persönlich
keitsbildes der Verurteilten auch die Prognose nach 



§57 Abs. 2 Nr . 3 i.V .m. Abs . 1 Nr. 2 StGB dahin stel
len, daß verantwortet werden kann zu erproben, ob die 
Verurteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straf
taten mehr begehen wird. 

Die bis dahin unbestrafte Anqekl. hat nach den Fest
stellungen des SchwG das Tötungsdelikt begangen, als 
sie sich nach einem kurzem Streitgespräch mit ihrem 
Ehemann underheblicher Obermüdung SO\'Iie alkoholisiert 
(BAK maximal 2,33 g~) i~ einem hochgradigen Affekt
zustand befand. Deshalb is t § 21 StGB angewendet und 
von einem verminderten Strafrahmen von 2 J . und 11 J 
3 M. Freiheitsstrafe ausgegangen worden. Darin ist 
ei ne Freiheitsstrafe von 5 Jahren festgesetzt worden . 
Das SchwG hat berücksichtigt, daß hinsichtlich der 
Tat selbst negative Gesichtspunkte, die Uber die reine 
Tatbestandsmäßigkeit hinausgehen, nicht ersichtlich 
ge1'1es en sind . Für sie spreche, daß es sieh nicht um 
eine geplante Tat handelte , sondern der latentschluß 
spontan durch den Sel bsttötungs1-1i 11 en des Ehemannes 
ausgelöst worden sein könne . In der Ehe der Verurteil
ten gab es seinerzeit erhebliche Krisen wegen hoher 
Schuldenbelastungen und wegen des vorherrschenden ge
genseitigen Mißtrauens und Eifersucht. Oie Anqekl . 
bereut ihre Tat und ist durch den bisherigen Straf
vollzug beeindruckt worden. Sie hat sich im Vollzug 
nicht nur tadelfrei, sondern geradezu vorbildlich ge
führt. 

Sie wird nach der Haftentlassung Wohnung und Arbeit 
haben, wobei allerdings darauf hingevtiesen werden 
soll, daß der Bewährungshelfer prüfen müßte, ob der 
dauernde Verbleib der Probandin in einer Gaststätte 
bzw. deren Umgebung angezeigt ist, falls sie erreicht, 
daß das Sorgerecht über i hre Tochter B. geb . 24.10 . 
1973, übertragen wird. Das strebt sie - verständ
licherweise- an. Diese Frage wird aber das Vormund
schaftsgericht prüfen und entscheiden. Auf jeden Fall 
kann verantwortet werden zu erproben, ob sich die 
Verurteilte nach dem bisherigen längeren, sie beein
druckenden Strafvollzug künftig straffrei und gesetz
mäßig verhalten wird , wozu ihr ein Bewährungshelfer 
an die Seite gestellt worden ist. 

Mitgeteilt von RA Bertram Börner, Hannover . 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 11, 
November 1985 

•••••••• 
StGB § 56 Abs . 1 ( GesetZ\'ri dri gkei t von Bewährungs
auflagen) 

EINE BEWÄHRUNGSAUFLAGE IST GESETZt4IDRIG UND AUF OIE 
BESCHt~EROE Hl N AUFZUHEBEN, WENN SIE UNZUt4UTBARE AN
FORDERUNGEN AN DEN VERURTE ILTEN STELLT. DIES IST BEI 
EINER IM BEWÄHRUNGSBESCHLUSS AUFERLEGTEN VERPFLICH
TUNG, EINE GELDBUSSE VON D~ 2000,- f~ DIE STAATSKASSE 
ZU ZAHLEN, DER FALL , HENN ES ANGESICHTS DER DERZEITIGEN 
EINKüNFTE UNO UNTER BERüCKSICHTIGUNG SEINER UNTER
HALTSVERPFLICHTUNGE~ DE~1 VERURTEILTEN ZUR ZEIT NICHT 
ZU'·1UTBAR IST, DIESE GELOBUSSE ZU ZAHLE~. DEM KA~N 
AUCH NICHT DURCH DIE EINAAU11U~G VOt·l RATE~ZAHLUNGEN 
BEGEGNET WERDEN. 

LG Hagen, Beschl . v. ld.1.1985- 43 Qs 360/84 

Mitgeteilt von RA eauard Abbrent, Bochum. 

StGB §§ 213 , 23, 49 , 50 (Doppelte Strafmilderung) 

SIND DIE FESTGESTELLTEN ~ILDERUNGSGRONOE VON EINEM 
SOLCHEN GEHICHT, DASS SIE ALLEIN OIE ANNAH~1E EINES 
MINDER SCHI~EREN FALLES DES TOTSCHLAGS RECHTFERTIGEN, 
SO IST EINE NOCHMALIGE MILDERUNG DES STRAFRAHMENS 
WEGEN VERSUCHS GEMASS 23, 49 StGB OHNE VERSTOSS GEGEN 
§ 50 StGB ZULASSIG. 

BGH , Beschl. v. 21.5.1985- 1 StR 211/85 (LG Stuttgart) 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrg?ng; Heft 11, 
November 1985 

StPO § 112 Abs . 2 Nr. 3 (Haftgrund der Verdunkelungs
gefahr) 

DER HAFTGRUND DER VERDUNKELUNGSGEFAHR KANN NICHT DA
MIT BEGRüNDET HERDEN, DASS DER BESCHULDIGTE EINE TAT
BETEILIGUNG BESTRITTEN HAT. DIES IST NICHT NUR RECHT
LICH BEDENKL ICH, SONDERN ES FEHLEN AUCH BESTI~H1TE
TATSACHBN, DIE EINE VERDUNKELUNGSGEFAHR BEGRONDEN 
KöNNTEN. 

LG Verden, Beschl. v. 20.9.1985 - 11 Qs 103/85 

Mitgeteilt von RA Joachim Duensing, Bremen. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 11, 
November 1985 

StPO § 116 (Außervollzugsetzung des Haftbefehl) 

AUSSERVOLLZUGSETZUNG DES HAFTBEFEHLS TROTZ FLUCHTGEFAHR 
WEGEN HOHE DER STRAFERWARTUNG. 

OLG Braunschweig , Beschl. v. 3.4.1985 - Ws 57/85 

AUS DEN GRONDEN : 

Die Beschwerde der Angekl. gegen den Beschluß des Lr., 
durch den eine Aufhebung oder Außervollzuqsetzung des 
AG abgelehnt worden ist , ist begründet. Aufgehoben 
werden konnte der Haftbefehl allerdings nicht . Der 
dringende Tatverdacht des schweren Raubes wird durch 
das Ermi ttlungsergebnis begründet, das in der allen 
Verfahrensbeteiligten bekannten Anklaqeschrift zusam
menqefaßt worden ist . Hierauf wird zur Vermeidunq 
entbehrlicher Wi ederholungen Bezugqenommen. Hegen der 
Straferwartung ist auch der Haftgrund der Fluchtgefahr 
erfüllt. Der Haftbefehl braucht jedoch nicht vollzogen 
zu werden. Seine Außervollzuqsetzung unter den aus 
dem Beschlußausspruch ersichtlichen Auflagenkannver
antwortet werden . Die Angekl. hat enge Bindungen zu 
ihrem zehnjährigen Sohn, zu ihrer Schwester, die ihren 
Sohn zur Zeit versorgt, und zu ihrer in E. wohnenden 
Mutter . Nach den auf Veranlass ung des Senats angestell
ten Ermittlungen ist sie unter der Anschrift H. be
hördlich gemeldet . In der Nähe dieser Wohnunq wurde 
sie festgenommen . Sie hat keine Fluchtanstalten ge
troffen, ob1'1ohl sie wußte , daß der Haftbefehl gegen 
sie erqangen war . Unter diesen Umständen kann ihr 
vertraut l'lerden, da/3 sie sich freilotillig für das 
weitere Verfahren zur Verfügung hält . 
Danach mußte der senac in der qeschehenen ~leise be
schlie'3en. 

Mitqeteilt von RAin Ingeborg Eisele , Hannover . 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 11 , Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER , 5. Jahrgang; Heft 8, 
November 1985 Auqust 1985 
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StGB § 46 (Fehlerhafte Strafzumessung) 

DER Ut~STAND , DASS Eitl ANGEKLAGTER ZUNÄCHST GESCH~IIE
t;EN UND DIE TAT ZU VERTUSCHEN VERSUCHT HAT UND DADURCH 
DER VERDACHT AUF EINEN ZEUGEN FIEL, DER DESWEGEN 
MEHRt•1ALS ALS BESCHULDIGTER VERN0f~h1EN ~IUROE DARF 
NICHT STRliFSCHMFEND VER~IERTET '~ERDEN. ' 

BGH, Urt . v. 15.5 . 1985 - 2 StR 83/85 (LG Wiesbaden) 

SACHVERHALT: 

Das LG hatte den Angekl . wegen räuberischer Erpres
sung zu einer Freiheitsstrafe von 7 J . und 6 M. ver
urtei 1t. Die Revision des Angekl. führte zur Aufhebung 
des Strafausspruchs. 

AUS DEN GRONDEN: 

Das LG ~atu.a .. . straferschwerend gewertet, der Angekl. 
habe se1nen.fruhere~ Kollegen E. in starke Bedrängnis 
gebracht~ d1eser se1 dem Verdacht ausgesetzt gewesen, 
selbst d1e Tat (zusammen mit einem anderen) beganqen 
zu haben; der Zeuge sei deshalb wiederholt als Be
schuldig~er.vernommen worden; dies habe dazu geführt, 
daß es fur 1 hn schwer gewesen sei , eine neue Ste 11 e 
zu finden; er habe zudem u~ter starkem nervlichen 
Druck gestanden und diesen sogar im Zeitpunkt der 
Hauptverhandlung noch nicht völlig überwunden. 

Zu Recht macht der Bf. Sedenken gegen diese Strafzu
messungserwägungen geltend. 

Die beschriebenen Folgen sind zwar durch die Tat des 
Angekl. mitbewirkt worden. Sie stellen aber keine 
"verschuldeten Auswirkungen der Tat" i .S.v. § 46 Abs. 
2 S. 2 StGB dar. Solche liegen nur dann vor , wenn sie 
vom Täter mindesten vorausgesehen werden konnten und 
ihm vorzuwerfen sind (BGH, Urt. v. 19.1.1984- 4 StR 
742/83 (=StrVert 1984, 190)) . Dahingehende Feststel
lungen hat das LG nicht getroffen. 

Jene Strafzumessungseniägungen laufen letztlich auf 
den Vorwurf hinaus, daß sich der Angekl. nicht sofort 
nach der Tat gestelltund ein Geständnis abgelegt hat. 
Ihm dies straferschwerend anzulasten, widerspricht 
de~ Grundsatz, ~aß ein.Angekl. nicht zur Aufdeckung 
se1ner Tat verpfl1chtet 1st. Der Bf. durfte seine 
Mitwir~ung an der schweren räuberischen Eroressung 
bestre1ten, ohne befürchten zu müssen, daß daraus in 
einem späteren Strafverfahren nachtei 1 i ge Schlüsse für 
ihn gezogen ~1erden. Anders wäre es, 1·1enn er be\·tußt den 
Verdacht auf den Zeugen E. gelenkt hätte (BcH 140R bei 
Oallinger 1974, 721; vgl. auch BGH StrVert 1982, 523). 
Dem Urteil läßt sich aber nicht entnehmen, daß ein 
derartiger Ausnahmefall hier ge~eben ist. Die Angekl . 
hatten zunächst geschwiegen und die Tat "zu vertu
schen versucht". - Dies hatte dazu beigetragen, daß 
der Zeuge in jenen Verdacht qera ten \'/ar, vor allem 
nachdem die StA das Verfahren gegen die Angekl. zu
nächst eingestellt hatte. - Oie wörtlich wiedergeqe
beneUrteilsstellebesagtiedochnicht, daß die Angekl. 
den Zeugen ausdrücklich oder durch Andeuten von Ver
d~chtsmomenten der Tatbegehung bezichtigt und damit 
d1e Grenzen zulässiger Verteidigung überschritten 
hatten. 

ANMERKUNG DER REDAKTION: 

Vgl. ferner BGH StrVert 1985, 322; ferner die Nachwei
se bei Horn sLSK § 49 Rdnr, 15, 15a. 

A~FORDERUNGEN AN DIE BEGRüNDUNG EI~ER URLAUBSENT
SCHEIDUNG UND BERüCKSICHTIGUNG DER STRAFZEIT 

l. Eine Erledigung eines Urlaubsgesuchs in der Haupt
sache und damit die ~hqlichkeit eines Feststel
lungsantrags liegt nur dann vor, I-tenn der Urlaubs
a~traq - wie häufig - dahin auszulegen ist, Urlaub 
fur den vorgeschlaqenen oder einen anderen Zeit
raum zu bewilligen. 

2. Ein Urlaubsantrag erledigt sich nicht durch Zeit
ablauf, da der r,efangene im Zweifel Urlaub unab
hängiq von den angegebenen Taqen wünscht. 

3. Es ist nicht erforderlich, daß die Justizvollzugs
anstalt alle diejenigen r.esichtounkte die bei 
einer Urlaubsentscheidung zu beacht~n sind 
schriftlich niederlegen muß. ' 

4. Der GefangenehatAnspruch darauf, die Gründe einer 
für ihnungünstigen Entscheidung zu erfahren, damit 
er sich sachgemäß damit auseinandersetzen kann. Er 
hat aber keinen Anseruch auf einen schriftlichen 
Bescheid. 

5. Aus der knaopen Formulierung der ablehnenden Ur
laubsentscheidung allein ist nicht zu folgern, die 
allein schriftlich fixierten Gründe seien die maß
geblichen En1ägungen für die Verweigerung des Ur
laubs. Die Ablehnungsentscheid~ng ist auch inter
pret i erbar. 

6. Dabei kann für die Beteiligten - Anstaltsleiter 
und Gefangener- erkennbar bereits Bekanntes, zu
vor Erörtertes uns zwischen ihnen Unstreitiges in 
der Urlaubsentscheidunq enthalten sein. Solche, 
zum Teil auf der Hand liegenden Umstände braucht 
die Justizvollzugsanstalt nicht bei jeder Urlaubs
entscheidung schriftlich niederzulegen. 

7. Bei einem beträchtlichen Strafrest liegt die Be
f~rchtung.der ~luc~tgefahr nahe und demzufolge 
s1nd an d1e zusatzl1chen EnoJägungen der Justiz
vollzugsanstalt bei der Urlaubsablehnung keine 
übertriebenen Anforderungen zu stellen. 

Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG - 1. Jahrgang; 
Heft 6, Oktober 1985 

•••••••• 
Landgericht Gießen, Beschluß vom 9.9.1985 
- 1 StVK-Vollz 416/84 

AUSHÄNDIGUNG EINER EL EKTI!l SCHEN SCHREI B'·IASCHI NE 

1. D~r Gefangene hat einen Anspruch auf Genehmigung 
e1ner elektrischen Schreibmaschine. 

2. Bei der Frage, ob eine elektrische Schreibmaschine 
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährdet, 
kommt es auf das konkrete gewünschte ~odell an, 
v1eil die Versteckmöol ichkei ten je nach Bauart der 
Masc~ine unterschiedlich sein können. 

3. Bei einer elektrischen Schreibmaschine handelt es 
sich um einen Gegenstand "angemessenen Umfangs''. 

4. Oie Gleichbehandlung der Gefangenen darf nicht auf 
der untersten Stufe der Ansprüche angesetzt werden. 

Entnommen aus STRAFVERTEIDIGER, 5. Jahrgang; Heft 11, Entnommen aus INFO ZUM STRAFVOLLZUG - l. Jahrgang; 
November 1985 Heft 6, Oktober 1985 
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Kleine Anfrage Nr. 1061 derAbgeordneten Renate Künast 
(AL) über GEFANGENENZEITSCHRIFTEN IN DEN JUSTI ZVOLL
ZUGSANSTALTEN 

1. Ist dem Senat bekannt , daß verschiedent l ich Exem
plare der Gefangenenzeitschrift "der 1 i chtbl ick" 
und der Gefangenenzeitschrift "Blitzlicht" in ver
schiedenen Justizvol lzugsanstalten anderer Bundes
länder zensiert bzw. nicht an die Gefangenen aus
gehändigt werden? 

2. !·Jie be1·1ertetder Senat diese Vorgänge , insbesondere 
unter Berücksichtigung der Tatsache , daß diese 
beiden Zeitschriften unter der "Obhut" des Sena
tors für Justiz stehen und durchaus auf Strafrecht
, ich relevante Inhalte überprüft ~~erden? 

3. \~elche Anstrengungen hat der Senat bi sher unter
nommen, die Zensur in Form der Nichtaushändigung in 
anderen Länderjustizministerien zu probl ematisie
ren? Wird der Senat in Zukunft bei anderen Länder
justizministerien vorstellig 1·1erden mit dem Ziel, 

die Ni chtaushändigung der vom Senat geförderten 
Ze itschriften in anderen Bundesländern in Zukunft 
zu vermeiden? 

4. Wie bewertet der Senat in diesem Zusammenhang das 
seit Dezember 1984 regelmäßige Erscheinen der völ
lig un zensierten und unabhängigen Berliner Gefan
genenzeitschrift "Durchblick"? 

5. Ist dem Senat bekannt, ob auch diese Zeitschrift 
in den Vollzugsanstalten anderer Bundesländer zen
siert bzw. nicht ausgehändigt wird? 

6. \4ird der Senat bezüglich dieser Zeitschrift bei 
anderen Länderjustizministerien vorstellig werden, 
um mögliche Zensurmaßnahmen aufzuheben? 

7. Trifft es zu, daß die Gefangenenzeitschrift "Durch
b 1 i ck" a 11 en Berliner Gefangenen , denen er zuge
schickt wird, ausgehändigt wird, mit Ausnahme der 
im Sicherheitstrakt Inhaftierten? 

8. Wenn ja , wie begründet der Senat dies? Wird der 
Senat in dieser Sache mit sich selbst in Verhand
lung treten , um diese Zensurmaßnahmen aufzuheben? 

ANTWORT DES·SENATS VOM 27 . NOVEMBER 1985 

Zu 1.: Dem Senat ist bekannt , daß in Einze l fällen 
Exemplare der Gefangenenzeitschrift "der 1 ichtbl Iek" 
an Gefangene in Justizvollzugsanstalten anderer Bun
des länder nicht ausgehändigt wu rden. 

Zu 2. : "der 1 ichtbl ick" ist eine un zens ierte Gefange
nenzeitschrift . Diese kann - ebenso wie andere Zeit
schriften - dem Gefangenen vorenthalten werden, wenn 
der Bezug ni cht durch die Vermittlung der Anstalt e r
folgt (§ 68 Abs . 1 StVollzG), die Verbreitung dieser 
mi t Strafe oderGeldbuße bed roht ist (§ 68 Abs . 2 Satz 
I StVol lzG ) oder wenn einzelne Ausgaben das Zi e l des 
Vol lzuges oder die Sicherheit und Ordnung der Anstalt 
erheb lich gefährden wUrde n (§ 68 Abs . 2 Satz 2 
StVollzG) . Di e PrU fung d ieser Vorausset zungenobliegt 
ausschließlich dem Leiter der jel'leiligen Justizvoll 
zugsanstalt . Wegen der Nichtaushändigung kann derbe
troffene Gefangene die Strafvol I Streckungskammern an 
rufen . 

Zu 3.: Die angesprochenen Maßnahmen sind nach Auffas 
sung des Senats n ic ht erforderlich . 

Zu 4.: Die Zulassung dieser - nicht im Berliner Ju 
stizvol lzug he rgestel l ten- Zeitschrift richtet s ich 
ebenfalls nach den zu 2 . genannten Vo raussetzungen . 
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Zu 5.: Nein. 

Zu 6.: Nein. 

Zu 7.: Den im SicherheitsbereichbefindlichenGefange
nen wird der "Du rchb lick" ebenfalls ausgehändigt, so
fe rn die zu 2. genannten Voraussetzungen vorliegen . 

Zu 8.: Entfällt! 

Prof . Dr. Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kleine AnfrageNr. 1014 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) über TRAGEN VON SCHUSSWAFFEN IN BERLINER GEFÄNG
NISSEN. 

1. Zu welchen regelmäßigen Anlässen 
gänge , Nachtdienst) werden i n den 
ner JVAen Schußwaffen getragen? 
a) JVA Tegel 
b) JVA Plötzensee (Jugendliche) 
c) JVA f. Frauen 
d) UHuAA Moabit 
e) Nebenstelle Ha kenfelde 
f) Nebenstelle Düopel 

(z .B. Kontroll
folgenden Berli-

2. Zu welchen nicht regelmäßigen Anlässen werden in 
denselben JVAen Schußwaffen von Bediensteten getra
gen? 

3. Aus welchen Gründen hat der Senator f . Justiz die 
einschränkende Gesetzesformulierung des § 99 
StVollzG ("Schußwaffen dürfen nur die dazu bestimm
ten Vollzugsbediensteten gebrauchen . . . ") i n seiner 
AV zu § 99 StVollzG vom 1.2 .82 so extens i v ausge
legt, daß er darin sämtliche männlichen Voll zugs 
bediensteten ( incl. "Hilfsaufseher und Aufseher") 
zu solchen "bestimmten Vollzugsbediensteten" be
stimmt? 

4. Meint der Senator f . Justiz, damit dem Willen des 
Gesetzgebers zu entsprechen? 

5. Wenn ja, wie begründet der Senator f. Justiz dies? 

6. Welche konkreten anderen Rechtsgrundlagen außer 
dem StVollzG, der o.g. AV zu § 99 und den "Dienst
und Sicherheitsvorschriften für den Strafvollzug" 
berechtigen bzw. verpfl i eh ten Ber 1 i ner Vo 11 zugs-be
dienstete, in den JVAen Waffen zu tragen? 

ANTWORT DES SENATS VOM 27. NOVEMBER 1985 

Zu 1,; Zur Zeit tragen in drei de r vier Ansta lten de·s 
geschlossenen Justizvollzugs Bedienstete des Berliner 
Justizval lzuges zu bestimmten Tageszeiten regel mäßig 
Schußwaffen (Pi sto 1 en). 

l n der Justizvollzugsanstalt Düppel werden aus regel
mäßig wiede rkehrenden Anlässenweder im Haus 1 (Haupt 
anstalt Düppel ) noch im Haus 2 (Freigängerhaus Lich
terfelde) bz~-1. in der Nebenanstalt Freigängerhaus 
Spandau - Sc hußwaffen an Bedienstete ausgegeben (vql . 
hierzu auch§ 100 Abs. 1 Satz 2 StVol lzG). 

Uber diese Angaben hinaus vermag der Senat unter Be
rüc ksichtigung der einschlägigen Bestimmungen der 
Ve rschlußsachenanweisung für das Land Berl in vom 
1. Oktober 1982 weitergehende Auskünfte ledig! ich i n 
dem Verfahren gemäß § 50 Abs . 2 Satz 2 GoAbghs zu er 
tei 1 en. 
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Zu 2.: Uber die Ausgabe von Schußwaffen an Just i zvo 11-
zug sbeamt e aus nicht regelmäßigen Anlässen - wie z.B . 
bei bestimmten sicherheitsrelevanten Ereignissen i n 
den Anstalten- sind bisher keine- genereilen - An
ordnungen 9etroffen 1>10rden . Die Entscheidung, ob bei 
einerbesonderenSicherheitslage das Tragen von Schuß
waffen anzuordnen ist, bleibt einer Einzelfallprüfung 
vorbeha 1 ten . 

Zu 3. - 5. : Der Senator für Justiz hat - im Gegensatz 
zu ein igen anderen Landesjustizverwaltungen den 
Kreis der berechtigten Schuß\vaffenträger aussch 1 i eß-
1 ich auf die männlichen Bediensteten des allgemeinen 
Vollzugsd ienstes beschränkt. Zu diesen zählen auch 
männliche Hilfsaufseher und Aufseher im Angestellten
verhältnis (AV Nr. 1 Abs. 1 und 3 zu§ 99 StVollzG). 
Angehörigen des Verwaltungs- und Werkdienstes ist da
her ebenso wie den im Justizvollzug tätigen Ärzten, 
Psychologen, Pädagogen und Sozialarbeitern der Ge
brauch von Schußwaffen untersagt . 

Die getroffene Regelung entspricht der Intention des 
Gesetzgebers, grundsätzl ich Schußwa ffen nur an diej e
nigen Bediensteten im Just izvol l zug auszugeben, die
ihrem Berufsbild nach - auch Sicherungs- und Ordnungs
aufgaben wahrzunehmen haben . Eine we i tere Eingrenzung 
des Kreises der berechtigten Schußwaffenträger ist 
aus personell-organisatorischen Gründen n icht mögl ich. 

Zu 6.: "Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwan
ges bei der Ausübung öffent I i eher Gewa 1 t durch Vo 11-
zugsbeamte des Landes Berl in (UZwGBln)", soweit seine 
Anwendung nicht durch das Strafvollzugsgesetz ausge
schlossen ist . . Darüber hinaus enthalten die "bundes
einheitlichen Verwaltungsvor schriften zum Strafvoll
zugsgesetz" und die "Ver1<1altungsvorschriften zum Ju
gendstrafvollzug" Regelungen für den Gebrauch von Waf
fen in Justizvollzugsanstalten" . 

Senator Prof. Dr. Wilhelm A. Kewenig 
für den 
Senator fü r Justiz und Bundesangelegenheiten 

Kleine Anfrage Nr . 868 der Abgeordneten Renate Künast 
(AL) vom 14. 10.1985 über "ARBEITSMöGLICHKEITEN FüR IM 
HOCHSICHERHEITSBEREICH DER HAFTANSTALT MOABIT UNTER
GEBRACHTE GEFANGENE (II)" : 

1. Werden den im Hochsicherheitsbereich der Haftan
stalt Moabit untergebrachten Gefangenen inzwischen 
Arbeitsmöglichkeiten angeboten? 

2. Falls die Frage zu 1. verneint wird, welche Über
legungen hat der Senat seit Beantwortung meiner 
Kleinen Anfrage Nr. 284 angestellt, insbesondere 
welche Arbeitsmöglichkeiten sind in die konkreten 
Überlegungen einbezogen worden? 

3. Zu welchem Zeitpunkt gedenkt der Senat die Prüfung, 
ob und welche Angebote an die Gefangenen gemacht 
werden, abzuschließen? 

ANTWORT DES SENATS VOM 24 . 10.1985 

Zu 1 b is 3: Den im Sicherheitsbereich der Untersu 
chungshaft - und Aufnahmeansta I t Moabit untergeb rachten 
männliche~ Gefangenen werden we iterhin keine Arbeits
angebote im Sinne von§ 41 StVoll zG unterbreitet , da 
die Sicherhei tsanforderungen für diesen Verwahrbereich 
eine Arbeitszuteilung ausschließen. 

Prof. Dr . Rupert Scholz 
Senator für Justiz und Bundesanqelegenheiten 



Buch 
Ugur Durak 

HOSEYIN IM PARADIES 
Cartoons deutsch-türkisch 

Lamur Verlag GmbH 
Martinstraße 7 
5303 Bornheim 3 

Merkwürdig, was dem armen HU
seyin so alles im deutschen 
Paradies passiert. Aber er 
wird mit allen Widrigkeiten 
prima fertig. 
Hier hat ein Türke mit sehr 
lustigen Cartoons beschrie
ben, was einem Türken in 
Deutschland so alles passie
ren kann. Wer von Wallraff's 
Buch betroffen ist, kann zur 
Aufmunterung dieses Buch an
sehen. Man muß einfach la
chen, ob man will oder nicht. 

-gäh-

Moshe Menuhin 
Die Menuhins 
SV International 
Schweizer Verlagshaus AG 
Kl ausstr . 10 
CH 8008 Zürich 
Der Vater von dem berUhmten 
Geiger Yehudi Menuhin berich
tet über den Werdegang sei
nes Sohnes. Sein Buch doku
mentiert eindrücklieh öffent
liches, Privates, Konzerter
folge und Liebesgeschichten, 
illustriert durch private 
Aufnahmen aus dem Familien
album der Menuhins. 
Dieses Buch ist als das Ver
mächtnis eines engagierten, 
kosmopolitisch denkenden 
Geistes besonders 1 esenswert. 

-gäh-

ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENH I LF E IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten Tegel 
und Plötzensee durch Vormelder bzw. über die 
Gruppenleiter erreichen oder einen Brief 
direkt an uns senden. Wir kommen zum 
persönlichen Gespräch in den Knast oder Sie 
kommen in unsere Beratungsstelle. 

Wir bieten in der Beratungsstelle eine 
Gruppe zur Vorbereitung der Entlassung an, 
die jeden Donnerstag - Nachmittag stattfindet. 
Leitung: Fr . Wunsch I Hr. Knauer 
Teilnehmen können Frauen und Männer, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung der 
Haftanstalt bekommen und ca . 6 - 12 Monate 
vor der voraussichtlichen Entlassung stehen . 

krit 
Christian Opitz 

Miau, lieber Streichelmensch, 
hier maunzt Minka 
Dieses Buch istfürMenschen , 
die Katzen nicht mögen , sehr 
gefährlich. Es könnte leicht 
sein, daß sie nach der Lek
türe Katzennarren sind . 
Der Autor beschreibt anschau
lich, wie er von der Katze 
Minka erobert wird . Das Le
ben der Familie wird von 
Grund auf umgeändert, weil 
alles sich um die Katze 
dreht. 

Das Buch ist eine Liebeser
klärung für die "Ungeheuer 
an Zärtlichkeit". Ich habe 
es nicht aus der Hand legen 
können und es hintereinander 
gelesen . Es ist eine Liebes 
erklärung an die Katze. 

-gäh-

Arbeiterwohlfahrt der Stadt Serlln e.V. 
Caritasverband fOr Berlin e.V. 
Das Dlakonlsctle Werk Berlln e. V. 
Deutscher Paritatlacher Wohlfahrtsverband 
Strattalllgen· und Bewllhrungshllle Berlln e.V 

Bundesallee 42/IV * 
1 000 Berlin 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U-Bahn Berliner Str. 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

9
oo _ 

900 -
900 -
900 -

und nach Vereinbarung 

Uber weitere Gruppenangebote informieren wir Sie auf Anfrage . Unsere 
Broschüre " Wohin - was tun ? " können Sie kostenlos anfordern . 
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T R Ü B E D A N K E N 

I 
TRÜBE GEDANKEN 
SIE HÄNGEN I 
UNTER DER DECKE 

I! I 
KRIECHEN DURCH 
KORRIDORE II 
SEHEN DURCH~~ 
ScH LöCHER 

BALKONEN 

UND WARTEN 
AUF DEN 
MORGEN 

ZandeJt 

.. . 
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